
/11/SN- /[i3JH� 
Österreichisches Blll1desinstitut für Geslll1dheitswesen 

An das 
Prä s idium des Nationalrates 
Parlament 

Dr . Karl Renner-Ring 3 
1 0 1 7  Wien 

I " , ••  ' ;, ',-' - ,:_;"·;��'r •• 1T\,A --,RF 
i �,"Ir"il � � l Lt:!� _v,�� 

8cf I ' --.... --...... -.-�_. .-.- Gt:/ _.-

'Datum: � � 
F 
� B.1989, 

I V � 'It ,fc,.� ,1) j; • erTe • .  _� (i 
-- -_.- '. , 1C��1/Jffj���-l' 

Wien , 1 3 . Februar 1 9 8 9  
/ 

Z l . :  6 9 9 9- 9 4 / 8 8 -br 
Dr . Schäfer 
DW : 2 8  

Betr . : Entwurf eines Abfal lwirtschaftsgesetzes; 
Stellungnahme 

Mit Beziehung auf das mit Schreiben des Bundesministeriums 

für Umwelt , Jugend und Famil ie vom 2 0 . Dezember 1 9 8 8 , 

Z l . 0 8  3 5 0 4 / 1 6 - I / 8 / 8 8 , eingeleitete Begutachtungsverfahren 

legt das Ös terreichis che Bundes institut für Gesundhei tswesen 

2 5  Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum Entwurf eines 

Abfal lwirtschaftsgesetzes vor . 

2 5  Beil agen 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

� 
Dr . Erich Schäfer 
( Geschäftsführer ) 

A-101O Wien' 5mbenring 6, Tel. (022 2) 51561 - 0 Serie 
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Österreichisches Bllildesinstitut fiir Gesllildheitswesen 

Stellungnahme 

Wien , 1 0 . Februar 1 9 8 9  

Z l . 6 9 9 9 - 9 4 / 8 8  

zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Vermeidung, Verwertung und Behandlung von Abfällen 

(Abfallwirtschaftsgesetz-AWG) 

I .  Vorbemerkung 

Der Entwurf e ines Abfa l lwirts chaftsgesetzes wurde vom Bundesmini­

s terium für Umwel t ,  Jugend und Fami lie mit Schreiben vom 2 0 . De­

z ember 1 9 8 8  z ur Begutachtung versandt und ist am vorletz ten 

Arbeitstag vor den Weihnachtsfeiertagen eingelangt . Das Ende der 

Begutachtungsfrist war mit 2 0 . Februar 1 9 8 9  festgesetzt . 

Mit Schreiben vom 1 0 . Jänner 1 9 8 9 , das am 1 6 . Jänner 1 9 8 9  ein­

l angte , verkürz te das Bundesministerium für Umwel t ,  Jugend und 

Fami l ie die Begutachtungsfri st auf den 3 .  Februar 1 9 8 9 . Damit 

wären f ür die Begutachtung ni cht einmal mehr drei Wochen zur 

Verfügung gestanden . Neben der täglichen Arbeit ist es aber 

unmögl ich , z u  einem Gesetzentwurf der aufgrund einer neuen Ver­

fas s ungsrechtsl age Anspruch erhebt , die gesamte Abfal lwirtschaft 

e iner neuen bundesgesetzl ichen Regelung zu unterwerfen , innerhalb 

s o  kurz er Zeit Stellung zu nehmen . 

S chon mit seinen Runds chreiben vom 1 3 . November 1 9 7 0 , GZ . 

4 4 . 8 6 3 - 2a / 7 0  und vom 1 9 . 7 . 1 9 7 1 , GZ . 5 3 . 5 6 7-2a / 7 1 , hatte das Bun­

deskanz l eramt-Verfassungsdienst auf die Notwendigkeit der Fest­

setz ung angemessener Fri sten für die Begutachtung der Entwürfe 

/\-1010 Wien ' Stuhenring h, TeL (022 2) SIS 61 - () Sem: 
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von Bundesgesetzen hingewiesen . Es wurde wiederholt gebeten , die 

Begutachtung s frist grundsätz lich so zu bemessen , daß zur Begut­

achtung wen igstens sechs Wochen zur Verfügung stehen . Auch auf 

die Problematik , die s i ch im Fal le der Ballung geset z l icher 

Feiertage im Begutachtungs zeitraum sowie im Fall der Urlaubszeit 

ergibt , haben die Länder und das Bundeskanzleramt schon in der 

Verga ngenhei t  hingewi esen . 

Die Vorgangsweise des Bundesmini steriums für Umwelt ,  Jugend und 

Famil ie bei der Begutachtung des für den Umwelts chutz besonders 

bedeutsamen Entwurfes eines Abfallwirtschaftsgesetzes gibt aber 

auch Anl aß z u  grundsätz l i chen Überlegungen unter dem Ges ichts­

punkt der Umwel tverträgli chkeit legistischer Maßnahmen . I n  einem 

Recht s s taat , in dem die gesamte staatl iche Verwal tung nur auf 

Grund der Geset z e  ausgeübt werden darf ( Art . 1 8  Abs . 1 B-VG) , ist 

die Umwel t s chutzgesetzgebung das einz ige wirksame Instrument zur 

Verwirkl ichung umwel tpol itischer Absichtserkl ärungen . I n  der 

Phas e  der Vorbereitung von Umweltschutzgesetzen ist das Begutach­

tungsverf a hren f ür die ni cht unmittelbar beteil igte Verwaltung in 

Bund und Ländern , für die I nteres senvertretungen und für wi ssen­

s chaftl i che E inrichtungen mei st die einz ige Möglichkeit , an der 

demokrati s chen Wil l ensbi ldung mitzuwirken . Die fakti sche Umwelt­

s i tuation wird weitgehend von der Umwelts chutzgesetzgebung be­

stimmt . Eine Z urückdrängung der Betei l igung an der demokratischen 

Wil len sbi l dung in der Phase der Vorbereitung von Gesetzen hätte 

daher n i ch t  nur e ine Verschlechterung der Qualität der Gesetze , 

sondern auch e ine Verschlechterung der faktischen Umweltsituation 

z ur Folge . 

O f fenbar deshalb i s t  z u  Beginn der Diskus sion über die Einführung 

e iner Umwe ltverträgl ichkeitsprüfung (UVP) in den Europäi s chen 

Gemeinschaften die Auf fas sung vertreten worden , daß die UVP auch 

bei Geset z en und Verordnungen , der Auf stellung und Genehmigung 

von raumbez ogenen Plänen , bei Forschungs- und Entwicklungspro jek­

ten und - programmen sowie der Zulas sung neuer Produkte sinnvoll 

einsetz bar sei ( Cupei , J . : Umwel tverträglichkeitsprüfung (UVP) 

�. �j ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN � 
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earl Heymanns Verlag KG Köln , Berlin , Bonn , München 1 9 8 6 ) .  

Schl ießlich s et z te s ich aber die Auffas sung durch , die UVP � 

nächst auf i nnerstaatliche Genehmigungsverfahren für bestimmte 

Pro j ektkategorien z u  bes chränken . Die EG-Richtl inie vom 2 7 . Juni 

1 9 8 5  über die Umwel tverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öf­

fentl i chen und privaten Proj ekten ( 8 5 / 3 3 7 /EWG ) ist aber eine 

Mindestnorm ( Art . 1 3 ) und l ieße eine Ausdehnung des Anwendungsbe­

reichs auf urnweltrelevante Gesetze und Verordnungen , die erhebli­

che Auswirkungen auf die Umwelt haben können , zwei fellos zu . Es 

wäre daher bei der Vorbereitung eines österreichischen Umwelt­

verträgl ichkeitsprüfungs-Gesetzes zu überlegen , urnweltrelevante 

Gesetz esvorhaben einer UVP zu unterwerfen . 

((� \� OSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 
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11. Allgemeines 

1 .  Die Verfassungsrechts l age und der vorliegende Entwurf eines 

Ab f a l lwirts chaftsgesetzes 

Der vor l iegende Entwurf eines Abfal lwirtscha ftsgesetzes stützt 

s ich au f die Verfassungsrechtslage , die durch die Bundes-Verfas­

s ungsgesetz-Novelle 1 9 8 8 , BGBl . Nr . 6 8 5 , geschaf fen wurde und 

seit 1 .  Jänner 1 9 8 9  in Gel tung steht . Demnach ist gemäß Art . 1 0  

Abs . 1 B-VG Bundessache die Gesetzgebung und die Vol l z iehung ins­

bes ondere in f olgenden Angelegenheiten : " Abfal lwirtscha ft hin­

s i chtli ch gefährlicher Abfälle , hinsichtlich anderer Abfälle nur 

s owei t  e i n  Bedürfnis nach Erlas sung einheitl icher Vorschri ften 

vorhanden i s t . " 

B i s  zum I nkra fttreten der Bundes -Verfassungsgesetz -Novelle 1 9 88 

galt d i e  Abfallwirts cha ft a l s  s ogenannte komplexe Materie oder 

Annexmateri e . Jeder Gesetzgeber war zuständig , die Angelegenhei­

ten der Abfallwirtschaft unter den Gesi chtspunkten zu regeln , die 

s i ch aus den nach der Bundesverfassung in seine Kompetenz fal len­

den S achgebieten ergeben . In dieser Hinsicht schloß die Zustän­

digke i t  des einen Gesetzgebers die Zuständigkeit des anderen 

Gesetzgebers n i cht aus . 

Beispie l swei s e  f l oß aus der Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers 

z ur Regelung der in den Kompetenzbestimmungen des Art . 1 0  B-VG 

umschriebenen Sachgebiete ( etwa "Angelegenheiten des Gewerbes und 

der I ndus tri e " , " Was serrecht " ,  " Sprengmittelwesen " , " Gesundheits­

wesen ", " Veterinärwesen " )  auch seine Kompetenz ,  die unschädliche 

Beseitigung von Abfällen z u  regeln ,  s oweit s ie mit diesen Sach­

gebieten im Zusammenhang stehen . Von dieser Zuständigkeit hat der 

Bund erstmal s  durch das Bundesgesetz vom 2 .  März 1 9 8 3  über die 

Erfass ung und Beseitigung bes timmter Sonderabfä lle ( Sonderabfall-

r"'\\ i@ ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 
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gesetz ) Gebrauch gemacht . Erst vor etwas mehr als einem halben 

Jahr , näml ich mit Bundesgesetz vom 2 3 . Juni 1 9 8 8 , BGBI . Nr . 3 7 6 , 

wurde das Sonderabfal lgesetz novelliert . 

Für den Landesgesetzgeber bestand die Zuständigkeit im Rahmen 

sei ner Generalkompetenz ( Art . 1 5  Abs . 1 B-VG ) , die Beseitigung 

von Abfäl len i n  allen Angelegenheiten zu regeln , die nicht unter 

Art . 1 0  bi s 1 2  f a l l en . Er konnte also bei spielswei se die un­

schädl iche Beseitigung im Zusammenhang mit dem Naturschutz 

( einschl ießl ich Landscha fts schutzes ) ,  dem Landwirtschaftswesen 

( einschließ l ich der Landeskul tur ) und dem Baurecht ( einschließ­

l ich des Ortsbildschutzes und der Ortsbildgestaltung ) ebenso 

regel n ,  wie er a l s  Aus fluß seiner Generalkompetenz die Abfuhr des 

Hausmül l s  zu regeln berechtigt war . 

Die Länder hatten bereits viele Jahre vor der Erlas sung des Son­

derabfal lgesetzes , Mül labfuhr- oder Abfal lgesetze erlassen und 

z um Tei l  auch schon durch neue Gesetz e  ersetz t .  Das j üng ste Ab­

f a l lgesetz i s t  die Kärntner Abfallordnung ( Gesetz vom 1 3 . De­

z ember 1 9 8 8 , über die Sammlung , Abfuhr , Verwertung und Beseiti­

gung von Abfäl l en , LGBI . Nr . 7 7 / 1 9 8 8 ) .  

Im Arbeits übereinkommen zwi schen der Soz ial istischen Partei 

Österreichs und der Ös terreichi schen Volkspartei über die Bildung 

e iner gemeinsamen Bundesregierung für die Dauer der XVII . Gesetz­

gebungs periode des Nationalrates vom 1 6 . Jänner 1 9 8 7  war nach dem 

Punkt " Altlastensanierung " folgendes ausgeführt worden : 

" Über diese kurz- bzw. mi t tel fris tig zu rea l isierenden Maßnahmen 

hina us wird eine Zuständigkei t des Bundes für die Abfa l l wirt­

s cha ft (Abfa l l  vermeidung, -trennung ,  - en tsorgung) mi t Ausnahme 

der Besei tigung von Ha usmül l und a uf dieser Grundlage ein Abfall­

wirtscha ftsgesetz anges trebt . "  

Die Bundes-verfas sungsgesetz-Novelle 1 9 8 8  i s t  aber von dem durch 

das Arbeitsübereinkommen vorgezeichneten Weg abgewichen . 

ff�'j � OSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 
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Zunächst wurde in Übereinstimmung mit dem Arbeitsübereinkommen 

durch die Scha f f ung eines neuen Kompetenz tatbestandes " Abfall­

wirtschaf t "  der bis herige Annexcharakter dieser Materie besei­

t igt. Durch die Einführung eines neuen Kriteriums zur Abgrenzung 

der Bundes- und Landeszuständigkeit ( Gefährl ichkeit der Abfälle ) 

wurde s odann die Zuständigkeit zur Gesetzgebung und Vol l z iehung 

hinsichtlich des größten Teiles der Sonderabfälle grundsätz l ich 

vom Bund auf die Länder übertragen . Der Bund ist grundsätz lich 

n icht mehr z ur Gesetzgebung und Vol l z iehung hinsichtlich aller 

S onderabfälle zuständig , für die bisher ein Anknüpfungspunkt zu 

e inem Kompetenz tatbestand des Art. 10 B-VG gefunden wurde , son­

dern nur noch hins ichtl ich eines kleinen Teiles der Sonderab­

f äl le ,  näml ich für die " gefährl ichen Abfäl le " . Vereinfacht ge­

sagt , i s t  seit 1. Jänner 1 9 8 9  verfassungsrechtl ich nicht mehr 

zwi schen " Hausmül l "  und " Sonderabfal l "  sondern zwi schen " ge­

f ährl ichen Abfäl l en "  und " anderen Abfäl len " zu unters cheiden . 

Um das Ausmaß dieser grundsätzl ichen Kompetenzverschiebung vom 

Bund z u  den Ländern zu veranschaul ichen , sol len einige Zahlen aus 

Abfal l erhebungen genannt werden . Bei der Abfall erhebung 1 9 8 4  in 

Betrieben wurden von den über 1 1 . 0 0 0  befragten Betrieben 1 3 , 2  

Mio . Tonnen Abfäl le gemeldet . Eine Hochrechnung ergab ein j ährl i­

I ches Gesamtaufkommen der betriebl ichen und produktions spez i f i ­

schen Abfälle von rund 3 1 . 3  Mio . Tonnen innerhalb eines Uns icher-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

heitsbereiches von 2 4 , 1  Mio . bis 4 7 , 7  Mio .  Tonnen . ( Diese Zahlen 

korrespondieren mit den entsprechenden Daten aus der Bundesre­

publ ik Deutschland , wo ca . 2 8 0  Mio . t a l s  j ährl iches Gesamtab­

fal laufkommen angegeben wurden ) .  Den großen Mengen an Sonderab­

f ä l l en ( rund 3 0  Mio .  Tonnen ) s tehen nur rund 3 5 0 . 0 0 0  Tonnen 

" ge fährlicher Sonderabfäl le " gegenüber ( Auswertung der Meldungen 

g emäß § 4 der Sonderabfallnachweisverordnung ) .  

Grundsätz l ich i s t  sohin f ür den größten Tei l  der Sonderabfäll e  

s e i t  1. Jänner 1 9 8 9  der Landesgesetzgeber zuständig , wobei dem 

Land in dieser Hins icht auch die Vol l z iehung z ukommt . Nur für 

Gesetzgebung und Vol l z iehung hinsichtl ich " gefährl icher " Abfälle 

(Q\ � ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FüR GESUNDHEITSWESEN 
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ist j eden f a l l s  der Bund zuständig . Darüber hinaus i st aber der 

Bund auch hins ichtlich al ler anderen Abfälle zur Gesetzgebung und 

Vol l z iehung zuständig , " soweit ein Bedürfnis nach Erlas sung ein­

heitl icher Vorschriften vorhanden i s t " . Soweit also ein Bedürfni s 

nach Erl a s sung einheitlicher Vorschriften hins ichtl ich des Haus­

mül l s  vorhanden i s t , ist der Bund seit 1 .  Jänner 1 9 8 9  auch zur 

Gesetzgebung und Vol l z iehung in den Angelegenheiten der Hausmül l ­

entsorgung , insbesondere zur Regelung der öf fentl ichen Müllabfuhr 

und z ur Regelung der Errichtung und des Betriebes von Hausmül l­

deponien z us tändig . Soweit aber der Bund ein Bedürfnis nach Er­

l a s sung einheitl icher Vorschriften nicht als vorhanden ansieht , 

bleiben die l andesgesetzl ichen Regelungen in Gel tung und können 

von den Landesgesetzgebern auch auf die Regelung der Entsorgung 

n icht gefährl icher Sonderabfälle ausgedehnt werden . Zum Teil ist 

das schon durch die Kärntner Abfall ordnung 1 9 8 8  geschehen , die 

den B egri f f  " Großmül l "  eingeführt hat und unter diesem Begriff  

u . a . Fahrzeugrei fen , Fahrz eugwracks , produktionsspezif schen Ab­

fal l  aus Gewerbe- und Industriebetrieben , Aushub- , Abraum- und 

Abbruchmaterial in ihre Regel ung einbez ieht , soweit diese Abfälle 

n icht vom Sonderabfal lgesetz des Bundes erfaßt sind . 

Im vorliegenden Entwurf macht der Bundesgesetzgeber von seiner 

B edarf sgesetzgebung Gebrauch . So werden z . B .  vorgesehen : 

o Erstell ung e ines bundesweiten Abfal lwirtschaftskonzeptes durch 

den Bundesminister für Umwelt , Jugend und Familie auch für 

Hausabfäl le; 

o Regelung l andesweiter Abfal lwirtschaftskonzepte , die vom Lan­

deshauptmann zu erstel l en s ind; 

o Regelung der Einrichtung , Zusammensetzung und Aufgaben eines 

Landesabfa l lbeirates bei j edem Amt der Landesregierung; 

o Regelung der Abfa l lvermeidung und Abfallverwertung hinsichtlich 

a l l er Abfälle; 

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 
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o Normierung des Schutzes der öf fentl ichen Interes sen bei Samm­

l ung und Behandlung von allen Abfällen; 

o Regelung der Bereitstellung und Ausweisung von Standorten für 

Abfa l l entsorgungsanlagen durch die Gemeinde für Hausabfälle und 

vergleichbare Abfäl le aus Betrieben; 

o Erhebung von Standorten für Abfal lbehandlungsanlagen durch den 

Landeshauptmann; 

o Festlegung von Standorten für Abfallbehandlungsanlagen durch 

den Bundesmini s ter für Umwelt , Jugend und Fami lie; 

o Regelung der Anforderungen an Abfal lbehandlungsanlagen ; 

o Regelung der Genehmigung für Abf allbehandlungsanlagen; 

o Regelung einer abfal lwirts chaftl ichen Genehmigung für Betriebs ­

anlagen; 

o Regelung der Enteignung für die Erri chtung von Abfa l lbehand­

l ungsanlagen für alle Abfal larten; 

o Regelung der Einfuhr , Ausfuhr und Durchfuhr von Abfäl l en al ler 

Arten; 

o Regelung der Einrichtung der Müllabfuhr für Hausabfälle und 

vergleichbare Abfäl l e  aus Betrieben; 

o Regelung der Bildung von Gemeindeverbänden; 

o Regelung der Besorgung der Aufgaben der Gemeinden und Gemeinde­

verbände durch private Einrichtungen; 

o Regelung der getrennten Sammlung von Problemstof fen . 

rt-� � ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 
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In a l l en diesen Angelegenheiten will oder soll also der Bundesge­

setzgeber e i n  Bedürfnis nach Erlas sung einheitlicher Vorschriften 

a l s  vorhanden ansehen . Wel che Auswirkungen die vorgesehenen bun­

desges e t z l i chen Regelungen auf die derzeit gel tenden Abfal lge­

s etze der Länder haben würden , ist s chwer abzusehen . § 4 1  des 

vor li eg enden Gesetzentwurfes bestimmt diesbezüglich lediglich : 

" Mi t  Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die l andesrecht­

l ichen Vorschriften , die im Widerspruch zu diesem Bundesgesetz 

s tehen , a ußer Kraft . "  

Andererseits bleiben die landesgesetz li chen Regelungen , die von 

der bundesgesetz l i chen Regelung nicht berührt werden , bestehen . 

S chwierig wird die Beantwortung der Frage , ob durch die landesge­

s et z l i che Neuregelung die geltenden landesgesetz lichen Vors chri f ­

t e n  a ußer Kraf t  treten , vor allem dann sein , wenn von Bund und 

Land zwar der g l ei che Gegenstand geregelt wird , die landesgesetz­

l ichen Vors chri ften j edoch eine größere Regelungsdichte oder 

e i nen größeren Regelungsumfang aufweisen . 

D i e  Verf lechtung von Gesetzgebungs- und Vol l z ugszuständigkeiten 

des Bundes und der Länder auf dem Gebiet der Abfallwirtscha ft ist 

noch unübers i chtl i cher und problematischer als die bi sherige und 

läßt i n s besondere im Hinbl ick auf das Finanzverfas sungsrecht noch 

man che S treitfrage erwarten . Das Nebeneinander landesrechtl icher 

und bundesrechtl icher Regelungen für ein und dieselben Abfälle 

wird zwe ifell os noch mehr Abgrenzungsprobleme und Rechtsunsi cher­

hei t  ergeben a l s  die bi sherige Unters cheidung der l andesrechtl i ­

chen Regelung für Haus- und Sperrmüll einschl ießl ich der " Pro­

blemstof fe aus Haushalten " einerseits und der bundesgesetz lichen 

Regelung des Sonderabfa ll s  andererseits . 

Dies e  S chwierigkeiten s ind aber durch die Bundes-Verfassungsge­

setz-Nove l l e  vorgezeichnet . Es wäre weitaus zweckmäßiger gewesen , 

den neuen Kompetenztatbestand "Abfallwirtschaft " ohne Einschrän­

kung und ohne Zusatz in den Artikel 1 1  Abs . 1 B-VG einzufügen . 

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FlJR GESUNDHEITSWESEN 
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- 1 0  -

Dadurch wäre die Gesetzgebung über die Abfal lwirtschaft zur Gänze 

Bundes sache , die Voll z iehung aber zur Gänze Landes sache geworden . 

Z ur Erla s s ung der Durchführungsverordnungen hätte das Abfal lwirt­

sChaf tsgesetz gemäß Art . 1 1  Abs . 3 B-VG je nach Angelegenheit 

und Zweckmäßigkeit entweder den zuständigen Bundesminister oder 

aber die Landesregierung ermächtigen können . Ein solcher Vor­

s chlag wurde bereits in der Zeitschri ft Gemeinwirtschaft 1 / 8 7  

( Schä f er , E . : Die geset z l i chen Grundlagen und Probleme der 

S onderabf a l l beseitigung ) gemacht . 

Abgesehen von der verfas sungsgesetz l ichen und einfachgesetz lichen 

Kompetenzabgrenzung zwi s chen Bund und Ländern verleitet das Ne­

beneinander von Bundes- und Landeszuständigkeiten of fenbar auch 

noch z u  " Überregelungen " .  Schwer vorstel lbar i s t  zum Bei spiel , 

wie aufgrund der vorgesehenen Neuregelung ( §§ 4 bis 7 ,  1 1  und 1 2  

des Entwurfes ) unter Mitwirkung jeder Gemeinde , des Landeshaupt­

mannes , des Abf a l lbeirates des Landeshauptmannes , des Abfal 1bei­

rates des Bundesmini sters für Umwelt , Jugend und Fami lie und 

s chl i eß l i ch dieses Bundesmini sters selbst ein Standort für eine 

Abfallentsorgungsanlage festzulegen ist , zuma1 of fenbar niemand 

von den Betei ligten an die Ents cheidung des anderen gebunden ist 

( siehe daz u  die Aus führungen z u  § 1 2 ) . 

2 .  Z ielsetzung des Entwurfes eines Abfallwirtschaftsgesetzes 

Anges i chts der bekannten Mißstände in der österrei chischen Ab­

fal l wirtscha f t , der Gefährdung des Tri nkwassers durch mangelhafte 

Entsorgung von Sonderabfäl len und durch Altlasten wäre z u  erwar­

ten gewesen , daß der Entwurf im Interesse des Schutzes der Volks­

gesundheit neue wirksame Maßnahmen z ur Vermeidung und Verwertung 

von Abf ä l l en vorsieht und endlich die Entsorgungs s icherheit hin-

� ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 
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- 1 1  -

s i chtl ich a l l er Abfäl l e  gewährlei stet . Offensichtlich stel lt sich 

aber der Gesetzentwurf das nicht einmal zum Z iel. 

Nicht nur das Fehlen entsprechender Worte in der Z ieldef inition 

des § 1 ,  s ondern auch die nachfolgenden Bestimmungen las sen er­

kennen , daß Entsorgungssicherheit und Schutz der Volksgesundheit 

of fenbar keine vorrangigen Z iele des Gesetzentwurfes s ind . Daran 

ändert auch der Kata l og der z u  schütz enden öf fentlichen Interes­

s en im § 1 0  des Entwurfes nichts , der wortgleich aus dem § 5 des 

S onderabfallgesetzes entnommen ist . Um die Volksgesundheit zu 

s chütz en , bedürfte es konkreter gesetzl icher Bestimmungen für 

Errichtung und Betrieb von Abfallbehandlungs- und Abfallentsor­

gung sanl agen . Aber die gesetzliche Einführung des Vorsorgeprin­

z ip s  unterbleibt . Der gesamte Entwurf folgt of fenkundig einer 

Werthierarchi e , die primär ökonomi sche Ziel setzungen in den Vor­

dergrund s tel l t  ( siehe dazu die Stellungnahme zu § 1 ) . 

Auch bei A usschöpfung a l l er Mögl i chkei ten der Abfa l l ver.meidung 

un d Abfa l l verwert ung wird es auch in Zukunft Abfäl le geben , di e 

a uf Da u er a bgela gert werden müssen . Dies muß umwel tverträgl i ch 

erfol gen (En twurf eines TA-Abfal l , Bundesrepubl ik Deu tschland) . 

Die Z ielbes chreibung des Entwurfes eines österrei chi schen Abfal l ­

wirts chaftsgesetz es geht a n  den Kernproblemen der Entsorgungssi­

cherheit vorbei , hat primär nicht das Al lgemeinwohl im Auge , 

s ondern o f fenbar die " Optimierung des Nettonutzens der Wirt­

s chaf t s s ub j ekte " ( so die vom Bundesministerium für Umwelt , Jugend 

und Famil ie veröf fentlichten " Leitl inien zur Abfal lwirtschaft " ) 

und entspricht weder inha ltlich noch formel l  den An forderungen 

der Hygiene und der Ökologie an eine moderne Abfallwirtschaft . 

Das zeigt s ich u . a . auch darin , daß fast alle Verordnungen ( zehn 

von e l f ) , die der Entwurf vorsieht , der Zustimmung des Wirt­

s chaf tsress orts bedürfen , eine Mitwirkung des Gesundheitsressorts 

aber nirgends vorgesehen ist . 

Q OSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)22 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 23 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 1 2  -

Die Z iel setzungen der neuen Abfal lgesetze der Länder entsprechen 

z umindest in mancher Hinsicht besser den Anl iegen einer zeitge­

mäßen Abf a l lwirtschaft . 

3 .  Konz ept und Regelungs inhalt 

Der vor l iegende Entwurf ist trotz der Inanspruchnahme der Be­

darfsgesetzgebungskomptenz bemüht , die gegenwärtige Rechtslage im 

wes ent l ichen aufrechtzuerhalten . 

B ekanntli ch besteht in Österreich nach den Abfal lgesetzen der 

Länder für die Abfuhr und Beseitigung des Hausmül l s  ein hochent­

wicke ltes System mit Ans chlußzwang , Verpf li chtung der Gemeinden 

bzw. der Gemeindeverbände zur Einrichtung einer öf fentlichen 

Mül l abfuhr und z ur Errichtung von Abfallbeseitigungsanlagen a l s  

Gegenleistung f ür d i e  z u  entri chtenden Müllgebühren. 

Hingegen wurde bisher die Entsorgung von Sonderabfäl len nach dem 

Sonderabfallgesetz des Bundes einzig und al lein der freiwi l l igen 

Initiative der hiefür nicht zuständigen Länder und dem Gewinn­

streben privater Unternehmen überlassen. Erklärtermaßen ( Erläu­

terungen z ur Regierungsvorlage vom 5 . 1 0 . 1 9 8 2 , 1 2 2 8  der Beilagen 

z u  den Steno Prot . des NR . XV . GP . )  geht das Sonderabfal lgesetz 

von der Erwartung aus , daß die "marktwirts chaftlichen Mechanis­

men " f ür die " ordnungsgemäße Entsorgung " der Sonderabfälle " in 

zweckentsprechender Wei s e "  sorgen würden . Daran ändert der 

vorl i egende Entwurf eines Abfallwirtschaftsgesetzes nichts ( siehe 

§ 2 0  des Entwurfes ) .  

Aber nur ein Abfa l lwirtschaftsgesetz das den Bau und Betrieb ge­

e i gneter Abfallbhandlungs- bzw . Abfallentsorgungsanlagen anordnet 

und dafür s orgt , daß die Abfa l l ströme tatsächl ich geeigneten , dem 

Stand der Technik entsprechenden Anlagen zugeführt werden , kann 

s einen Zweck erfül len . 

� ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 
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- 1 3  -

Die Entsorgung s s icherheit kann nur durch Zuordnung der Abfälle 

nach Art ,  Beschaf fenheit und Gefahrenpotential zu geeigneten 

Ab f a l l behandlung sanlagen bewirkt werden . Um künftige Al tlasten zu 

vermeiden , ist das Gefahrenpotential der abzulagernden Abfälle 

durch Vorbehandlung z u  vermindern . Schädliche oder gefährliche 

I nha l ts stof fe der Abfäl l e  müs sen durch Verbrennung oder durch 

chemi s ch-phys ikalische Behandlung zerstört , umgewandel t , abge­

trennt , konzentriert und soweit wie mögl i ch immobilis iert werden . 

Die Verbrennung ist ein unentbehrlicher Bestandteil der Abfall­

entsorgung und hat n i cht nur zur Verringerung des Mül lvolumens , 

s ondern in erster Linie z ur Verringerung des Gefahrenpotential s  

der Ab f ä l l e  zu erfolgen . 

Das Abf a l lwirtschaftsgesetz müßte die Organisation und Struktur 

der Abfal l entsorgung konkret regeln . Wie in der Bundesrepublik 

Deuts chl and müßte man s i ch auch in Österreich für die Abfallent­

s orgung durch die öf fentliche Hand entscheiden . Eine Gebietskör­

perschaft (das Land ) müßte verpfl ichtet werden , für die Errich­

tung und den Betrieb geeigneter Behandlungs- und Entsorgungsanl a­

gen S orge z u  tragen . Nicht nur der Besitzer von Hausmül l ,  sondern 

a l l e  Abf a l l besitzer wären zu verpflichten , die Abfä l l e  der ent­

s orgung spfl i chtigen Körperschaft zu überlas sen . Im Fal l e  betrieb­

l i cher Abf ä l l e  wäre ein bl oß subsidiärer Anschlußzwang zweck­

mäßig . Das würde bedeuten , daß Betriebe , die ihre Abfä l l e  auf dem 

vorn Gesetzgeber vorgegebenen technis chen Niveau selbst entsorgen 

wol l en und können , vorn Anschlußzwang an eine öffentliche Abfal l ­

entsorgung befreit werden könnten . 

Unter der Voraus setzung , daß die Rechtsordnung eine lückenlose 

Erfassung und Kontrolle al ler Abfälle , also auch der betriebl i ­

chen Abfälle und nicht nur des Hausmül ls , garantiert , wäre eine 

Verteuerung der Abfallentsorgung im Interesse der Vermeidung und 

der Verwertung von Abfällen wünschenswert . Andernfal l s  würde nur 

die gegenwärtige Tendenz vers tärkt werden , die bil l igste und 

damit mei s t  umwelts chädliche Art der Verbringung von Abfällen zu 

wählen . S tatt aber die derzeit noch ries igen Löcher im System der 

Q .. � OSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FüR GESUNDHEiTSWESEN 
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- 1 4  -

s taat l i chen Kontrolle der Abfal lentsorgung zu stopfen , unternimmt 

das Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Famil ie mit dem 

vorliegenden Entwurf den zweiten Versuch , neue auf zureißen . So 

s o l l en die befugten Transportunternehmen von der Aufzeichnung s­

und Nachweispf l i cht ausgenommen werden ( siehe § 2 Abs . 8 )  und 

e ine neue Definition des Abfallbegrif fes ( §  2 Abs . 1 )  ist gera­

dezu eine Auf forderung , unangenehme Abfälle als Ware zu deklarie­

ren . 

Von der hier geforderten Scha ffung eines Systems der Entsorgung 

von Sonderabfäl len mi t Hilfe der öffentlichen Hand ( die manche 

i hrer P f l i chten auch an Private übertragen könnte ) ist im vorlie­

genden Entwur f  nichts zu f inden . 

Die Hausmüllents orgung soll weiter durch die öffentl iche Müllab­

fuhr er folgen , was im § 2 0  des Entwurfes geregelt wird . Warum 

aber der Bund die Kompetenz zur Regelung der öf fentlichen Müllab­

fuhr und des Anschlußzwanges für Hausmül l in Anspruch nimmt , wenn 

s i ch seine Regelung aus schl ießlich an den bestehenden landesge­

s etz l i chen Regel ungen orientiert und sowohl in der umwel tpoliti­

s chen Z ie l setz ung , als auch in der Regelungsdi chte weit hinter 

dem Landesrecht zurückbl eibt , ist unverständlich . 

Die Regel ung der besonderen Pfli chten bei Sammlung und Behandlung 

von gefährli chen Abfäl len wurde im wesentlichen dem Sonderab­

fal lgesetz entnommen . 

Hins i chtl i ch der großen Menge der ni cht gefährlichen Sonderabfäl­

le enthäl t  der vorliegende Entwurf kaum eine gesetzliche Rege­

l ung , wenn man von der Auf zeichnungspflicht des § 2 7  abs ieht . 

Sogar der Terminus Sonderabfall wird im Abfallwirtschaftsgesetz 

e l iminiert. Al lerdings kann damit nicht die j ährlich anfal lende 

Sonderabfallmenge von rund 3 0  Mil lionen Tonnen eliminiert werden . 

Wenn eingewendet werden sollte , daß es sich dabei auch um große 

Mengen f lüssiger Abfälle und um große Mengen von festen Abfällen 

handle ,  die i n  Monodeponien abgelagert würden , ändert das nichts 

Ql ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN .�§'!/ 
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- 1 5  -

an der Tatsa che , daß auch der vorl iegende Gesetzenwurf die Ent­

s orgung al ler Sonderabfälle den marktwirtscha ftlichen Mechani smen 

über l äßt . 

4. Abfa l l vermeidung und Abfal lverwertung 

Der Gesetz entwurf erweckt zwar den Anschein , die Abfallvermeidung 

in den Vordergrund zu stellen , bei näherem Hinsehen erweist er 

s i ch aber in dieser Hinsicht als nahezu wirkungslos . Die Abf a l l ­

vermei dung i st näml i ch gar ni cht Gegenstand unmittelbar anwendba­

rer Bestimmungen des Abfal lwirts cha ftsgesetzes . Der Entwurf sieht 

nur drei I n s trumente z ur Abfallvermeidung vor : 

1 .  Freiwi l l ige Absprachen , die bevorzugt werden . 

2 .  Eine Verordnungsermächtigung des Umweltministers , von der er 

aber nur s ubsidiär und im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsmi ­

n i s ter Gebrauch machen darf . 

3 .  E i ne diesbezüg l i che Genehmigung von Betriebsanlagen , die sich 

a ber nur auf " unverwertbare "  ( und damit nur auf nicht brennba­

r e ) Abfä l l e  bez ieht ( §  1 5 ) . 

D i e  Verordnungsermächtigung des § 8 ,  deren Anwendung von der Zu­

s timmung des Wirtschaftsminis ters abhängig i s t , wird überdies 

durch § 8 Abs . 3 noch i nhaltlich eingeschränkt . Bei der Erlassung 

der Verordnung i s t  auf 

o die Erfül l ung der Anforderungen an die Warenverteilung , 

o die Bedür fn is se der Verbraucher , 

o die Darbietung von Produkten 

o die Herstel l ungs - und Verpackungskosten 

o die volkswirtschaftl ichen Auswirkungen und 

o die techn i s che Durchführbarkeit 

ents prechend Bedacht zu nehmen . 
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- 1 6  -

Dieser Katalog i s t  dem S 1 0  Sonderabfal lgesetz entnommen , der 

eine Verordnungsermächtigung des Bundesmini sters für Gesundheit 

und Umweltschutz ( nunmehr Bundesminister für Umwel t ,  Jugend und 

Fami l ie ) enthält , die es schon seit 1 .  Jänner 1 9 8 4  ermöglicht 

hätte , anzuordnen , daß Verpackungen und Behältnisse ( etwa PET­

F l a s chen , Blech- oder Aluminium-Dosen ) nur für bestimmte Zwecke , 

nur in bestimmter Menge oder gar nich-: in den gewerbl ichen Ver­

kehr gebracht werden ( s iehe Aus führungen zu S 8 ) . 

Al l erdings wird das Ausmaß der mögl ichen Mül lvermeidung oft kraß 

überschätz t . Da der Hausmüll ( j ährlicher Anfall rund 1 , 8  Mio . 

Tonnen ) nur einen geringen Teil des gesamten Abfallaufkommens 

ausmacht , s ind abfall vermeidende bzw . -verringernde Maßnahmen im 

Berei ch des Verpackungswesens zwar notwendig , j edoch ni cht von 

aus s chl aggebender Bedeutung . Das größte Abfallvermeidung spoten­

tial l i egt in j enen rund 3 0  Mio . Tonnen Abfällen , die nicht in 

privaten Haushal ten anfallen . 

Der an s i ch gute Ansatz des § 1 5  zur Vermeidung von Abfäl len im 

betr iebli chen Bereich wird durch die Bestimmung des Abs . 2 ,  wo­

nach nur " unverwertbare Abfälle " zu vermeiden s ind , völ l ig ent­

wertet . Nahezu alle Abfälle können näml ich thermi sch ( energe­

t is ch ) verwertet werden und S 9 sieht die energeti sche Verwertung 

auch ausdrücklich vor . Damit z ieht § 1 5  die Abfallverbrennung der 

Abfallvermeidung vor . 

Auch die Vorschri ften des S 9 über die Abfallverwertung s ind 

schwach : 

a) Während S 5 des deutschen Bundes-Immissionss chutzgesetzes im 

Betr iebsanlagen-Genehrnigungsverfahren ein Verwertungsgebot für 

Reststoffe anordnet , fehlt im vorl iegenden Entwurf so eine 

unmittel bar anwendbare gesetzl iche Bestimmung . 

b) Während s i ch das im Jahr 1 9 8 6  in das deutsche Abfallgesetz 

eingefügte Gebot der Abfal lverwertung unmittelbar an die ent-
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- 1 7  -

s orgungspf l ichtigen Körperscha ften und an die entsorgung s­

p f l ichtigen Abfallbesitzer richtet , sieht § 9 des vorliegenden 

Entwurfes primär freiwil l ige Maßnahmen der Abfallverwertung 

und s ubsidiär eine Verordnungsermächtigung für den Umweltmini­

s ter vor , von der er a l l erdings nur im Einvernehmen mit dem 

Wirt schaftsminister Gebrauch machen darf . 

c) Nach dem deutschen Abfal lgesetz ( §  1 )  sind bewegl i che Sachen , 

d i e  der Bes itzer der entsorgungspfl ichtigen Körperschaft oder 

dem von dieser beauftragten Dritten überläßt , auch im Fal le 

der Verwertung Abfälle , bis sie oder die aus ihnen gewonnenen 

Stof f e  oder erzeugte Energie dem Wirtscha ftskrei s l auf zuge­

führt werden . Im vorliegenden Entwurf fehlt eine sol che Be­

s timmung . 

5 .  Anforderungen an Abfallbehandlungs- bzw . Abfallents orgungs­

anlagen 

§ 1 3  i s t  mit " An forderungen an Abfal l behandlungsanl agen " über­

s chrieben , macht aber das Vorsorgeprinz ip zu einern bloßen Lippen­

bekenntn i s .  

I n  Wahrheit werden näml ich durch § 1 3  überhaupt keine gesetz l i ­

chen Anforderungen an Abfal l behandlungsanlagen normiert . E s  wird 

l edigl i ch i n  das Ermes sen des Bundesministers für Umwelt ,  Jugend 

und Famil i e  gestel l t ,  den Versuch zu unternehmen oder auch zu 

unter l a s s en ,  s i ch mit dem Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten und dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­

s chaf t  zu e inigen , mit einer Verordnung z um Schutz der öf fentli­

chen I nteres sen gemäß § 10  nach dem Stand der Technik " j ene An­

f orderungen " festzulegen , denen Anlagen zur Samml ung und Behand­

lung " von bestimmten Abfällen " zu entsprechen haben . Um wel che 

Abf ä l l e  es sich bei den " bestimmten Abfällen "  handelt , i s t  dem 

Gesetz nicht z u  entnehmen . 

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 
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- 1 8  -

Für Anlagen , die gar keine Abfallbehandlungsanlagen s ind , in 

denen aber dennoch die im Betrieb anfal l enden Abfälle und gleich­

artige Abfälle aus anderen Betrieben behandelt ( etwa verbrannt ) 

werden , darf der Bundesminister für Umwelt ,  Jugend und Famil ie 

keine Umweltschutz an forderungen festlegen , nicht einmal im Ein­

vernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Ange­

l egenheiten . 

Besonders enttäuschend ist , daß im Abfal lwirtschaftsgesetz nicht 

einmal der Ver such unternommen wird , umwelthygieni sche und tech­

nische Anforderungen an bestehende Abfal lentsorgungsanlagen zu 

f ormulieren , die sofort und unmittelbar angewendet werden könn­

ten . Das i s t  umso bedauerl i cher , a l s  der Betreiber der Anlage , 

der mög l icherweise z um Verursacher einer künftigen Altlast wird , 

g egenwärtig n och zur vorsorglichen Sanierung der Anlage ver­

p f l i chtet werden könnte ( siehe auch Stellungnahme zu § 9 ) . 

6 .  Res ümee 

o Die I nanspruchnahme der neuen Bedarf sgesetzgebungskompetenz des 

Bundes in Angelegenheiten , die landesgesetz l i ch unter Berück­

s i chtigung regional gewachsener Strukturen besser und aus führ­

l icher geregel t  s ind ( z . B .  Einri chtung der Mül labfuhr ( §  2 0 ) ,  

Bildung von Gemeindeverbänden ( §  2 1 ) ,  Besorgung durch private 

E inrichtungen ( §  2 2 ) ,  getrennte Sammlung ( §  2 3 ) ) ,  ist problema­

t i s ch , d a  ein Bedürfnis nach Erlassung einheitl icher Vorschri f ­

ten nicht ohne wei teres als vorhanden anzusehen ist . 

o Das Nebeneinander .bundesgesetz licher Regelungen , die vom Bund 

und landesgesetz licher Regelungen , die vom Land z u  vol l z iehen 

sind und die den gleichen Sachverhalt betref fen , erhöht die 

Rechtsunsicherheit und läßt Fragen der Zuständigkeit z ur Finan­

z ierung entstehen . 

Q OSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 
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- 1 9  -

o Die neue Bedarf sgesetzgebungskompetenz des Bundes wird ni cht 

dazu genütz t ,  f ür die Entsorgung al ler Abfälle unter der Ver­

antwortung der ö f fentli chen Hand ein einheitl iches Sys tem der 

Ab f a l lentsorgung z u  s chaf fen , das die Errichtung und den Be­

trieb geeigneter Abfallentsorgungsanlagen sicherstel l t  und 

gewährleistet , daß die Abfall ströme unter staatlicher Kontrol le 

tat s ä chl ich in geeigneten Anlagen entsorgt werden , die dem 

S tand der Technik entsprechen . Der Entwurf hält an dem verfehl­

ten Konzept f es t , die Entsorgung der Abfälle aus Betrieben , die 

nicht gemeinsam mit Hausmüll beseitigt werden können ( Sonderab­

f ä l le ) , den marktwirtschaftlichen Mechanismen zu überlas sen . 

o Der Begrif f " Sonderabfa l l " wird el iminiert , die Entsorgung der 

n i cht gefähr l ichen Sonderabfälle ( rund 3 0  Mio . t pro Jahr ) 

bleibt wei tgehend ungeregelt . Die Deklarationspf licht ( §  8 

Abs . 1 Sonderabfal lgesetz ) wird abges chafft . Al s Verbesserung 

ist anzusehen , daß damit auch die Haftungsbeschränkung des 

Vorbesitzers mit der Übergabe der deklarierten Sonderabfälle an 

S ammler oder Beseitiger ( §  8 Abs . 2 SAG ) entfällt . 

o Hinsichtlich der Entsorgung der gefährlichen Sonderabfälle 

tritt gegenüber der gel tenden Rechtslage keine Verbesserung 

ein . 

o Die Bestimmungen über Abfal lvermeidung und Abfallverwertung 

bevorz ugen f reiwi l l ige Absprachen ( Kooperationsabkommen ) .  Ähn­

l i che Verordnungsermächtigungen wie sie der Entwurf nur subs i­

diär vors ieht , s ind seit 1 .  Jänner 1 9 8 4  geltendes Recht und die 

Bestimmungen des § 1 5  z ur Vermeidung von Abfäl len bei Betriebs­

genehmigungen s ind so f ormuliert , daß sie weitgehend unwirksam 

bleiben müs s en . I nsgesamt s ind vom Abfal lwirtschaftsgesetz kaum 

Erhöhungen der Abfallvermeidungs- oder Abfal lverwertungsquoten 

z u  e rwarten . 

o Unmittel bar anwendbare gesetz l iche Bestimmungen , die umwelthy­

gienis che und technische Anforderungen an Abfallbehandlungs­

oder Abfal lentsorgungsanlagen festlegen , fehlen . Das Vorsorge-

rt-'" ,� OSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 
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- 2 0  -

prinz ip ( Urnwel tverträgl ichkeitsprüfung und Emi ssionsbegrenzung 

nach dem Stand der Technik ) wird nicht verwirkl icht . Eine Vor­

s orge- Sanierung bestehender Abfallanlagen ist nicht vorgesehen . 

o Wenn man vom begrüßenswerten Wegfall der Haftungsbeschränkung 

des Abf a l l besitzers gemäß § 8 Abs . 2 Sonderabfallgesetz ab­

s ieht , i s t  vom S tandpunkt des Umwel tschutzes keine unmittelbar 

wirks ame Verbe s serung der Rechtslage durch das Abfal lwirt­

s chaftsgesetz zu erkennen . 

o Al s Vers chlechterungen der gegenwärtigen Rechtslage s ind vor 

a l l em hervorzuheben : 

- Der neue Abfa l l begri f f  des § 2 Abs . 1 begünstigt die Möglich­

keit , Abfälle a l s  Wirtschaftsgut zu deklarieren und so den 

Vorschri f ten der Abfal lgesetzgebung zu entziehen . 

- Das vorbereitete Abfal lwirtscha ftsgesetz wiederholt den Ver­

s uch des Entwurfes einer Novelle zur Sonderabfal lgesetznovel ­

l e ,  Transportunternehmen von der Nachwei spf l i cht des Son­

derabfal lgesetzes bzw . Abfal lwirts cha ftsgesetzes auszunehmen 

und s o  der anders l autenden umweltfreundl ichen Judikatur des 

Verwal tungsgeri chtshofes den Boden zu entziehen . 

- Nach § 1 4  des Entwurfes wird die Geltung des Wasserrechtsge­

setzes und des Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen bei 

der Genehmigung von Abfallbehandlungs- und Abfallentsorgungs­

anlagen ausgeschlos sen . Für die Genehmigung gel ten nur noch 

die unzureichenden Bestimmungen der Gewerbeordnung 1 9 7 3 . 

o Da der Entwur f  eines Abfallwirtschaftsgesetzes vom Standpunkt 

der Volksgesundheit und des Umweltschutzes gegenüber der gel ­

tenden Rechts l age kaum Verbes serungen , wohl aber deutl i che 

Verschlechterungen aufweist , sol lte er z umindest in der vorl ie­

genden Fas s ung weder a l s  Regierungsvorlage noch als Initiativ­

antrag im Parlament e ingebracht werden . 

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 
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- 2 1  -

S 1 

111. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu 5 1 ( Z iel des Gesetzes ) :  

§ 1 Abs . 1 def iniert das Ziel des Gesetzes , während der Abs . 2 

angibt , wodurch das Z iel erreicht werden sol l . Beide Bestimmungen 

s te l l en im wes entli chen nur programmatische Erklärungen dar , 

deren Ver i f i z i erung den nachfolgenden Bestimmungen des Gesetzes 

überlas s en bleibt . Dennoch kommt einer sol chen Zieldef inition 

eine gewisse normative Wirkung z u ,  da sie z umindest zur teleolo­

g i s chen I nterpretation der nachfolgenden Gesetzesbestimmungen 

herangez ogen werden kann und überdies für die Erstellung des 

Abf a l lwirtscha ftskonzepts ( §  4 )  maßgebend ist . 

E s  s ind daher z unächst zwei Fragen zu stellen : Erstens , ob die 

Z i eldef inition des § 1 Abs . 1 inhaltlich den Zielen einer sachge­

rechten , zeitgemäßen und damit den Anforderungen der Hygiene und 

Ökologie entsprechenden Abfal lwirts chaft Rechnung trägt und zwei­

tens , ob die i nhaltlichen Ziele vol l ständig und genügend klar zum 

Ausdruck gebracht werden . Beide Fragen müssen verneint werden . 

Der Gesetzentwurf trägt den Titel " Abfallwirtschaftsgesetz " . Das 

Vers tändn i s  des in der österreichischen Gesetzes sprache neuen 

Begr i f fes der " Abfallwirtschaft " wird vom vorliegenden Gesetzent­

wurf vorausgesetz t .  Weder in der Zieldefinition des § 1 noch 

unter den Begrif fsbest immungen des § 2 wird der Begri f f  "Abfall­

wirtschaf t "  defi niert oder umschrieben . 

fibl icherweise versteht man unter Abfallwirtschaft die Summe al ler 

Maßnahmen zur Vermeidung , Verwertung und umweltverträgl ichen 

Behandlung und Entsorgung von Abfäl len al ler Arten . Die Abfall-

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 
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- 2 2  -

S 1 

wirtschaf t  s chließt damit die herkömml iche Abfal lbeseitigung , 

insbesondere auch die Sonderabfal lbeseitigung mit ein , gibt aber 

der Abfal lvermeidung und Abfallverwertung Vorrang ( Schäfer , E . : 

Die geset z l i chen Grundl agen und Probleme der Sonderabfal lbeseiti­

gung , Gemeinwirtschaft ( GWZ ) 1 / 8 7 , Abfallwirtschaft , Verl ag 

Jugend und Vol k , Wien ) . 

E ine Def inition f i ndet sich auch in der ÖNORM S 2 0 0 1 , Ausgabeda­

turn 1 .  Jul i 1 9 8 5 , wonach unter Abfallwirtschaft Abfa l lvermeidung 

und -verringerung einerseits und Abfallbehandlung andererseits zu 
verstehen sei und wobei der Begriff der Behandlung durch insge­

s amt 6 Subbegri f fe näher ausgeführt wird . Aus dem vorliegenden 

Gesetzentwurf geht aber ni cht hervor , ob er seinem Verständis des 

Begriffes " Abfal lwirtschaft " diese ÖNORM zugrundelegt oder ob er 

wie in den Begr i f fsbestimmungen des § 2 von einern völ l ig anderen 

Begri f f sverständnis ausgeht , a l s  es allgemein übl ich ist und der 

ÖNORM entspri cht . 

" Das Bewußtsein , Abfäl l e  ordn ungsgemäß behandeln oder besei tigen 

zu müssen , ergab si ch in Geschichte und früheren Kul turen a us der 

Si ch t der Hygi ene und dami t der Volksgesundhei t "  ( Kunig , Schwer­

mer , Ver s tyl , Abfal lgesetz , Kommentar ,  1 9 8 8 , E inleitung , S .  1 ,  

C . H .  Beck/sche Verlagsbuchhandlung , München 1 9 8 8 ) . 

Auch eine z eitgemäße Abfal lwirtschaft muß in erster Linie hygie­

n i s che Aspekte und damit den Schutz der Volksgesundheit vor Augen 

haben . D i e  Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben uns aber 

darüber hinaus gelehrt , daß ein schonender Umgang mit a l len end­

l ichen Res sourcen zu prakti z ieren ist . Das bedeutet , daß mög­

l i chst wiedergewinnbare Rohstoffe einzusetzen s ind , eine energie­

s chonende und gleichzeitig l anglebige Produktion vorzusehen ist 

und daß auch das Produkt selbst durch haltbare Erzeugung und 

entsprechende Pflege mögl ichst dauerhaft zu verwenden i s t . Sowohl 

bei der Produktion a l s  auch beim Konsum ( Erwerb und Gebrauch ) 

müssen der Abf a l lvermeidung und Abfallverwertung mehr Augenmerk 

gewidmet werden a l s  bi sher . Das ändert aber nichts daran , daß der 

Q ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 
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- 2 3  -

S 1 

Abfa l l gesetzgebung nach wie vor in erster Linie die Aufgabe zu­

kommt , aus der S i cht der Hygiene die Volksgesundheit zu schütz en . 

Diesem Ges i chtspunkt i s t  auch die Abfallverwertung unterzuordnen . 

§ 1 Abs . 1 des vorl iegenden Gesetzentwurfes identifiz iert s i ch 

mit diesen Gedanken und Z iel setzungen einer zeitgemäßen Abfal l ­

gesetzgebung nicht . Z iel des Bundesgesetzes s o l l  l edigl ich sein : 

fldie Vermeidung und umwel tgerechte Samml ung und Behandl ung von 

Abfäl l en ,  insbesondere deren Verwertung und Wiederverwertung" . 

Die bei spiel sweise Anführung von "Verwertung und Wiederverwer­

tung " l äßt erkennen , daß die Verwertung der Abfälle einerseits 

a l s  Tei l  der " umweltgerechten Sammlung und Behandlung " betrachtet 

wird und a ndererseits gegenüber der Entsorgung , von der gar ni cht 

die Rede i s t , in den Vordergrund gerückt wird . 

Entsorgungs s icherheit und Schutz der Volksgesundheit s ind of fen­

bar keine Ziele des vorliegenden Gesetz entwurfes . Da s geht ni cht 

nur aus dem Fehlen entsprechender Worte im § 1 Abs . 1 hervor . Der 

gesamte Entwur f  folgt of fenkundig einer Werthierarchie , die pri­

mär ökonomis che Z ielsetzungen in den Vordergrund stel l t . Der 

Gesetzentwurf knüpft damit an Passagen der vom Bundesministerium 

für Umwe l t, Jugend und Fami lie erarbeiteten und im Jahr 1 9 8 8  der 

Ö f fentl i chkeit präsentierten " Leitl inien zur Abfallwirtschaft " 

a n . 

Unter der Überschrift " Abfallwirtschaftliche Z ielbeschreibung " 

wird dort auf Seite 1 9  einleitend ausgeführt : 

" In diesem Systemzusammenhang" ( weitgehende und komplexe Kreis­

l auf f ührung von Stof fen ) " is t  es Aufgabe der Abfa l l wirtscha ft zur 

Erfül l ung der gesamtpoli tischen Ziele eine Optimierung der Wirt­

scha ftsprozesse zu errei chen. Dabei müssen neben ökonomischen 

Zielsetzungen auch (I) die monetär nich t  erfaßbaren, die Umwel t 

betreffenden Werte berücksichtigt werden . "  
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- 2 4  -

5 1 

Primär wird a l s o  der Abfal lwirtscha ft als Z iel vorgegeben , die 

Wirts chaftsprozes se z u  optimieren . Nur neben den ökonomi schen 

Z iel setz ungen sollen auch Werte berücksichtigt werden , die nicht 

in Gel d  auszudrücken s ind , wie etwa die Umwel t .  

Von dieser Grundans chauung ausgehend , zu der s ich das Bundesmini­

sterium f ür Umwelt ,  Jugend und Familie expressis verbi s bekennt , 

werden in den Leitl inien auch Anleitungen für z ielentsprechende 

abfallwirtschaftliche Ents cheidungen formuliert : " Für abfa l l wirt­

s chaftli che En tscheidungen sind die a us a l terna tiven Vorgangswei­

sen resul tierenden Gesamtbel ast ungen zu er.mi t teln und gegeneinan­

der a bzuwägen . Ziel muß es im a l l gemeinen sein , einersei ts den 

erwa rteten Nu tzen für die Wirtschaftssubiekte und anderersei ts 

die erwartete Bel a s t ung der Umwel t a l s  einen " nega tiven Nu tzen" 

für dieselben z u  er.mi t teln und dann den Netton u tzen der Wirt­

s cha ftssubjekte zu optimieren" . 

Einz iges Z iel der Abfal lwirts cha ft wäre damit die Optimierung des 

Nettonutz ens der Wirtschaf ts sub j ekte . Wenn man von sol chen Vor­

s tel l ungen und Z ielen ausgeht , wird § 1 des vorl iegenden Gesetz ­

entwurfes verständl ich . Z um Verständnis des § 1 und der damit in 

e inem untrennbaren zusammenhang stehenden Definition des Begri f ­

fes " Abfa l l " ,  wie sie i m  § 2 Abs . 1 in bei spiell oser Weise vorge­

nommen wird , trägt auch das Kapitel " Betroffene Wirtschafts sekto­

ren " der Leitlinien des Bundesministeriums für Umwelt , Jugend und 

Famil ie bei , wo auf Seite 2 1  ausgeführt wird : 

" Di e  En tscheidung,  ob ein Gebra uchsgu t zum Abfall wird, hängt 

primär vom s ubjekti ven Urteil der Wirtschaftssubjekte ( z . B . Pro­

duzen ten ,  Handel , Konsumen ten )  ab, daß diese Güter für sie un ter 

den gegebenen Ums tänden wertl os geworden sind . " Auch hier kommt 

die Bevorz ugung subj ektiver wirtschaftlicher Vorteile z um Aus ­

druck , wie d a s  s chon bei der "Abfallwirtschaftlichen Z ielbe­

s chreibung " der Leitl inien festzustel len war . Von der Notwendig­

keit, gesundhei tsgefährdende Abfälle im I nteresse der Al lgemein­

heit , insbesondere im Interes se der Volksgesundheit , auch gegen 

den Wil len des Abfallbesitzers , der seine Abfälle a l s  Ware dekla-

tf'� � ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FüR GESUNDHEITSWESEN 
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- 2 5  -

S 1 

riert , einer Überwachung und Entsorgung zuzuführen , ist im Kapi ­

tel " Betrof fene Wirtschaftssektoren " der Leitlinien des Bundesmi ­

nisteriums für Umwelt , Jugend und Famil ie nicht die Rede . Es i s t  

a l s o  kein Z u f a l l  und auch kein Versehen , daß bei der Formul ierung 

der Z iele des vorliegenden Gesetzentwurfes von Entsorgung oder 

gar Entsorgung s s i cherheit gleichfall s  nicht die Rede i s t . 

Mit der " umweltgerechten Sammlung und Behandlung von Abfällen "  

s ind diese noch nicht entsorgt . Unter dem Begriff " Behandlung " 

s ind qua l itative oder quantitative Veränderungen , wie z . B .  Sor­

t ierung , Entwäs serung , etc . zu verstehen . Der Begriff " Entsor­

g ung " s chl ießt hingegen sämtliche Tätigkeiten ein , die bei der 

Handhabung von Abfällen entstehen , wie z . B .  Sammeln ,  Zwi s chen­

l agern , Transportieren , Umladen , Behandeln ( mechanisch , phys i­

kal i s ch , chemi sch ,  biologi sch ,  thermi sch) und schließlich auch 

das Deponieren von Reststof fen . 

Im § 1 Ahs . 1 wird nicht nur der Begri ff " Entsorgung " vermieden , 

s ondern o f fenbar mit vol ler Absicht auch das Transportieren von 

Abfä l len ausgenommen . Damit s ind auch sämtliche Tätigkeiten im 

Z u sammenhang von Abfa l l transporten , wie bei spiel sweise das Umla­

den , vom Z iel einer umweltgerechten Vorgangsweise ausgenommen . 

Daß die Ausnahme der Abfall transporte von den Z iel setzungen des 

Abfallwirtschaftsgesetzes mit voller Abs icht erfolgt , geht aus 

der Bestimmung des § 2 Abs . 8 hervor , die lautet : 

" Ni ch t  a l s  Abfa l l besi tzer gi l t  das befugte Transportun ternehmen , 

das Abfäl l e  im direkten Auftrag des Abfallbesi tzer n ur beför­

dert . " 

Damit erklärt s i ch auch das Vermeiden der Begri f fe " Entsorgung " 

und ftEntsorgung s s icherheit " bei der Z ielbeschreibung des Gesetz ­

entwurfes .  Der "Abfall transport " i s t  nämlich ein untrennbarer 

Bestandtei l  der Abfal l entsorgung und eine " umweltgerechte " Vor­

gangsweise beim Transport von Abfäl len eine unentbehrl i che Vor­

aus setzung für die Entsorgungssicherheit . Gegen die vermeintli­

chen I nteres sen der Transportunternehmer und Abfal lbesitzer wil l , 
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- 2 6  -

S 1 

kann oder darf das Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Fami ­

l ie aber Abfa l ltransporte nicht den Z ielen , Geboten und Kontrol­

l en eines Abf a l lwirtschaftsgesetzes unterwerfen ; selbst dann 

nicht , wenn damit auch die Entsorgungssi cherheit auf der Strecke 

bleibt . 

I n  Übereinstimmung mit internationalen Aktivitäten und der Mehr­

z ahl der OECD-Mitgliedstaaten haben politisch Verantwortliche in 

Österreich wiederholt erklärt , daß der Abfalltourismus nicht 

ausgebaut , s ondern reduz iert werden muß und daß es daher notwen­

dig sei , neue S onderabfal lentsorgungsanlagen in Österreich zu 

errichten . Auch davon ist in der Z ielbes chreibung des vom Bundes­

mini s terium f ür Umwelt , Jugend und Fami lie vorbereiteten Abfal l ­

wirts cha ftsgesetzes nicht die Rede . 

§ 1 zählt n icht nur taxativ auf , wa s Z iel des Abfal lwirts cha fts­

gesetzes s ei n  s o l l , im Abs . 2 wird auch taxativ angeführt , wo­

durch dieses Z iel erreicht werden sol l : 

1 .  dadurch , daß nach Maßgabe der technis chen " und wirtschaftl i ­

chen Mögl ichkeiten " das Entstehen von Abfällen vermieden wird ; 

2 .  dadurch , daß die nicht vermeidbaren Abfälle bestmöglich 

verwertet werden . 

3 .  dadurch , daß nur unvermeidbare und unverwertbare erdkrusten­

ä hn l i che Abf ä l l e  abgelagert werden müs sen . 

Die Erläuterungen f ühren dazu aus , daß die " in der Wirtschaft 

vorhandenen Vermeidungs- und Verwertungsmodelle weiter zu 

entwickel n  und auch umzusetzen " seien . Erfahrungen im In- und 

Ausl and z eigen j edoch , daß derartige Maßnahmen nur dann von der 

Wirts chaft erfolgreich in Angri f f  genommen wurden , wenn diese 

hohe monetäre Bonität aufwiesen . Freiwil l ige Abfallvermeidungs­

und -verwertungs strategien aus Gründen des Gesundheits- oder 

Umweltschutzes s ind aus der Wirtschaft nicht bekannt . Es ist auch 
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- 2 7  -

5 1 

nicht Aufgabe der Wirtschaft , Strategien oder Model l e  für den 

Gesundheits- und Umweltschutz zu entwickeln . Da s ist Aufgabe des 

Staate s , der die Rahmenbedingungen für die Wirtscha ft vorzugeben 

hat .  Die i n  der Ziel bes chreibung des vorliegenden Entwurfes eines 

Abfa l lwirtschaf ts gesetzes vorgegebenen Rahmenbedingungen für 

Abfal l vermeidung und Abfallverwertung sind aber nicht erfolg­

ver sprechend . Wenn die Vermeidung von Abfäl len gemäß § 1 Abs . 2 

Z .  1 nur nach " Maßgabe der wirtschaftlichen Möglichkeiten " erfol ­

gen s ol l  und die Beurteilung dieser Mögl ichkeiten primär den 

" betrof fenen Wirtschaftskreisen " ( §  8 Abs . 1 )  obliegt , kann wohl 

nicht d amit gerechnet werden , daß künftig nach den " in der Wirt­

s cha f t  vorhandenen Vermeidungs- und Verwertung smodel len " mehr 

Abf ä l l e  vermieden oder verwertet werden als  bi sher . 

Ungeachtet der wiederhol ten Bekenntnisse zur Abfallvermeidung 

wurde die beste Gelegenheit zur Festl egung gesetzlicher Vor­

s chri ften f ür eine wirksame Abfallvermeidung nicht genütz t .  Die 

Gewerberechtsnovelle 1 9 8 8  hätte näml ich die Gelegenheit geboten , 

Abf a l lvermei dung und Abfallverwertung zum Gegenstand des gewerb­

l ichen Betriebsanlagen-Genehmigungsverfahrens zu machen . Nunmehr 

hätte s ich diese Gelegenheit im vorbereiteten Abfal lwirtschafts­

geset z  des Bundes aufgrund des neuen verfas sungsrechtlichen Kom­

petenztatbestandes "Abfal lwirts cha ft " erneut geboten . Doch auch 

der vor l iegende Gesetzentwurf machte von dieser Gelegenheit kaum 

Gebrauch . Abfal lvermeidung und Abfal lverwertung sollen in erster 

Linie Gegenstand von Absprachen ( Kooperationsabkommen ) und nicht 

Gegens tand von Geboten und Verboten sein . Der gute Ansatz , die 

Abfal lvermeidung zum Gegenstand einer Betriebsanlagengenehmigung 

z u  machen ( §  1 5 )  wird durch eine einschränkende Formulierung 

zunichte gema ch t . 

Die Bes timmung des Abs . 2 Z .  3 ,  wonach das im § 1 Abs . 1 defi­

nierte Ziel des Abfallwirtschaftsgesetzes schließlich dadurch 

erre icht werden s ol l , daß " nur unvermeidbare und unverwertbare 

erdkrusten ähn l i che Abfäl l e  abgelagert werden müssen , " erklären 

die Erläuterungen a l l erdings zu einem l angfristigen Z iel . Sie 
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- 2 8  -

S 1 

f ühren daz u  aus : " Eine zukunftsorien tierte Abfa l l wirtscha ft bein­

hal tet eine umfassende Behandl ung von Abfäll en ,  sodaß langfristig 

n ur n och ' erdkrus tenähn l i che Rückstände ' abgelagert werden müs­

s en . " Von der Abf a l lverbrennung ist in diesem Zusammenhang weder 

im vorberei teten Gesetzestext noch in den Erläuterungen die Rede . 

Gegen die Z ie l beschreibung des vorl iegenden Entwurfes eines Bun­

desgesetz e s  über vermeidung , Verwertung und Behandlung von Abfäl­

l en ( Abfallwirtscha ftsgesetz-AWG ) nehmen sich die einschlägigen 

Bestimmungen der §§ 3 bis 5 und 1 9  des Steiermärkis chen Mül lwirt­

s chaftsgeset z e s  vom 2 4 . Novomber 1 9 8 7  geradezu vorbildl ich fort­

s chrittl i ch aus . 

§ 3 des Steiermärkis chen Mül lwirtschaftsgesetzes lautet : 

" GrundsHtze , Ziele und Maßnahmen der Nüllwirtscha ft 

( 1 ) M ül l wirtscha ft ha t nach fol genden Priori täten zu erfol gen : 

1 .  Das Mül l a u fkommen i s t  zur Schon ung der Rohs toff- und Ener­

gi ereserven und der Umwel t sowie zur Einsparung von Depo­

ni evol umen so gering wie mögl i ch zu hal ten (M ül l vermei­

dung ) .  

2 .  Mül l i s t  in di e Stoffkreisl äufe zurückzuführen , sowei t 

di es technisch mögl i ch is t ,  die dabei en tstehenden Mehrko­

s ten i m  Vergl ei ch zu anderen Verfahren der Mül lbehandl ung 

vertretbar sind und für zurückgewonnene Stoffe oder Ener­

gie ein Markt vorhanden i s t  oder gescha ffen werden kann 

(Müll verwertung) . 

3 .  Ni cht verwertbarer Mül l i s t  je nach Bescha ffenhei t durch 

Kompostierung, thermis che Verfahren , chemisch-physikali­

s che Verfahren oder sonstige Maßnahmen zu behandeln . Der 

Res tm ül l i s t  in mögl i chst bes tändiger (d. h .  chemisch ,  

physika l i s ch und biologisch s tabiler) Form in einer geord­

n eten Deponie zu l agern (Mül len tsorgung) . 
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- 2 9  -

S 1 

(2) Mül l i s t  gemäß der wei teren mögl i chen Verwertungsart und der 

wei teren n o twendigen En tsorgungsart getrennt zu sammeln 

( ge trenn te Samml ung) . 

( 3 )  Die Müll wirtscha ft i s t  nach regionalen Gesich tspunkten mi t 

dem Ziel zu ges ta l ten , daß 

1 .  die Gesundhei t der Menschen nicht gefährdet und sie nicht 

unzumu tbar beläs tigt werden ; 

2 .  öffen t l i che In teressen , insbesondere sol che der öffen tli­

chen Si cherhei t ,  des Gesundhei tswesen s ,  der Brandverh ü­

t ung, der Ra umordnung, des Na turschu tzes und des Land­

s cha fts- , Orts- und Straßenbil des , nich t  beein träch tigt 

werden ; 

3 .  keine nach dem Stand der Technik vermei dbaren Belastungen 

der Umwel t bewirkt werden . 

( 4 )  Organische Küchen- und Gartenabfäl l e  ( z . B .  Grünschni t t ,  La ub, 

Äste , S tra uchwerk) und vergl eichbare Abfäl le ( z . B .  kompo­

s tierbare Friedhofsabfäl le) sol l en mögl i chs t wei tgehend in 

Grünabfa l lkompostiereinri ch tungen kompos tiert werden , sofern 

n i ch t  überörtl i che Kompos tieranlagen im Sinne des § 1 9  Abs . 3 

vorhanden sind. " 

§ 4 des Steiermärkis chen Mül lwirtschaftsgesetzes regelt " Beson­

dere Maßnahmen z ur Mül lvermeidung " und § 5 l eg . cit . befaßt sich 

eingehend mit dem von der Landesregierung z ur Erreichung der 

Ziele des § 3 zu erstellenden " Müllwirtschaftskonzept " .  

Über "Müllbehandlungsanlagen " wird im § 1 9  Ahs . 1 bis 5 folgendes 

bestimmt : 

" ( 1 )  Die Erri cht ung und der Betrieb der im Mül l wirtscha ftsplan 

vorgesehenen Mül l behandl ungsanlagen ha t durch den Mül l wirt-
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- 3 0  -

S 1 

s cha ftsverband zu erfol gen , sofern nich t  im Sinne des § 1 8  
Abs . 2 si ch der Mül l wirtschaftsverband pri va ter Un ternehmen 

oder anderer öffen tlicher Einri ch tungen , im fol genden " Be­

treiber" genann t ,  bedien t .  

(2)  Grundsät zl i ch sind Mül lbehandl ungsanla gen a uf Standorten im 

Berei ch des eigenen Mül l wirtscha ftsverbandes zu erri chten . 

Ausnahmen hievon sind nur mi t Genehmigung der Landesregie­

rung dann zulässig ,  wenn eine gemeinsame Bewirtschaftung 

bes timmter Müll fraktionen a us zwei oder mehreren Verbandsbe­

reichen erfolgt . 

( 3 )  Als Mül lbehandl ungsanlagen kommen insbesondere 

a )  Anl agen zur Trenn ung, Sortierung, Aufberei tung, Samml ung 

und Zwischenlagerung, 

b) Mül lkompos tierungsanlagen , 

c)  Anlagen zur thermischen , chemischen oder physika lischen 

Behandl ung ,  

d) Ablagerungspl ätze a l s  geordnete Deponien (Res tdeponien )  

i n  Betra ch t .  

Einri ch t ungen zur Kompostierung organi scher Grün- und Kü­

chenabfäl le sowi e die Einri ch tungen zur kurzfris tigen Zwi­

schenlagerung von Mül l in den Gemeinden , z . B .  zur Sortierung 

von Sperrmül l oder Probl emstoffen , gel ten nich t  a l s  Mül lbe­

handl ungsanlagen . 

( 4 ) Rech tsträger der Mül lbehandl ungsanlagen i s t  der jeweilige 

Be treiber. Er trägt auch die Veran twort ung für das klagl ose 

Funktionieren der Anl age . 

(5)  Di e Erricht ung und der Betrieb einer Müll behandl ungsanlage 

dürfen nur im Rahmen eines Betriebsplanes erfolgen , der vom 

Betreiber zu ers tel l en und von der Landesregierung mi t Be-
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S 1 

s cheid a ufgrund des kundgema chten Mül l wirtscha ftsplanes zu 

genehmigen i s t . Der Betriebsplan ha t den Standort , den Mül l­

en tsorgungsberei ch ,  das technische Verfahren , die Betri ebs­

weise , die Art des zu en tsorgenden Mül ls sowie die techni­

s che Beschreibung der Anlage zu en thal ten . Der Betriebsplan 

h a t a uf die Art der En tsorgung und die Grundsätze im Sinne 

des § 3 Abs . 3 sowie der Wirtschaftli chkei t ,  Zweckmäßigkei t 

und Spa rsamkei t des Betri ebes Beda ch t zu nehmen . "  

Das Steiermärkis che Mül lwirtschaftsgesetz wird hier nur als Bei ­

s piel dafür angeführt , daß nach den Abfal lgesetzen der Länder in 

Ö sterrei ch f ür die Abfuhr und Beseitigung des Hausmülls ein hoch­

entwi cke l tes System mit Anschlußzwang , Verpf lichtung der Gemein­

den bzw . der Gemeindeverbände zur Einri chtung einer öf fentlichen 

Mül labfuhr und z ur Erri chtung von Abfallbeseitigungsanlagen als 

Gegen l e i stung für die zu entrichtenden Müllgebühren exi stiert . 

H i ngegen wird die Entsorgung von Sonderabfällen nach dem Sonder­

abfal lgesetz des Bundes einzig und allein der freiwil l igen Ini­

tiative der hiefür nicht zuständigen Länder und dem Gewinnstreben 

privater Unternehmen überlas sen . Erklärtermaßen ( Erläuterungen 

z ur Regierung svorlage vom 5 . 1 0 . 1 9 8 2 , 1 2 2 8  der Beil agen zu den 

S ten o Prot . des NR . XV . GP . ) geht das Sonderabfal lgesetz von der 

Erwartung aus , daß die " marktwirtschaftlichen Mechanismen " für 

die " ordnungsgemäße Entsorgung " der Sonderabfäl l e  " in zweckent­

s prechender Wei se " s orgen würden . Ein Anschlußzwang ( wenigstens 

s ubsidiär , d . h .  wenn der Sonderabfal lbesitzer nicht selbst die 

ordnungsgemäße Entsorgung bewerkstelligen kann ) , die Einrichtung 

e iner ö f f ent l i chen Abfuhr für Sonderabfäl l e ,  die Verpf l ichtung 

e iner Gebietskörperschaft z ur Errichtung und zum Betrieb von 

S onderabfallentsorgungsanlagen sind im Sonderabfal lgesetz nicht 

vorge sehen . Daran wil l  der vorl i egende Entwurf eines Abfal lwirt­

s chaftsgesetzes offenbar nichts ändern ( siehe § 2 0  des Ent­

wurfe s ) . 
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- 3 2  -

S 1 

Die im I nteresse der Volksgesundheit notwendige Entsorgungssi­

cherheit kann aber nur durch Zuordnung al ler Abfälle nach Art , 

Bescha f f enheit und Gefahrenpotential zu geeigneten Abfal lbe­

handungsanlagen bewirkt werden . Um künftige " Altlasten " zu 

vermeiden , i s t  das Gefahrenpotential der abzulagernden Abfälle 

n i cht erst in f erner Zukunft ( " langfristig " ) ,  sondern unverzüg­

l ich durch Vorbehandlung zu vermindern . Schädliche oder gefähr­

l i che I nhal ts stof fe der Abfäl l e  müssen durch Verbrennen oder 

durch chemi sch-phys ikalisches Behandeln z erstört , umgewandel t ,  

abgetrennt , konzentriert und soweit wie mögich immobilis iert 

werden . Die Verbrennung hat nicht nur zur Verringerung des 

Mül lvol umens , sondern in erster Linie zur Verringerung des Ge­

f ahrenpotential s der Abfälle zu erfolgen . 

I n  Österrei ch wird die für die Entsorgung ssicherheit unentbehrl i ­

che Verbrennungs technik noch immer di skriminiert . Das z eigt auch 

der vor l i egende Entwurf .  Obwohl heute in einer geordneten Abfall­

wirtschaft eine Verbrennung , die nicht dem Stand der Technik 

entspricht und n i cht eine Energieverwertung vors ieht , undenkbar 

i s t , wird in der Z ielbes chreibung des Gesetz entwurfes und auch in 

den nachfolgenden Bestimmungen das Wort " Verbrennung " wie etwa s 

Anstößiges schamhaft vermieden . Im § 2 Abs . 1 1  ist lediglich von 

der " energeti s chen Nutzung von Abfällen " die Rede . In der Schweiz 

und in der Bundesrepubl ik Deuts chland ist man nicht so z imper­

l i ch . Im " Leitbild für die schweizerische Abfallwirtschaft " , 

a usgearbeitet von der Eidgenössischen Kommis sion für Abfal lwirt­

s cha f t , herausgegeben vom Bundesamt für Umweltschutz , Bern , Juni 

1 9 8 6 , wird unter der Überschrift " Organische Sto f fe gehören nicht 

i n  ein Endlager " insbesondere ausgeführt : 

" Die experimen tel l e  Erfahrung der Mikrobiol ogie zeigt , daß sich 

Mikroorgani smen nach kürzerer (Stunden ) oder nach l ängerer Zei t 

(Jahre) a uf organische Verbindungen a l s  Energie- und Nährstoff­

quell e  einstel l en können . Dies gil t  n i ch t  n ur für na t ürl i che 

organische Stoffe ( z . B .  pflanzl i che und tierische Abfäl l e) , son­

dern a uch für viele biol ogisch fremde (xenobiotische) Verbindun-
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- 3 3  -

S 1 

gen . Dies bedeu tet , daß jede Deponie mi t sol chen Stoffgruppen 

(gen ügender Wassergehal t  vora usgesetzt) einen poten tiel l en 

Reaktor dars tel l t  ( " Reaktordeponie" ) ,  dessen Produkte (Gase und 

Sickerwasser) n i ch t  mi t Sicherhei t vora ussagbar sind. Darum 

sol l t en xenobiotische organische Stoffe ,  fal l s  sie nich t  wieder­

verwertbar sind, mineralisiert werden ( z . B .  durch Verbrenn ung) . 

Na t ürli che organische Verbindungen hingegen sol l ten in mögl i chst 

reiner Form ( z . B .  durch Kompos tierung a l s  Bodenverbesserer oder 

durch biol ogischen Abba u a l s  Energiequel le " Bi oga s " ) wiederver­

werte t  werden . "  

Der i n  der Bundesrepubl ik Deutschland vorn Bundesmini ster für 

Umwe l t , Naturs chutz und Reaktors icherheit erarbeitete Entwurf 

e iner " Ersten a l lgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallge­

setz " , TA Sonderabfal l , 1 .  Teil ( Stand 2 3 . November 1 9 8 8 ) sieht 

f olgende Z iel setzungen vor : 

tI Di ese Verwa1 t ungsvorschri ft soll durch eine bundeseinhei t1iche 

R egel ung der Anforderungen an die Abfa llen tsorgung sichers tel l en ,  

daß das Wohl der Al lgemeinhei t nicht beeinträch tigt wird . 

Bel a s t ungen der Umwel t durch Abfäl le sol l en vorsorgl i ch begrenzt 

werden . Menschen , Ti ere , Pfl anzen und ihre Lebensgemeinscha ften 

und Lebensräume sowie insbesondere der Boden sol len vor schädl i­

chen Umwel teinwirkungen gesch ützt werden . 

Auch bei Ausschöpfung a l l er Mögl ichkei ten der Abfa l l vermeidung 

und Abfal l verwert ung wird es a uch in Zukunft Abfäl le geben , die 

a u f  Dau er abgelagert werden müssen . Dies muß umwel tverträgl i ch 

erfol gen . 

Bei oberirdischen Deponi en sind hinsi chtlich eines Ausschlusses 

von Schads toffen a us der Biosphäre nich t  a l l ein technisch a ufwen­

dige Abdi cht ungsmaßnahmen en tscheidend, sondern vor a l l em die 

Eigenscha ften der abzulagernden Abfäl l e .  Deshalb sol l en die Ab­

fäl l e  selbs t  die wirksams te und da uerha ftes te Barriere gegen 
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- 3 4  -

S 1 

einen Schads toffein trag in den Un tergrund bil den (s toffl i che 

Barri ere) . Folgl i ch sind Abfäl le erforderl i chenfalls durch 

vorherige thermische oder sonstige chemische, physikalische 

Behandl ung wei tgehend umzuwandeln ,  von Schads toffen zu en t­

fra ch ten bezieh ungweise zu mineralisieren und zu s tabil isieren . 

Abfäl l e ,  die durch Vorbehandl ung nicht a usreichend minera l isiert 

und s tabi l isiert werden können und für die bei einer oberirdi­

s chen Abla gerung keine da uerhaft wirksamen ba ul i ch- technischen 

Barrieren mögl i ch sind, müssen durch un tertägige Ablagerung von 

der Bi osphäre abgeschlossen werden . "  

Diese Z iel setzung knüpft of fenbar an eine Resolution der soge­

nannten " Konz ertierten Aktion " vom 2 1 . September 1 9 8 8  an . Auf 

I nitiative des Vorsitzenden der IG Metal l  hatten sich Vertreter 

der Gewerkschaften , der Wirtschaft , der kommunalen Spitzenver­

bände s owie die Umweltminister der Länder und des Bundes erstmals 

zu einer konz ertierten Aktion zusammengefunden und gemeinsam eine 

Resolution beschlos sen . Darin wird u . a .  ausgeführt : 

" Für di e heute und in Zukunft unvermeidbar anfall enden Sonderab­

fäl l e  sind En tsorgungsanlagen in a usrei chendem Umfang unverzicht­

bar .  Die erforderl i chen Plan ungen , vor allem die Ausweisung von 

S tandorten , sind z ügig durchzuführen ; die Techniken zur umwel t­

freundl i chen Sonderabfa l l en tsorgung stehen zur Verfügung. Der Ba u 

von Anl agen z ur chemischen , physikalischen , biologischen und 

thermis chen Behandl ung und Verwertung sowie die Einri ch tung von 

kon trol l ierbaren obertägigen und un tertägigen Deponien i s t  un um­

gängl i ch .  

Sowei t eine Ablagerung von Abfäl len erforderl i ch wird, sind di ese 

s o  z u  behandeln ,  daß die Deponierung ohne Gefährdung für Mensch 

und Na t ur durchgeführt werden kann . 

Zur Aufrechterhal tung der En tsorgungssi cherhei t und zur Vermei­

dung von Umwel tgefährdungen müssen en tsprechend dem Stand der 

Technik Anl agen und Kapa zi täten umwel tgerecht und nach höchstmö­

gli chen Si cherhei tsstandards errich tet und betrieben werden . "  
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- 3 5  -

5 1 

I n  den I n formationen des Bundesmini sters für Umwelt , Naturs chutz 

und Reaktors icherheit Nr . 1 0 / 1 9 8 8 , wird unter der Übers chri ft 

" Sonderabf a l lverbrennung notwendig und umweltfreundlich " vor dem 

Bericht über die " Konzertierte Aktion Sonderabfal l "  u . a .  folgen­

des ausgeführt : 

" Vi el e  B ürger am Standort geplan ter Sonderabfal l verbrenn ungsanla­

gen befürchten ,  eine sol che Anlage bedrohe ihre Gesundhei t und 

beein träch tige die Umwel t .  Diese Befürch tung ist unbegründet . Di e 

thermisch e  Behandl ung von Sonderabfäl len in Verbrennungsanlagen , 

die dem Stand der Technik en tsprechen , führt selbst in der unmi t­

telba ren Umgebung zu keiner Gefährdung für menschl i che Gesundhei t 

und Na tur. Dies wird in der An twort der Bundesregierung a uf eine 

Kl eine An frage zur Umwel tverträgl ichkei t von thermischen Sonder­

mül l behandl ungsanlagen im einzelnen bel egt (BT-Drucksa che 1 1 / 5 71 

vom 3 0 .  6 .  1 98 7 ) . " 

I n  der z itierten Information des Bundesmini sters für Umwel t ,  

Natur s chutz und Reaktorsi cherheit kommt man schließlich zu fol ­

g ender Schlußfolgerung : 

" Bei der Verbrennung werden di e zum Teil hoch toxischen Scha d­

s toffe in den Abfäl l en zers tört , sodaß anschließend die Verbren­

n ungsprodukte verwertet oder umwel tverträgl i ch abgelagert werden 

können . Es i s t  daher un verzichtbar, daß schnel ls tmögl i ch neue 

Sonderabfa l l verbrenn ungsanlagen geba u t  werden . "  

Die Zielbe s chreibung des Entwurf s  eines österreichi schen Abfa l l ­

wirtschaftsgesetzes geht a n  den Kernproblemen der Entsorgungssi­

cherheit vorbei , hat primär nicht das Allgemeinwohl im Auge , 

sondern o f fenbar die " Optimierung des Nettonutzens der Wirt­

s chafts subjekte N und entspricht weder inhaltlich noch formell den 

Anforderungen der Hygiene und der Ökologie an eine moderne Ab­

f a l lwirtscha f t . 
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- 3 6  -

S 1 

Gegenüber den Z ie l s et zungen und geltenden Bestimmungen der Ab­

fal lgeset z e  der ö sterreichis chen Bundesländer ist die Z ielbe­

s chreibung des vor l iegenden Entwurfes eines Bundesgesetzes im 

a l lgemeinen eher a l s  Rückschritt zu qualifiz ieren . I nsbesondere 

wird die Z i e lsetzung vermißt , Sonderabfallverbrennungsanlagen , 

Hausmüllverbrennungsanlagen und chemi sch-phys ikaliche Behand­

l ung sanlagen nach dem Stand der Technik zu errichten und zu 

betreiben . Auc h  von der Notwendigkeit , die Errichtung von Ab­

fallentsorgungsanlagen einer Umweltverträgl ichkeitsprüfung im 

S inne der eins chlägigen EG-Richtl inie vom 2 7 . Juni 1 9 8 5  zu 

unterwerfen , ist weder in der Zielbeschreibung noch in den 

nachfolgenden Bestimmungen die Rede . 

Das Festhalten a n  dem verfehlten Konzept des Sonderabfal lge­

setzes , die Entsorgung aller betriebl ichen Abfälle ( soweit sie 

nach Art und Menge ni cht hausmüllähnl ich s ind ) dem freien Spiel 

der " marktwi rt s chaftlichen Mechanismen " zu überlas sen , muß 

zwang s l äu f ig z ur Aufrechterhaltung der gegenwärtigen für die 

Volksgesundhei t  höchst bedenklichen und unthaltbaren Zustände 

führen . Für diese Zustände ist es charakteristisch , daß fallweise 

in Pre s s e , Rundfunk und Fernsehen Skandale aufgedeckt werden , die 

Entsorgung der Sonderabfä lle durch private Unternehmen aber wei­

terhin unkontrol l iert erfolgt . Wo und wie Sonderabfäl le von be­

fugten oder auch nicht befugten Privatunternehmen entsorgt 

werden , wird a l s  " Ges chäftsgeheimni s "  behandelt . 

Die Abfallgesetzg ebung der Bundesrepublik Deutschland hat s ich 

hingegen mit der im § 3 des Abfa l lgesetzes vom 2 7 . 8 . 1 9 8 6  festge­

l egten genere l l en Verpfl ichtung , Abfälle der zuständigen Körper­

s chaft ö f f entlichen Rechts zu überlassen , l ängst für eine Abfall­

entsorgung durch die öf fentliche Hand ( statt privater Entsor­

gungs unternehme n ) entschieden . Eine dementsprechende Z iel setzung , 

die für e in e  Verbesserung der Abfal lentsorgung unentbehrlich ist , 

hat der vorl iegende Gesetzentwurf nicht . 
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- 3 7  -

5 2 

Nur am Rande sei noch angemerkt , daß es wohl keinen Sinn ergibt , 

bei der Z ielbestimmung von " Verwertung und Wiederverwertung " zu 

s prechen , da der weitere Begri f f  der "Verwertung " auch den en­

geren Begri f f  der " Wiederverwertung " einschl ießt . Gemeint war 

wohl " Verwertung und Wiederverwendung " .  

Zu S 2 ( Begr i f f sbestimmungen ) :  

Z u  § 2 Abs . 1 

§ 2 Abs . 1 def iniert den Begriff "Abfal l "  in bei spiel loser und 

unvertretbarer Weise . Da die Legaldefinition des Abfallbegri f fes 

f ür j ede abfal lrechtliche Norm von Bedeutung ist , kann der Wert 

des gesamten Entwurf s  eines Abfal lwirtschaftsgesetzes an der 

Qua l i f ikation der Legaldefinition des Begrif fes Abfall gemes sen 

werden . 

Nach der Definition des § 2 Abs . 1 sol len nur Sa chen 

1 .  deren s i ch der Bes itzer entledigen will oder 

2 .  entledigt hat oder 

3 .  die nicht oder nicht mehr zu einer produktspez i f i s chen Verwen­

dung herangezogen werden können und deren umweltgerechte Be­

handlung im öf fentl ichen I nteresse ( §  1 0 ) geboten i s t , 

a l s  Abfälle gel ten . 

Wie s chon in den vom Bundesministerium für Umwelt , Jugend und 

Famil ie herausgegebenen Leitlinien angekündigt wird , sol l damit 

die Entscheidung , ob ein Gebrauchsgut Abfall wird , primär vom 

s ub j ektiven Urteil der Wirtschaftssubj ekte ( z . B .  PrOduzenten , 

Hande l , Konsumenten ) abhängen , daß diese Güter für s ie unter den 

gegebenen Umständen wertlos geworden sind . 
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S 2 

Die Def inition des Begrif fes Abfall bestimmt den sachl ichen Gel ­

tungsbereich des Abfal lwirtschaftsgesetzes und l egt die Abgren­

z ung des Begr i f fes "Abfal l " z um Begri f f  "Wirtscha ftsgut " fest . 

I n  Übereinstimmung mit dem Schrifttum und der vergleichbaren 

aus l ändis chen Gesetzgebung hat s ich in der Abfal lgesetzgebung der 

ö sterreichischen Bundes länder eine Def inition des Abfallbegrif fes 

durchgeset z t , die fakultativ ein subj ektives Element ( " Sachen , 

deren s ich der Bes itzer entledigen wil l " )  und ein obj ektives 

( " deren Entsorgung im öf fentl ichen Interesse geboten i st " ) ent­

häl t . Wenn hingegen der subj ektive Teil der Def inition mit ihrem 

obj ektiven Teil durch das Wort " und " verbunden wird , so wird der 

Abfa l l begri f f  s o  einges chränkt , daß er für ein umweltverträgl i ­

ches Abfal lgesetz unbrauchbar wird . Es darf näml ich nicht allein 

dem Wil len des Besitzers überlas sen bleiben , ob Abfäl le ordnung s­

gemäß beseitigt werden oder die Umwelt beeinträchtigen . Die Def i­

nition des Begri f fes "Abfal l "  muß klar zum Ausdruck bringen , daß 

Abfäl l e , deren s ich der Bes itzer zwar nicht entledigen wil l , 

deren Beseitigung aber im öf fentlichen Interes se erforderlich 

i s t , vorn Gesetz erfaßt werden ( Fischer , F .  und Schä fer , E . : 

Grundlagen für ein Abfal lwirtscha ftsgesetz des Bundes , Österrei­

chi sches Bundesinstitut für Gesundheitswesen , Juni 1 9 7 8 ) .  

Anders a l s  der vorliegende Entwurf entsprechen die Abfal lgesetze 

der ö s terreichi schen Bundesl änder dieser Forderung . So def iniert 

etwa das Steierrnärki s che Mül lwirtschaftsgesetz vorn 2 4 . November 

1 9 8 7 : 

" Mül l sind bewegl i che Sa chen , deren si ch der Eigen t ümer oder 

Inhaber en tl edigen wil l  oder en tl edigt ha t oder deren En tsorgung 

im öffen t l i chen In teresse gemäß § 3 Abs . 3 geboten i st . " 

Das Kärntner Abfallbeseitigungsgesetz vorn 1 5 . 1 2 . 1 9 7 7  bestimmt in 

seinem § 2 Abs . 1 :  

"Abfäl l e  im Sinne dieses Gesetzes sind bewegli che Sa chen , deren 

sich der Eigen t ümer en tl edigen will oder deren Besei tigung im 

Hinbl i ck a u f  die im § 3 angeführten In teressen geboten ist . " 
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- 3 9  -

S 2 

I n  ähn l i cher Wei se def inieren auch die übrigen Abfal lgesetze der 

ö sterrei chischen Abfal lgesetze den Begri ff "Abfa l l " oder " Mül l " .  

Das Abfal lgesetz der Bundesrepubl ik Deutschland vom 2 7 . 8 . 1 9 8 6  

enthä l t  im § 1 folgende Begri ffsbestimmung : 

"Abfäl l e  im Sinne dieses Gesetzes sind bewegl i che Sachen , deren 

s i ch der Besi tzer en tl edigen will oder deren geordnete En tsorgung 

zur Wahrung des Wohl s  der Al l gemeinhei t ,  insbesondere des Schut­

zes der Umwel t ,  geboten i s t . " 

Diesem ersten Satz des § 1 Abs . 1 ist folgender zweiter Satz 

angeschlo s sen : 

" Bewegl i che Sa chen , di e der Besi tzer der en tsorgungspfl i chtigen 

Körperschaft oder dem von dieser bea uftragten Dri t ten überl äßt , 

s in d  a uch im Fa l l e  der Verwertung Abfäl l e ,  bi s sie oder di e a us 

i hnen gewonnenen Stoffe oder erzeugte Energi e dem Wirtscha fts­

kreis l a u f  zugeführt werden . "  

Von dieser dem Umweltschutz verpflichteten Regelung weicht § 2 

Abs . 1 des Entwurfes eines österrei chischen Abfallwirts cha ftsge­

setzes in krasser Weise ab . Nach der hier vorgesehenen Legaldefi­

nition könnte das " Wirtschafts subj ekt " ( der Abfallbesitzer ) durch 

die bl oße Erkl ärung , den Abfall " zu einer produktspezifischen 

Verwendung " heranziehen zu wol l en und zu können , diesen Abfa l l  

d e n  Regelungen d e s  Abfal lwirts chaftsgesetzes entziehen . Z um  Be­

wei s  dafür , den Abfa l l  zu einer produktspez i f i s chen Verwendung 

heranz i ehen z u  wol l en und zu können , dient in der Praxi s  die 

Entrichtung e ines symbol i schen Entgelts für Abfa l l stoffe , die 

damit a l s  Wirtschaftsgut ( Ware ) deklariert werden . 

" Steigende Kosten der Besei tigung gefährl i cher Abfäll e  verführen 

zudem da z u ,  Abfäll e  a l s  zu verwertende Wirtschaftsgüter zu fin­

gieren , um sie unkon trol liert behandeln , ver.mischen oder über di e 

Grenzen befördern zu können . Sol che SChwierigkei ten sind aber mi t 

Hi l fe des objekti ven Begriffs teils überwindbar" ( Lersner im Hand­

wörterbuch des Umwel trechts ,  Band I ,  Erich Schmidt Verl ag , Berlin 

1 9 8 6 ) .  
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- 4 0  -

5 2 

Wenn der obj ektive Begriffs tei l der Abfal ldefinition al l erdings 

durch das Wort " und " mit dem subj ektiven Begri f f steil verbunden 

i s t , wird dem Fingieren von Abfäl len a l s  zu verwertende Wirt­

s chaftsgüter Vors chub gelei stet . 

Die umwe l t feind li che Legaldefinition des Begrif fes Abfa l l  im § 2 

Abs . 1 des vor l iegenden Gesetzentwurfes hat näml ich eine unrühm­

l iche Vorgeschichte : § 2 des Sonderabfal lgesetzes def iniert Son­

derabfäll e  vollkommen korrekt a l s  bewegl iche Sachen , 

" a )  deren si ch eine na t ürl i che Person , eine j uristische Person 

oder eine Personengesel l scha ft des Handelsrech tes en tl edigen 

wil l  oder en tledigt ha t oder 

b )  deren Erfassung und Besei tigung im öffen tlichen In teresse 

(§ 5 Abs . 1 und 2) erforderl i ch ist , 

sowei t deren schadl ose Besei ti gung (§ 5 Abs . 3 )  gemeinsam mi t 

Ha usmül l wegen i hrer Bescha ffenhei t oder Menge nicht oder ers t 

nach spezi el l er Aufberei tung mögl i ch i s t . " 

Auf Drängen der Wirtscha ft führte aber die im Gesetz nicht be­

gründete Aus l egung des § 2 Sonderabfal lgesetz dazu , daß die ( noch 

bestehende ) Entgel tl ichkeit einer Sache ihre Sonderabfalleigen­

s cha f t  in der Praxis aus schloß . Schl ießlich bekräftigte das Bun­

desminis terium f ür Gesundheit und Umweltschutz im 2 .  Durchfüh­

rungserlaß z um SAG , Z l . IV- 5 1 . 0 3 5 / 95- 2 / 8 4 , diese Aus legung mit 

folgender Feststellung : " Im Fal l e  der Erziel ung eines Erl öses bei 

der Abgabe wird grundsätzl i ch der Charakter der Sache (bzw. des 

Stoffes ) a l s  Wirtscha ftsgu t anzunehmen sein . " Damit wurde eine 

Praxi s  legitimiert , die durch Scheinvereinbarungen eines Entgel­

tes aus Abfä l l en Wirtschaftsgüter ( Waren ) machen kann . Die dar­

gestel l te Auslegung des § 2 und die Legitimierung möglicher Miß­

bräuche durch das Umweltres sort hat wesentli ch zu dem enormen 

Vol l z ugsdefi z i t  im Geltungsbereich des SAG beigetragen . 
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- 4 1  -

5 2 

Der vor l iegende Gesetzentwurf will s ich offenbar nicht damit 

begnügen , daß im Wege einer zwei felhaften Gesetzesauslegung den 

Abfal lbesitzern die Mögli chkeit eröf fnet wird , ihre Abfälle a l s  

Wirt s chaftsgut z u  deklarieren . Daher s o l l  nunmehr - abweichend 

von den geltenden Regelungen der Abfal lgesetze der Länder und des 

Sonderabfallgesetzes - s chon die Legaldef inition des Begrif fes 

Ab f a l l  dem Abfal lbesitzer die Möglichkeit einräumen , seine Abfäl­

le a l s  Wirtschaftsgut zu deklarieren und so der Geltung des Ab­

f al lwirt s chaftsgesetzes zu entziehen . Damit verwirkt allerdings 

das Abfal lwirts chaftsgesetz den Anspruch , a l s  Umweltschutzgesetz 

qua l i f i z i ert zu werden . 

Z u  § 2 Abs . 2 

D i e  vorgesehene Definiton des Begri ffes " gefährli che Abfäl l e "  

f olgt i m  wesentli chen dem Text der gel tenden Verordnung sermächti­

gung des § 1 6  Abs . 1 Sonderabfal lgesetz . Dem Begri f f  der " ge­

f ährl ichen Abfäl l e "  kommt aber aufgrund der Bundes -Verfas sungs­

gesetznovelle 1 9 8 8 , BGBl . Nr . 6 8 5 / 1 9 8 8 , eine wesentl ich erhöhte 

Bedeutung z u . Seit dem mit 1 .  Jänner 1 9 8 9  erfolgten I nkra fttreten 

des Art . I Z .  3 ist näml ich die " Abfal lwirtschaft hins i chtl ich 

gefährl i cher Abfäl l e "  in Gesetzgebung und Vol l  ziehung Bundessa­

che . " Hinsich tl i ch anderer Abfäl le"  hat der Bund die Gesetzge­

bungs - und Vol l z ugskompetenz " nur sowei t ein Bedürfnis nach 

Erlassung einhei t l i cher Vorschriften vorhanden i s t " . 

Die verfas sungs rechtliche Kompetenzverteilung zwis chen Bund und 

Ländern unterscheidet seit 1 .  Jänner 1 9 8 9  a l s o  nicht mehr zwi­

s chen tl Hausmüll "  und " Sonderabfal l " s ondern zwis chen " gefähr­

l ichen Abfäl len " und " anderen Abfäl len " .  

Die Taug l ichkeit des Kriteriums der " Gefährl ichkeit "  der Abfälle 

z ur Abgrenzung der Kompetenz von Bund und Ländern ist al lerdings 

z u  bezwei feln . Die Gef ährlichkeit von Abfäl len hängt vom j eweili-
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- 4 2  -

S 2 

gen konkreten Sachverhalt ab und läßt s ich gewiß ni cht für alle 

Fäl l e  generel l  und abstrakt feststel len . Oft kann die Gefährlich­

kei t  von Abfällen erst durch aufwendige Analysen ermittelt wer­

den . Z unehmend setzt s ich überdies die Erkenntnis durch , daß auch 

Hausmü l l , ähnlich wie Sonderabfall , mehr oder weniger gefährl ich 

i s t .  

Z u  § 2 Abs . 3 

I n  kleinen Mengen fallen " gefährli che Abfäl le " gemeinsam mi t 

Hausmü l l  auch in privaten Haushalten an . Zum Teil wurden sol che 

" gefährli chen Abfälle " von den Landesgesetzen von vornherein vom 

Begri f f  Abfall im Sinne der l andesgesetzlichen Regelung ausgenom­

men . Al s Abfälle im Sinne mancher Landesgesetze gel ten z . B .  ni cht 

( sogenannte Nichtabfäl le ) :  Flüss igkeiten , Gifte , Kadaver , 

Schlachtabfälle , Schieß- und Sprengmi ttel , radioaktive Stof fe , 

g rößere Mengen von Aushub , Abraum- und Abbruchmaterial , Farb- und 

Karbidrücks tände , Benz in- und Ölrückstände , Erde , Schl amm ,  Schnee 

und E i s , l andwirts chaftliche Abfälle , Fäkal ien , heiße und sperri­

ge Gegenstände , ätzende Substanzen , Abfäl le , wel che die Mül l ab­

fuhr erschweren , Gase , gewerbl i che Abfälle , sofern den Hausabfäl­

l en ni cht ähnl ich . 

Für die Aus nahme dieser Abfäl le von der l andesgesetzlichen Rege­

l ung war aber n i cht das Kriterium der Gefährl ichkeit der Abfälle 

maßgebend , s ondern deren Unvereinbarkeit mit dem bestehenden 

System der Müll abfuhr und Mül l beseitigung . 

S onderabf a l l  bzw . " Sondermül l "  nehmen die einschläg igen Landesge­

setze - s owei t  s ie diesen Begriff überhaupt verwenden - wie die 

s ogenannten Nichtabfälle vom Ans chlußzwang an die öf fentliche 

Mül l abfuhr aus . Die Abgrenzung der dem Anschlußzwang unterwor­

f enen Haus abfäl l e  von den " Nichtabfällen "  und den " Sonderab­

fällen"  i s t  j e  nach den unters chiedlichen Def initionen und 
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- 4 3  -

bei spiel sweisen Auf z ählungen der Abfal larten von Bundes l and zu 

Bundes l and vers chieden . 

S 2 

Für die Begri f fe Sonderabfall bzw . Sondermüll gibt es in den 

Landesgesetzen insbesondere folgende Bei spiele : Abfälle aus Ge­

werbe- und I ndustriebetrieben , Abfälle aus l andwirtschaftlichen 

Betrieben , Fahrzeugwracks , Altreifen , Altöl , Mas chinenwracks , 

Klärschlamm , Fäkal ien , Bauschutt , Straßenkehrricht , Erde , 

S ch l amm , Schnee , Eis , größere Mengen von Laub- und Gartenabfäl­

l en ,  chemis ch aggres s ive ,  expl osive und leicht entzündliche Ab­

f ä l l e , Abfälle aus Laboratorien oder Krankenanstalten , Abfälle , 

die die Abfuhr oder Beseitigung des Hausmül l s  gefährden oder 

ers chweren können . 

Aus den bei spiel sweisen Aufzählungen , wel che Abfälle in den Län­

dern entweder von vornherein nicht als Abfälle im Sinne des Ge­

s etzes gel ten und wel che Abfäl le als Sonderabfä lle bezeichnet 

werden , i s t  zu ersehen , daß es hier von Bundes l and zu Bundesl and 

verschiedene Auf fassungen und daher auch zahlreiche tlberschnei­

dungen der beiden Kategorien gibt . I n  der Praxis ist das al ler­

d ings deshalb n i cht von ents cheidender Bedeutung , wei l  beide 

K ategorien von Abfäl len vorn Anschlußzwang und damit von der öf­

f entl ichen Mül labfuhr ausgenommen sind . 

Die neue Abfal lgesetzgebung der Länder ( z . B .  Sal zburger Landesge­

s etz vom 2 6 . Feb . 1 9 8 6 , LGBI . Nr . 4 2 , NÖ Abfallwirtschaftsgesetz , 

S teiermärkis ches Mül lwirts chaftsgesetz vorn 2 7 . 1 1 . 1 9 8 7 ) hat über­

dies den Begriff " Problemstof fe " eingeführt . Problemsto f fe aus 

Haushal ten s ind in der Regel wie "Nichtabfälle " und " Sonderab­

f ä l l e "  vom Anschlußzwang an die öf fentl i che Mül labfuhr ausge­

nommen . 

Das Steiermärki s che Mül lwirts chaftsgesetz bez ieht grundsätzl i ch 

auch Problems to f fe und Altstoffe in die öf fentliche Mül labfuhr 

und in die Ans chlußpfl i cht ein . Problemstof fe s ind j edoch nur bei 

B edar f , mindestens aber einmal j ährlich zu sammeln . Sie dürfen 
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- 4 4  -

S 2 

nicht i n  die E i nrichtungen der Müllabfuhr und in Müllbehandlungs­

anlagen eingebracht werden und müs sen bi s zur Sammlung vom Besit­

z er s icher gelagert werden . Die Landesregierung hat innerhalb 

eines Jahres nach Kundmachung des Mül lwirts chaftsgesetzes , also 

bis 1 . März 1 9 8 9 , durch Verordnung die Problemstoffe zu bezeich­

nen . 

Al s " Problemstoffe aus Haushalten " gelten im Sinne des Salzburger 

Landesgesetzes , BGBI . Nr . 4 2 / 1 9 8 6 , " al l e  in Ha ushal ten übl i cher­

weis e  anfa l l enden gi ftigen , chemisch-aggressi ven , ökol ogisch 

bedenkl i chen oder l eich t  entzündlichen Abfäl l e ,  die wegen ihrer 

Art o der Menge nich t  gemeinsam mi t Ha usmüll besei tigt werden 

dürfen , wi e z . B . Abbeizmi ttel , Al töl e ,  Bad- / WC-Reiniger, Ba t te­

rien , Desin fektionsmi t tel , Di chtungsmassen , Dispe�sionsfarben , 

Druckgaspa ckungen ( Spraydosen ) ,  Farben , Lacke , Fl eckputzmi t tel , 

Fotochemika l i en , Hol zsch u tzmi t tel , Klebstoffe , Kosmetika , Leuch t­

stoffröhren , Lösungsmi t tel , Arzneimi ttel , Mottenschutzmi ttel , 

Pfl anzensch u t z- und Schädl ingsbekämpfungsmi ttel , Ros tschutzmi ttel 

und Thermometer" . 

Die S ammlung d i eser " Problemstoffe aus Haushalten " hat nach dem 

Sal z burger Mül l abfuhrgesetz einmal j ährl ich , in Gemeinden mit 

mehr a l s  5 . 0 0 0  E i nwohnern zweimal j ährl ich , an bestimmten Termi­

nen und Einsammlungs- ( Abgabe- ) Orten zu erfolgen . Die Landesregie­

rung hat Konz epte für die Samml ung und Behandlung der Problem­

stoffe z u  ers tel len . 

Durch die Einführung des Begriffes " Problemstoffe aus Haushal ten " 

wurde s ohin d i e  Palette der Hausabfälle und damit Umfang und 

Menge des Hausmüll s ,  der von der öf fentlichen Mül labfuhr in kur­

z en I nterva l l en abgeführt und anschl ießend in Hausmül lbeseiti­

gungs an lagen ents orgt werden mußte , wesentlich eingeschränkt . 

Obwohl d i e  Tätigkeit des Sammlers von " Problemstof fen " aus priva­

ten Haushalten durch Gemeinden oder andere Rechtsträger nicht im 

Katalog des § 1 Sonderabfallgesetz aufgezählt i s t  und damit nicht 
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- 4 5  -

5 2 

unter j ene Tätigkeiten fällt , durch die Sonderabfälle im Sinne 

dieses Bundesgesetzes anfallen , sind durch diese Sammel tätigkei­

t en faktisch Sonderabfälle angefal len , die früher Bestandteil des 

Hausmü l l s  waren . 

Die Entsorgung der aus dem Hausmüll ausgesonderten " Problemstof­

fe"  hat a l l erdings viel fach Schwierigkeiten verursacht , da in der 

Regel keine andere Sonderabfal lbehandlungsanlage zur Verfügung 

s tand a l s  die der EBS in Wien . Daher wurden und werden gesammelte 

Problemstoffe häufig ins Aus land verbracht . 

§ 2 Abs . 3 def iniert nun " gefährl iche Abfäl l e ,  die in pri va ten 

oder öffen t l i chen Ha usha l ten an fallen " , bis zur Weitergabe oder 

B ehandlung durch die Abfuhrpflichtigen ( §§ 2 0  bi s 2 2 ) a l s  

" Problemsto f fe " . 

D amit erhält der Begri f f  " Problemstoffe " einen neuen I nha l t . 

B i sher hat die Landesgesetzgebung darunter ni cht nur gefährliche 

Abf älle verstanden , sondern auch sol che , die wegen anderer Eigen­

s chaften n i cht gemeinsam mit Hausmüll beseitigt werden dürfen . 

D i e  Begr i f f sbestimmung des § 2 Ahs . 3 läßt befürchten , daß die 

bestehende Lückenhaftigkeit der Ahfal lentsorgung , die durch die 

Ausnahme der Kategorien der " Nichtabfäl l e " , " Sonderabfälle " und 

" Problemstof f e " vom Anschlußzwang - und damit auch in der Regel 

von der i n  kurzen I ntervallen tätigen öf fentlichen Mül labfuhr -

entstanden i s t , perpetuiert wird . 

Von diesen grundsätz l i chen Überlegungen abgesehen i s t  j edenfal l s  

der Verweis des 5 2 Ahs . 3 auf die 5 5  2 0  bis 2 2  z u  eng , da die 

Verp f l ichtung der Besitzer von Problemstoffen , diese der Gemeinde 

z uzuführen oder befugten Einrichtungen zu übergeben , im S 2 6  

Ahs . 2 normiert i s t . 
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- 4 6  -

S 2 

Zu § 2 Abs . 4 bi s 7 

Keine Bemerkungen 

Zu § 2 Abs . 8 

Der Verwal tungsgerichtshof hat seine mit Erkenntni s  vom 6 .  Sep­

tember 1 9 8 8 , Z l . 8 7 / 1 2 / 0 1 8 2  ergangene Entscheidung insbesondere 

damit begründet , daß sich " niemand mi t der Beha uptung, l edigl ich 

a l s  Transporteur tätig zu sein , dem Gel tungsbereich und dami t 

a uch der Na chweispfl ich t  des Sonderabfal lgesetzes en tziehen kön­

nen sol l . " 

Das Bundesministerium für Umwel t ,  Jugend und Fami lie versuchte 

daraufhin noch im Jahr 1 9 8 8  mi t dem Entwurf einer Novelle zu der 

inzwi s chen mit 1 .  Jänner 1 9 8 8  in Kra ft getretenen Sonderabfal lge­

setz -Nove l le vom 2 3 . Juni 1 9 8 8 , BGBl . Nr . 3 7 6 / 8 8 , der umwelt­

f reund l ichen Ents cheidung des Verwaltungsgerichtshofes den Boden 

z u  entz iehen . 

Nunmehr wird im 5 2 Abs . 8 des vorliegenden Entwurfes eines Ab­

f a l lwirts chaftsgesetzes dieser Versuch wiederhol t .  Das z itierte 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 6 .  September 1 9 8 8 , 

dem nunmehr die Rechtsgrundl age entz ogen werden sol l , zeigt 

unfaßbare Mißstände bei der Abfal lentsorgung auf und entspricht 

s owohl dem Wortlaut des Sonderabfal lgesetzes a l s  auch des sen 

Z ielsetzung . I n  der Regierungsvorlage betreffend Bundesgesetz 

über die Beseitigung bestimmter Sonderabfälle ( 1 2 2 8  der Bei lagen 

zu den Sten o Prot . des Nationalrates XV. GP ) wurde zu den 55 1 6  

bis 2 0  insbesondere ausgeführt : " Durch die Nachweispfli ch t  i s t  

sicherges tel l t ,  daß Art und Menge gefährlicher Sonderabfäll e  von 

ihrer En tstehung über den Transport bis zu ihrer unschädl i chen 

Besei tigung erfaßt sind. Dadurch ist eine l ückenlose Kon trol l e  

� ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FUR GESUNDHEITSWESEN 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)92 von 259

www.parlament.gv.at



1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
I , 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 93 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 4 7  -

S 2 

einer ordn ungsgemäßen En tsorgung gefährlicher Sonderabfäl le si­

cherges tel l t .  " 

S 2 Abs . 8 des vorliegenden Entwurfes bestimmt nunmehr , daß be­

f ugte Transportunternehmen , die Abfälle im direkten Auftrag des 

Abfal lbesitz ers nur befördern , nicht a l s  Abfal lbesitzer gelten . 

Damit werden Abfälle , die für Abfal lbesitzer " nur befördert " 

werden , von der Geltung der Aufzeichnungspf l icht und deren 

behördl i cher Kontrolle ausgenommen . Das wurde damit begründet ,  

daß der Verwaltungsgerichtshof " entgegen der Absicht des Geset z ­

gebers " festgestel lt habe , " daß auch der Transporteur a l s  Sonder­

abf a l l s ammler im Sinne des § 3 Abs . 3 SAG anzusehen i st . " Diese 

Begründung i st s chon im Hinblick auf die z itierten Erläuterungen 

z u  den §§ 1 6  bis 2 0  Sonderabfal lgesetz of fensichtlich unzutref­

f end . Al l erding s meinten die Autoren des Entwurfes einer Novelle 

z ur Sonderabfallgesetznovelle , sich auf eine andere Pas sage in 

den Erl äuterungen der Regierung svorlage stützen zu können , in der 

s einerzeit folgendes ausgeführt wurde : " Bloße Transportführer 

gel ten nich t  a l s  Samml er, etwa wenn Sonderabfäl le zum Bahn trans­

port vom Samml er zum Besei tiger übernommen werden . Für den Trans­

port gefährl icher Stoffe , di e als Sonderabfälle gel ten , bestehen 

a usrei chende verkehrsrech tliche Vorschriften sowohl für den na­

tional en a l s  a uch für den in terna tionalen Transport . "  

Auf diese Passage der Erläuterungen der Regierungsvorl age hatte 

s ich auch die Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem Verwal ­

tungsgerichtshof berufen . Der Verwaltungsgerichtshof hat dazu 

f olgendes ausgeführt : " Eine Regel ung, wona ch der Transport von 

Sonderabfal l  n i ch t  zum Erfassen und Besei tigen von Sondermül l 

gehört , sondern n ur den einschl ägigen Regel ungen , wie z . B . dem 

Gesetz über die Beförderung gefährl i cher Güter a uf der Straße , 

un terworfen erscheinen l äßt , ist  dem Gesetz selbs t  nich t  zu en t­

nehmen . Sowei t die Erl äu ternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 

( 1 228 der Beilagen zu den Sten o Pro t .  des NR xv. GP) diese Mei­

n ung vertreten ,  kommt dies im Gesetz nich t  zum Ausdruck. Der 

Gesetzgeber hätte eine solche Ausnahmebestimmung im Gesetz selbst 

� \� ÖSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)94 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 95 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 4 8  -

S 2 

verankern müssen . Bei der darges tel l ten Gesetzeslage muß auch der 

Transport von Sonderabfal l  den Transporteur zum Sonderabfal lbe­

s i t zer im Sinne des Gesetzes ma chen . Dieses Ergebnis en tspri ch t 

aber a uch den im Sonderabfal l gesetz verfolgten Grundsätzen der 

Lücken l os i gkei t der Sonderabfa l l erfassung und der Vol l ständigkei t 

der Entsorgungske t te . " 

fiber die Richtigkeit dieser Ausführungen des Verwal tungsgerichts­

hofes kann kein Zweifel bestehen . Die Nachweispfl i cht wurde im 

S onderabfal lgesetz offenkundig nach dem Vorbild der eins chlägigen 

Regelungen in der Bundesrepubl ik Deuts chland geregelt . Dort ist 

j edoch e i ne l ückenlose Überwachung der Entsorgung von Abfäl len 

vorgesehen ( §  1 1 ) . 

Gemäß § 1 Ab s . 2 des deuts chen Abfal lgesetzes umfaßt die "Abfa l l ­

entsorgung " ausdrückl ich auch die " Maßnahmen des Einsammelns und 

Befördern s " .  Die kommentierte Ausgabe des Abfal lgesetzes von 

Kunig , Schwermer und versteyl , Beck ' s che Verlagsbuchhandlung , 

München 1 9 8 8 , führt dazu folgendes aus : " Nach der Gesetzessys te­

ma tik, di e a u f  di e l ückenlose Überwa chung einer ordn ungsgemäßen 

Abfa l l en tsorgung abziel t ,  verbi eten sich Überlegungen , den Be­

gri ff des Beförderns i . S . d .  AbfG an Ka tegorien der Vorschri ften 

über das Befördern gefährl icher Güter a uszurich ten . "  

Selbstver ständlich bez ieht auch die Schweizer Verordnung über den 

Verkehr mit Sonderabfäl len vom 1 2 . November 1 9 8 6 , gestützt auf 

die Art . 3 2  und 3 9  des Umweltschutzgesetzes vom 7 .  Oktober 1 9 8 3  

die Transporteure i n  die Regelung des Verkehrs mit Sonderabfällen 

ein . Den Transporteuren i st ein eigenes Kapitel der Sonderabfal l ­

verordnung mit den Art . 1 3  b i s  1 5  gewidmet . 

D i e  mit § 2 Abs . 8 des Entwurfes eines Abfallwirtschaf tsgesetzes 

angestrebte Ausnahmebestimmung für Abfä l le , die " nur befördert " 

werden , würde das gesamte System der Nachweispfl i cht z unichte 

machen . D i e  Bes timmungen über die Nachweispf l i cht sind aber das 

Her z stück des Sonderabfal lgesetzes und hätten dementsprechend 

,0 \� OSTERREICHISCHES BUNDESINSTITUT FÜR GESUNDHEITSWESEN 
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5 2 

auch im kün ftigen Abfal lwirts chaftsgesetz eine große Bedeutung . 

Fal l s  a l s o  der vorl iegende Entwurf Gesetzeskra ft erlangen sol lte , 

wäre das vom Standpunkt des Umweltschutzes ein Rücks chritt gegen­

über dem geltenden Sonderabfa l lgesetz und das künftige Abfal l ­

wirts chaft sgesetz wäre entwertet . 

Der Gesetzentwurf würde das unkontrol l ierte Verbringen von Abfäl ­

len i n  unbgre i f l i cher Weise begünstigen und das Entstehen neuer 

Alt l a s ten f ördern . Überdies wäre das Hinwegsetzen über die Judi­

katur des Verwaltungsgerichtshofes nicht nur umweltpolitisch , 

s ondern unter dem Gesichtspunkt der Gewaltentrennung auch demo­

kratiepol iti s ch höchst bedenkl ich . Es muß daher erwartet werden , 

daß das Beguta chtungsverfahren Anlaß zum Verz icht auf die vorge­

s ehene Änderung der geltenden Rechtslage geben wird . 

Z u  § 2 Abs . 9 

§ 2 Abs . 9 def iniert Abfallbehandl ung a l s  Aufbereitung , Verwer­

tung oder Entsorgung von Abfällen . Im a l lgemeinen Sprachgebrauch 

i s t aber der Begri f f  Abfallentsorgung a l s  weiter gefaßter Begri ff 

dem engeren Begr i f f  der Abfallbehandlung übergeordnet . Es gibt 

keinen Grund in e inern neuen Abfal lwirts chaftsgesetz vorn a l lgemei­

nen S prachgebrauch abzuweichen . Im Gegenteil ! Die anzustrebende 

" Ents orgungs s i cherheit " ( nicht " Behandlungssicherheit " ) ist ein 

z u s ät z l i cher Grund , beim a l lgemeinen Sprachgebrauch zu bleiben . 

Anzustreben i s t  näml i ch nicht irgend eine Behandlung der Abfäl le , 

s ondern letzt l i ch eine abs chließende Behandlung , a l s o  eine Ent­

s orgung . Die umweltverträgl iche Entsorgung im S inne des Gesetzes 

muß s i chergeste l l t  werden ( Entsorgungs s icherheit ) . 

Das Abfal l geset z  der Bundesrepubl ik Deutschland vom 2 7 . 8 . 1 9 8 6  hat 

den i n  der Literatur häufig gebrauchten Begriff der Abfallentsor­

qung a l s  Legalbegrif f  in das Abfallrecht aufgenommen . § 1 Abs . 2 

des Abfallgesetzes definiert den Begri f f  der Abfallentsorgung 

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D ES I NST I TUT F Ü R  G E S U ND H E ITSWE S E N  
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5 2 

dahin , daß die Entsorgung a l s  Oberbegri f f  das Gewinnen von Stof­

fen oder Energie aus Abfällen ( Abfal lverwertung ) und das Ablagern 

von Abfä l l en s owie die hiezu erforderlichen Maßnahmen des Einsam­

meln s , Befördern s , Behandelns und Lagerns urnfaßt . 

Unter Abfallbehandlung versteht man üblicherweise j ede qual itati­

ve oder quantitative Veränderung ( z . B .  Zerkleinern , Verdichten , 

Entwässern , Kompostieren , Verbrennen ) von Abfällen .  

Zu § 2 Abs . 1 0  

E s  wäre z u  prüfen , ob die Definition des Begriffes "Aufbereitung " 

ni cht entbehrl i ch ist . 

Wenn die " Aufbereitung " von Abfäl len a l s  eine Änderung der Ab­

f a l leigen s chaften oder der Abfal l zusarnrnensetzung beschrieben 

wird , s o  können keines fal l s  beide Tatbestände für Sortieranlagen 

gel ten . I n  diesen ist durch mechanische bzw . händis che Manipula­

tion der Abfäl le lediglich die Änderung der Abfall zusarnrnensetzung 

( z . B . durch Aus sortierung von Ei sens chrott ) ,  keines fal l s  j edoch 

eine grundlegende Änderung der Abfalleigens cha ften ( z . B .  gi ftig ) 

mögli ch .  

Z u  § 2 Abs . 1 1  

Der Begr i f f  der " Verwertung " von Abfäl len i s t  nicht ausreichend 

definiert . Die Abfallverwertung kennt generel l drei Möglichkei­

ten : Stof f l i che Verwertung ( Materialrückgewinnung aus Abfäl len ) , 

Verwertung der biogenen Abfallkomponenten ( Kompostierung und 

Anwendung des erzeugten Kompostes in der Landwirts chaft ) und 

energeti sche Verwertung ( thermis che Abfal l behandl ung mit Nutzung 

der Abwärme ) .  

Q ÖSTE R R E I CH I SC H E S  B UN D E S I NSTITUT F Ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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Zu § 2 Abs . 1 2  

Die hier vorgenommene Def inition des Begrif fes " Entsorgung " wi ­

derspr icht dem allgemeinen Sprachgebrauch . Beispiel sweise i st die 

Tätigkei t  eines " Abfallentsorgungsunternehmens "  nicht auf " die 

endgült ige Ablagerung von Abfällen auf Deponien " bes chränkt , 

s ondern wird i n  der Regel auch das Einsammeln und Befördern von 

Abfäl l en umfas s en , viel leicht aber auch das Behandeln oder Ver­

werten von Abfäll en . 

Wie s chon zu Abs . 1 0  bemerkt , sollte man nicht ohne Grund vom 

al lgemeinen Sprachgebrauch abwei chen . Dazu kommt noch , daß im 

Abfal lgesetz der Bundesrepubl ik Deutschland der Begri ff "Abfal l ­

entsorgung " i n  Übereinstimmung mit dem allgemeinen Sprachgebrauch 

a l s  Oberbegri f f  auch die Begriffe Verwertung , Abl agern , Einsam­

meln ,  Befördern , Behandeln und Lagern umfaßt . Mißverständnisse 

wären daher n i cht auszuschl ießen . 

Definitionen der im Titel des Gesetzes verwendeten Begriffe " Ver­

meidung " und " Verwertung " fehl en . 

Vor al l em wäre eine Abgrenzung zwischen den Begrif fen " Vermei­

dung " bzw . " Verminderung , Verringerung " und " Verwertung " dringend 

erforderl i ch . Abfälle z u  vermeiden bedeutet , die Stof flüsse in 

die Umwe l t  bzw . in die der endgültigen Lagerung von Abfäl len die­

nenden Deponien ( Endlager ) zu reduzieren . 

So wird der Begr i f f  der " Abfall vermeidung " von der US Environmen­

tal Protection Agency ( EPA ) folgendermaßen def iniert : 

" Vermeidung i s t  die Verminderung oder Elimina tion der Abfa l l en t­

stehung innerhal b  eines Prozesses . Vermeidung beinhal tet jede 

Handl ung ,  die die Abfal lmenge , die bei einem Prozeß en tsteh t ,  

verringert " . 

Q ÖST E R R E ICH ISCHES B U ND E S I NSTITUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWESEN 
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Zu § 3 ( Geltungsbereich l 

Der Gel tungsberei ch eines Abfal lgesetzes ist von der Definition 

des Begri f fe s  Abf a l l  abhängig . Die Bestimmungen des Gesetzes sind 

n äml i ch nur anwendbar , wenn die betrof fene Sache unter diesen 

Begrif f  z u  s ubsumieren i s t . 

Charakter i s t i s ch für die Def inition des Abfal l s  in einern Gesetz , 

das n icht nur auf Wirtscha ftsl iberal ität ausgerichtet ist , son­

dern auch das Al l gemeinwohl , insbesondere den Umweltschutz , im 

Auge hat , wäre die a l ternative Prüfung von zwei Tatbeständen : 

1 .  Wi l l  s ich der Besitzer der Sache entledigen ? ( subj ektiver Ab­

fal l begri f f ) oder 

2 .  I st die geordnete Entsorgung im öf fentlichen I nteresse ( z ur 

Wahrung des Wohles der Al lgemeinheit ) geboten ? ( obj ektiver Ab­

f a l l begri f f ) 

Der subj ektive Begri f f steil entspricht dem l iberalen Element der 

Rechtsordnung , der ob j ektive dem sozialen Element . 

Im ob j ektiven Begri f f steil s teht das soz iale El ement des Schut zes 

der Umwelt im Vordergrund . 

" Würde man die En tsorgung des Abfal l s  allein vom subjektiven 

En tl edigungswi l l en des Bürgers abhängig machen , so könn ten der 

Al l gemeinhei t dadurch Gefahren erwachsen , daß Bürger, a us wel chen 

Motiven a uch immer, Sa chen nicht zur En tsorgung freigeben , deren 

Verbl eib i n  ihrem Gewahrsam öffen tliche In teressen beein träch ti­

gen würde . So könn ten z . B . Abfäl le in der Absich t  En tsorgungsge­

bühren z u  sparen z urückgehal ten werden und hygienische Gefahren 

verursachen . Oder ein Bürger könn te a uf eine in absehbarer Zei t 

nich t  gegebene wirtschaftl iche Verwertbarkei t  spekul ieren und bi s 

dahin eine das Stadt- und Landscha ftsbil d  beein träch tigende Pri­

va tdeponie un terhal ten . Deshalb en tschied der Gesetzgeber, daß 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D E S I NST ITUT F Ü R  G ES U N D H E ITSWES E N  
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die öffen t l i che Hand a uch bei fehlendem En tl edigungswil l en des 

Besi tzers Sa chen zu Abfa l l  erkl ären und dami t der En tsorgungs­

pfl i ch t  un terwerfen kann , wenn dies zur Wahrung des Wohls der 

Al l gemeinhei t geboten i s t . Auf eine kurze Formel gebra ch t bedeu­

tet dieser doppel te Abfallbegri ff, daß der Staaa t zwar alles als 

Abfal l  gel ten l assen muß, was der Bürger als Abfall en tsorgt wi s­

sen wil l , daß er darüber hina us aber a uch Sa chen als Abfall in 

Anspruch nehmen kann , die im In teresse der All gemeinhei t en tsorgt 

werden müssen . " ( Hösel , von Lersner , Recht der Abfal l beseitigung , 

Erich Schmidt Verlag . )  

Übl icherweise werden bei der a lternativen Prüfung des Vorl iegens 

des subj ektiven oder des obj ektiven Begri f f stei l s  beide Begri ffs­

teil e  glei chrangig behandel t .  So  ist es gegenwärtig auch noch in 

Österreich . Sowohl die Abfal lgesetze der Länder als  auch das Son­

derab f a l l gesetz des Bundes sehen die al ternative Prüfung der bei­

den glei chrangigen Begriffsteile vor . Derzeit i s t  al so noch si­

chergeste l l t , daß auch gegen den Wil len des Bes itzers Sachen als  

Abf al l in An spruch genommen werden können , die im I nteresse der 

Al lgemeinheit entsorgt werden müssen . 

Das s o l l  s ich in Zukunf t  gemäß § 2 Abs . 1 ändern . Durch die dort 

vorge sehene Bevorzugung des subj ektiven Begri f f stei l s  werden 

Sachen gegen den Wil l en des Bes itzers grundsätz l i ch nicht als  

Abf a l l  in Anspruch genommen werden können . Damit wird aber auch 

der s achl i che Geltungsbereich des Abfal lwirts chaftsgesetzes ge­

genüber den Abfa l lgesetzen der Länder und dem Sonderabfal lgesetz 

des Bundes wesentl i ch eingeschränkt . 

Andererseits werden im Abs . 2 die Ausnahmen vom sachl ichen Gel ­

tungs berei ch g egenüber dem Ausnahmekatalog des § 1 Abs . 4 SAG 

stark reduzier t . 

Gemäß § 3 Abs . 1 s o l l  das Abfallwirtschaftsgesetz des Bundes für 

a l l e  Abf ä l l e  im Sinne des § 2 Abs . 1 gelten . Der Bund macht damit 

von der Neuregelung der Bundes-Verfas sungsgesetz -Novelle 1 9 8 8  

Gebrauch . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCH ES B U N D E S I NST I TUT F U R  G E S UN D H E I TSWE S E N  
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Der Bundesgesetzgeber bes chränkt sich also nicht darauf , seine 

Kompetenz f ür " Abfal lwirtschaft hins ichtlich gefährlicher Abfäl­

l e "  wahrzunehmen . Da er offenbar auch hinsichtl ich anderer Abfäl­

l e  ein Bedürfnis nach Erlas sung einheitl icher Vorschriften als  

vorhanden ansieht , bez ieht er alle Abfälle im S inne des § 2 

Abs . 1 i n  die bundesgesetz l i ehe Regelung ein . Damit wird aller­

d ings der Bundesmini ster für Umwelt , Jugend und Familie auch für 

die Vol l z iehung dieser a l le Abfälle umfassenden bundesgesetz l i ­

ehen Regelung z u ständig . Andererseits bleiben d i e  l andesgesetzli­

chen Regelungen , die von der bundesgesetzlichen Regelung nicht 

berührt werden , bestehen und diese l andesgesetz l ichen Regelungen 

s ind von den Ländern zu vol l z iehen . Zur Vol l z iehung der bundes­

geset z l i chen und l andesgeset z l ichen Abfal lwirts cha ftsregelungen 

werden s ohin s owohl der Bund als  auch die Länder zuständig sein . 

D i e  Vol l z ugszuständigkeit der Länder wird sich allerdings auf 

j ene Angelegenheiten ihrer Abfallgesetze beschränken , die von der 

Bundesgesetzgebung ni cht berührt werden . 

Diese Verflechtung von Gesetzgebungs- und Vol l zugs zuständigkeiten 

des Bundes und der Länder auf dem Gebiet der Abfal lwirts cha ft ist 

noch unübersichtli cher und problematischer al s die bisherige und 

l ä ßt insbesondere im Hinblick auf das Finanzverfassungsrecht noch 

manche Streitfrage erwarten . Das Nebeneinander l andesrechtl icher 

und bundesrecht l icher Regelungen für ein und dieselben Abfälle 

wird zweif el l os noch mehr Abgrenzungsprobleme und Rechtsunsicher­

hei ten ergeben a l s  die bisherige Unters cheidung der l andesrecht­

l ichen Regelung f ür Haus- und Sperrmül l  eins chließlich der " Pro­

b l emstof fe " e inerseits und der bundesgesetzlichen Regelung des 

S onderabfa l l s  andererseit s . 

Z unächst wird s ich die Frage ergeben , wel che l andesgesetz l i chen 

Regel ungen durch das Abfallwirtschaftsgesetz des Bundes aufgeho­

ben werden . Die Erläuterungen des vorl iegenden Gesetzentwurfes 

bes chränken s ich diesbezüglich auf folgende Aus sage : " Durch da s 

Abfa l l wirtscha ftsgesetz werden das Sonderabfallgesetz , das Al t­

ölgesetz s owie die Bes timmungen hinsi chtlich gefährl icher Abfäl le 

� ÖSTE R R E I CH I SC H E S  B U N D ES I NST I TUT F Ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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in den Landesgesetzen sowie iene Regel ungen in den Landesgeset­

zen , hinsich t l i ch derer ein Bedarf nach einhei tlicher Regel ung 

durch den Bund besteh t ,  a ufgehoben . "  

Abzulehnen i s t  die E inbez iehung radioaktiver Abfälle in den Gel ­

tungs bereich des Abfal lwirtschaftsgesetzes . 

Die Behandlung radioaktiver Abfälle ist im Strahlenschutzgesetz , 

BGBl . 2 2 7 / 1 9 6 9 , und der darauf gegründeten Strahlenschutzverord­

nung , BGBl . 4 7 / 1 9 7 2 , geregelt ; eine Verbesserung dieser Regelung 

hätte unter Federführung des Bundeskanzleramtes a l s  Gesundheits­

res sort zu erfolgen . I nsbesondere wäre dem Import radioaktiver 

Abfä l l e  Augenmerk zu s chenken . 

Bei der vorgesehenen Einbez iehung der radioaktiven Abfälle in den 

vorl i egenden Entwurf wurde im übrigen verabsäumt , dem Bundeskanz­

l er ein Mitwirkungsrecht einzuräumen ( vgl . § 4 9 ) .  

Die Behandlung und Ablagerung radioaktiver Abfälle ist ein un­

trennbarer Bestandteil des Strahlenschutzrechts . Wenn radioaktive 

Stof fe dem Abfal lrecht unterworfen werden , wäre zu befürchten , 

daß eine kompetente Prüfung , ob die konkrete Art der j eweil igen 

Abfal l beseitigung zu Beeinträchtigungen führen kann , unterbleibt . 

Die Entsorgung s technik für radioaktive Abfälle ist anders als  die 

Entsorgungs techniken für andere Abfäl le . 

Zu § 4 ( Bundesweites Abfal lwirts chaftskonzept l :  

Z ur Verwirkl i chung der im § 1 nur unzul änglich umschriebenen 

Z iele des Abfal lwirtschaftsgesetzes soll der Bundesminister für 

Umwelt , Jugend und Familie verpflichtet werden , ein bundesweites 

Abfallwirtscha ftskonzept zu erstel len und alle zwei Jahre fort­

z us chreiben . Dieses Konzept soll einerseits " eine Bestandsaufnah-

Q ÖSTE R R E I CH I SC H E S  B U N D ES I N ST I TUT F lJ R  G E S U N D H E ITSWES E N  
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me der bestehenden abfal lwirtschaftlichen Situation " und anderer­

sei t s !' aus § 1 abgeleitete Vorgaben " enthalten und schließlich 

Maßnahmen z ur Erreichung der Vorgaben vorsehen . 

Die Arten der Vorgaben werden im Gesetz gereiht und taxativ auf­

gezähl t .  Im Vordergrund s tehen Vorgaben zur Reduktion der Abfal l ­

mengen und deren Schadstof frachten . Es folgen Vorgaben z ur um­

weltgerechten und volkswirtscha ftlich s innvol len Verwertung von 

Abfäl l en .  Z uletzt verlangt § 4 Abs . 2 Z .  2 vorgaben " zur Entwick­

l ung e iner ausreichenden I nfrastruktur für die umwel tgerechte und 

volkswirtschaftl i ch sinnvol l e  sonstige Behandlung der in Öster­

rei ch z u  behandelnden Abfälle " .  

Da da s Abfal lwirts chaftskonzept gemäß § 4 Abs . 1 der " Verwirkl i­

chung der Z i e l e  des § 1 "  zu dienen hat und sich an die Vorgaben 

hal ten muß , die im § 4 Abs . 2 taxativ aufgezählt sind , ist die 

Zwec kmäßigkeit und Qual i tät des bundesweiten Abfal lwirtschafts­

konz eptes von vornherein in erster Linie von der Zweckmäßigkeit 

und Qual i tät der Z ielbes chreibung des § 1 und der sonstigen ge­

s et z l i chen Vorgaben abhängig . Die Einwände , die zu den §§ 1 bis 3 

vorgebracht werden mußten , gel ten daher auch für das im § 4 vor­

gesehene bundesweite Abfal lwirts chaftskonzept . 

Von e inem Abf a llwirts cha ftsgesetz , das sich die bundesweite Neu­

ordnung der gesamten Abfal lwirts chaft in Österreich zur Aufgabe 

s tel l t ,  wäre z u  erwarten , daß ihm schon ein Abfal lwirtschafts­

konzept z ugrundel iegt . Das Ö sterreichi sche Bundesinstitut für Ge­

s undhei t swes en hatte im Auf trag des damal igen Bundesmini steriums 

f ür Gesundheit und Umweltschutz s chon im Juni 1 9 7 8  eine eins chlä­

gige S tudie unter dem Titel " Grundlagen für ein Abfallwirt­

s chaf t sgesetz " ( 4 8 5  Seiten ) veröf fentli cht . 

Das noch geltende Sonderabfallgesetz vom 2 .  März 1 9 8 3 , BGBI . 

Nr . 1 8 6 / 8 3  s ieht i n  s einem § 2 1  vor , daß der Umweltmini s ter unter 

Befa s s ung der i n  i hrem Wirkungsbereich berührten Bundesminister 

und der Bundes länder ein Rahmenkonzept für die Beseitigung von 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B UN D E S I NSTI TUT F ü R  G E S U N D H E ITSWESEN 
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- 5 7  -

5 4 

Sonderabfäl l en ausz uarbeiten , zu veröf fentl ichen und fortzu­

s chreiben hat . Am 1 8 . November 1 9 8 5  l egte das Österreichis che 

Bundesinst i tut f ür Gesundheitswesen einen über 6 0 0  Seiten umfas­

s enden Abs chlußbericht z um österreichi schen Sonderabfallbeseiti­

gungs konzept vor . Im Mittelpunkt dieses erstel lten Entwurfes 

eines Sonderabfa l l beseitigungskonzeptes stand neben der Darstel­

l ung der umwelthygienis chen Anforderungen an den Bau , die Er­

r ichtung , die Aus stattung und den Betrieb von Sonderabfallbehand­

lung s anl agen der Versuch , aufgrund der Abfallerhebung 1 9 8 4  und 

einschlägiger Abfallkataloge eine grobe Zuordnung der anfallenden 

Sonderabfälle z u  bestgeeigneten Entsorgungsarten ( Verbrennung , 

Deponierung , chemi s ch-physikalische Behandlung ) vorzunehmen und 

dadurch den Sol l - Zustand der Sonderabfal lentsorgung darzustel len . 

Das am 2 3 . Dezember 1 9 8 5  vom damal igen Bundesminister für Ge­

s undheit und Umwelts chutz , Franz Kreuzer , veröffentlichte Son­

derabfal l beseitigung skonzept war im wesentl ichen nur ein auf etwa 

3 0  Seiten reduz iertes Exzerpt aus der Studie des ÖBIG . Die in der 

Studie abgegebenen Empfehlungen für Pl anung und Bau von Sonderab­

f a l l behandlungsanlagen in Ös terreich , insbesondere die Vorschläge 

f ür Kapa z i täten , E inzugsbereiche und regionale Standorte für die 

notwendigen Sonderabfa l lbehandlungs- bzw . beseitigungsanlagen 

wurden n i cht übernommen . 

Seither i s t  weder eine neue bundesweite Sonderabfal lerhebung 

durchgeführt worden , noch ist die im § 2 1  SAG vorgesehene Fort­

s chreibung des Sonderabfallbeseitigungskonzeptes erfolgt . 

Obwohl a l s o  seit bald 5 Jahren die im geltenden § 2 1  SAG vorgese­

hene Fortschreibung des Sonderabfalllbeseitigungskonzeptes durch 

das Umweltress ort unterblieben ist , s ieht der vorliegende Entwurf 

neuerl i ch die Erstel lung eines Abfal lwirtschaftskonzeptes durch 

das Umweltress ort vor , das s ogar " alle zwei Jahre " fortgeschrie­

ben werden müßte . 

Mehr a l s  z ehn Jahre nach der Veröffent l ichung der " Grundlagen für 

e i n  Abf a llwirt s cha ft sgesetz " und bald fünf Jahre nach der Erstel-

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B U N D E S I NST ITUT F U R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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- 5 8  -

S 4 

l ung des nicht f ortges chriebenen " Sonderabfal lbeseitigungskon­

z epte s " hätte e s  doch möglich sein müs sen , dem vorl iegenden Ge­

s etzentwurf bereits ein f ertiges Abfal lwirtSChaftskonz ept zu­

grundez ul egen . Daß nunmehr die Verwirklichung der Z iele des neuen 

Abfa l lwirtschaftsgesetzes ers t  von der neuerlichen Erstellung und 

F orts chreibung eines Abfallwirtschaftskonzeptes durch das Umwelt­

ress ort abhängig gemacht wird , läßt eine weitere Verzögerung der 

Errei chung der Z iel setzung befürchten . 

Die verp f l ichtung des Umwel tministers , das Abfal lwirts chaftskon­

z ept " al l e  zwei Jahre fortzus chreiben " ,  ist übertrieben und sach­

l ic h  unbegründet . Eine Fortschreibung des Konzeptes ist nur sinn­

vol l , wenn s ie aufgrund e iner neuen bundesweiten Abfallerhebung 

erfolgt . E s  i s t  a ber fakti sch unmöglich und auch unnötig , alle 

zwei Jahre eine neue bundesweite Abfallerhebung mit der entspre­

c henden Auswertung und Dars tel lung durchzuführen . Es wäre ausrei­

chend , h i efür e inen vier- oder fünf j ährigen Rhythmus vorzusehen . 

Nach der Abf a l l erhebung 1 9 8 4  mit dem Bezugs j ahr 1 9 8 3  ist aller­

dings eine neue bundesweite Abfallerhebung überfällig . Auch die 

Forts chreibung des Sonderabfal lbeseitigungskonzeptes gemäß § 2 1  

S onderabf a llgesetz wäre l ängs t fäl l ig . 

D a  auch bei Aus schöpfung aller Möglichkeiten der Abfal lvermeidung 

und Abfa l lverwertung die Entsorgung der anfallenden Abfäl le si­

c her und umweltverträgl ich erfolgen muß , kommt den diesbezügli­

chen Vorgaben des Gesetzes eine größere Bedeutung zu a l s  ihr 

o f fenbar von den Autoren des Gesetzentwurfes beigemes sen wird . 

Vorga ben " z ur Entwicklung einer ausreichenden I nfrastruktur für 

d i e  umwel tgerechte und volkswirtschaftlich s innvolle sonstige 

Behandlung der in Ös terreich zu behandelnden Abfälle " s ind zu 

unbe st immt , haben zuwenig Aus s agekraft und tref fen nicht den Kern 

des Problems der Entsorgungs s i cherheit . 

D i e  Entsorgung s s i cherheit kann nur durch Zuordnung der Abfälle 

n a ch Art , Beschaf fenheit und Gefahrenpotential zu geeigneten 

Abf a l l behandlungs anlagen bewirkt werden . Um künftige Al tlasten zu 

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B UN D E S I NST I TUT F Ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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- 5 9  -

S 4 

verme iden , i st das Gefahrenpotential der abzulagernden Abfälle 

durch Vorbehandlung z u  vermindern . Schädl iche oder gefährliche 

I nha l t s stoffe der Abfä l l e  müs sen durch Verbrennung oder durch 

chemis ch-physikali sche Behandl ung zerstört , umgewandel t ,  abge­

trennt , konzentriert und s oweit wie möglich immobil i siert werden . 

Die Verbrennung i s t  ein unentbehrlicher Bestandteil der Abfall­

entsorgung und hat n icht nur z ur Verringerung des Mül lvolumens , 

s ondern i n  erster Linie z ur Verringerung des Gefahrenpotentials 

der Ab fä l le z u  erfolgen . 

Die Entsorgung von Sonderabfäl len darf nicht l änger a l lein von 

den " marktwirtschaftlichen Mechanismen " abhängig sein . Es ist 

ni cht einzusehen , daß nach den Abfal lgesetzen der Länder für die 

Abfuhr und Beseitigung des Hausmül l s  ein hochentwickeltes System 

mit Ans ch lußzwang , Verpf l i chtung der Gemeinden bzw . der Gemeinde­

verbände z ur E i nrichtung einer öf fentl i chen Mül labfuhr und zur 

Errichtung von Abfallbeseitigung sanlagen als  Gegenleistung für 

die z u  entri chtenden Mül l gebühren exi stiert , während die Entsor­

gung der gefähr l icheren Sonderabfälle einz ig und a l l ein der frei­

wil l igen I nitiative der hiefür nicht zuständigen Länder und dem 

Gewinns treben privater Unternehmen überlas sen bleibt . 

I m  I nteresse der vom Standpunkt der Umwelthygiene zu fordernden 

Entsorgungs s icherheit müßte da s Abfallwirtschaftsgesetz deutl i ­

cher und konkreter die Organi sation und Struktur der Abfallent­

s orgung regeln . Dazu gehört in erster Linie die Verpfl ichtung 

e iner Gebietskörpers cha ft , zweckmäßigerweise die Verpfl ichtung 

des Landes , f ür die Errichtung und den Betrieb geeigneter Behand­

l ung s - und Entsorgungs anlagen mit ausreichender Kapa z ität Sorge 

z u  tragen . Auch die grundsätzliche Verpfl i chtung des Abfal lbe­

s i t z ers , die Abfäl l e  der entsorgungspfl i chtigen Körpers chaft zu 

überla s sen , muß s chon im Gesetz normiert sein . In den zu ver­

ö f fentlichenden Abfa l l entsorgungsplänen müßte s odann verbindl ich 

festgelegt werden , wel che Abfälle die Entsorgungspf l ichtigen in 

wel cher geeigneten Abfallentsorgungsanlage zu behandeln bzw . zu 

entsorgen haben . 

� ÖSTE R R E I C H ISCHES B UN D E S I NSTITUT F Ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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- 6 0  -

5 4 

Nur ein Abfal lwi rt s chaftsgesetz , das den Bau und Betrieb geeigne­

t er Abf a l l behandlungs - bzw . Abfal lentsorgungsanlagen anordnet und 

dafür s org t , daß die Abfalls tröme kontrolliert und tatsächl ich 

geeigneten und damit auch dem Stand der Technik entsprechenden 

Anl agen zugeführt werden , kann seinem Zweck entsprechen . Es würde 

bei spie l swei s e  n i cht genügen , nur die technischen und umwelt­

hygienis chen Anforderungen an Abfal lentsorgungsanlagen festzu­

l egen , auf die Lenkung der Abfall ströme aber zu verzichten . Das 

würde nur dazu f ühren , daß teure , dem Stand der Technik entspre­

chende Anl agen g emieden und die Abfall ströme über den Preis zu 

den bil l igsten und damit mei st ungeeignetsten Anlagen fehlgel ei­

tet werden . Ers t  eine Organisation , die garantiert , daß die Ab­

f a l l s tröme tatsäch l i ch zu geeigneten Anlagen gelenkt werden , er­

mögl i cht eine vorau s s chauende Kapazitätsplanung und gibt die not­

wendige S icherheit f ür den hohen Investitionsaufwand , den Anlagen 

erfordern , die dem Stand der Technik entsprechen . Andernfal l s  

bestünde die Gefahr von Fehl investitionen , da die höheren Entsor­

gungskosten der dem Stand der Technik entsprechenden Anlagen beim 

bloßen Wirksamwerden " marktwirtschaftlicher Mechani smen " den 

E f fekt hätten , daß die Abfal l ströme an den neuen teueren Anlagen 

vorbei z u  den bi l l igen und s chlechteren gehen . 

Nur eine a l lgemein verbindli che Klas s i f i z ierung von Abfäl len mit 

einer Z uordnung z u  bestimmten Entsorgungswegen kann verhindern , 

daß s i ch im privatwirt s chaftlichen Wettbewerb ,  der über den Preis 

ents chieden wird , die technisch s chlechtere , da für aber bill igere 

Lösung der Abf a l lentsorgung durchsetz t .  Nur bundeseinheitliche 

Rechtsvor schrif ten über die bei der Abfallentsorgung anzuwendende 

Technik und über die Organisation der Abfall entsorgung können 

wirksam für die " Entwicklung einer ausreichenden Infrastruktur " 

s orgen und deren Umweltverträglichkeit sicherstell en . 

Solche Rechtsvors chri ften z ur Gewährleistung der Entsorgungssi­

cherhei t  auf dem Niveau des Standes der Technik unter vorrangiger 

Berücks i chtigung der Umwel tverträgl ichkeit ( nicht gleichrangig 

mit Wirt scha f t sinteressen ) i s t  auch Voraus setzung da für , daß 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D ES I N ST I TUT F ü R  G ES U N D H E ITSWESEN 
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- 6 1  -

5 4 

Vermeidung und Verwertung von Abfäl len nicht bloße Abs ichtserklä­

rungen oder Lippenbekenntni sse bleiben . 

Heute ist es nämli ch in der Regel kostengünstiger , Abfäl le aus 

der Produktion bil l ig in unzulängl ichen Anl agen zu " entsorgen " 

oder a l s  Ware deklariert ins Ausl and zu verschaf fen , a l s  sie zu 

vermeiden oder zu verwerten . Nur die Erfassung a l l er Abfälle 

durch e inen behördlich kontrol lierten Anschlußzwang , ihre ver­

bindl i che Kla s s i f i z i erung unter Zuordnung bestimmter Entsor­

gungswege und hohe geset z l i che Anforderungen an die Entsorgung s­

technik , die j eden f a l l s  dem Stand der Technik entsprechen müßten , 

können hier wirkl i ch Abhi l fe schaf fen . Im Fal le betrieblicher 

Abf ä l l e  wäre ein bloß subs idiärer Anschlußzwang zweckmäßig . Das 

würde bedeuten , daß Betriebe , die ihre Abfäl le auf dem vom 

Gesetzgeber vorgegebenen technis chen Niveau selbst entsorgen 

wol l en und können , vom Ans chlußzwang an eine öffentl iche Ab­

f a l l entsorgung befreit werden könnten . Rechtsvorschriften , die 

den Entsorgungs standard im gesamten Bundesgebiet auf einem hohen 

Niveau vereinheitl i chen , die einen grundsätz l i chen Ans chluß zwang 

für a l l e  Abfä l l e , deren verbindliche Klas s i f i z ierung mit Zuord­

nung zu bestimmten Entsorgungswegen vorsehen , werden die der­

z eitigen Kosten für die Abfal lentsorgung erhöhen . 

Wenn man die verfassungsrechtliche Staatsz ielbestimmung Umwel t­

s chutz ernst n immt und insbesondere Umwel thygiene , Grundwas ser­

s chut z , einwandfreie Trinkwa s serversorgung , Schutz der Ernäh­

rungsgrundl age und Gesundheits schutz wirkl ich a l s  Z iele der 

s taatl i chen Pol itik ansieht , s ind die hier ski z zierten geset z l i ­

chen Maßnahmen unvermeidbar , weil bloße gute Abs ichten , Konzepte 

und Erklärungen nicht zum Z iel führen können . Die Verteuerung der 

Abfal l entsorgung muß im Interesse des Umwelt- und Gesundheits­

s chutzes hingenommen werden . Aber nur gesetzliche Rahmenbedingun­

gen und eine gesetz l i ch geregelte Organisation der Abfallentsor­

gung , die eine lückenlose Erfassung und Kontrol l e  der Abfal l ent­

s orgung gewährleisten , l äßt die Verteuerung der Abfallentsorgung 

auch vom S tandpunkt des Umweltschutzes wünschenswert erscheinen . 

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B UN D E S I NSTITUT F U R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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- 6 2  -

S 4 

Wenn s ich Abfal l erz euger oder Abfal lbes itzer , zu denen auch die 

Transporteure von Abfäl len gehören , der Erfassung und staatl ichen 

Kontro l l e  der Abf ä l l e  entziehen können , hätte eine Verteuerung 

der Abfal l entsorgung einen umweltschädl ichen Ef fekt . Es würde nur 

die gegenwärtige Tendenz verstärkt werden , die bill igste und da­

mit mei s t  umwel t s chädliche Art der Verbringung von Abfäl len zu 

wählen . Statt aber die derzeit noch riesigen Löcher im System der 

s taatli chen Kontroll e  der Abfallentsorgung zu stopfen , werden 

durch die j üngsten Gesetz entwürfe des Bundesministeriums für Um­

wel t , Jugend und Fami l ie neue aufgeri ssen . So sollen bei spiel s­

wei s e  durch eine Novelle zum Sonderabfal lgesetz die Transporteure 

von Sonderabfä l l en vom Gesetz und damit von der Nachweispfli cht 

ausgenommen werden und der vorl iegende Entwurf sieht eine Defi­

nition des Abfal l begrif fes vor , die geradezu eine Auf forderung 

daz u  i s t , unangenehme Abfäl le als  Ware zu deklarieren , um sie von 

s taatli cher Kontroll e  unbehel l igt irgendwohin verbringen zu 

können . 

Unter der Voraus setzung , daß die Rechtsordnung eine lückenlose 

Erf a s s ung und Kontrol le aller Abfäl le , also auch der betrieb­

l i chen Abfälle und nicht nur des Hausmül l s , garantiert , wäre eine 

Verteuerung der Abfallentsorgung im Interesse der Vermeidung und 

der Verwertung von Abfällen wüns chenswert . 

" Der einzige ökonomische Anrei z ,  um Abfäl l e  verstärkt zu vermei­

den und z u  verwerten , sind hohe En tstehungskos ten , die die Ko­

s tendifferenz zwischen bil l i ger Besei tigung und teuerer Verwer­

t ung vermindern oder sogar umkehren . Diese Kostensteigerung wird 

am l ei ch testen durch hohe technische Anforderungen gel ingen . Da zu 

muß die TA-Abfal l  a l s  einhei tliche Verwa l t ungsvorschri ft erlassen 

werden . Dami t i s t  der Zirkel geschlossen " ( Schenkel , W . : Bundes ­

weite Techn i sche Mindes tanforderungen ( TA Abfal l ) ,  Seminar "Ab­

f a ll entsorgung zwischen Anspruch und Wirklichhei t  - Abfal lwirt­

s cha f t l i che Z ie l e  und deren Umsetzung " 1 6 . März 1 9 8 8  in Frank­

f urt ) . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCH ES B U ND E S I NSTI TUT F ü R  G E S U ND H E I TSWESE N  
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- 6 3  -

5 4 

Mit dies em Z itat sol l die hier vertretene Ansi cht untermauert 

werden , daß wirkl ich ernsthafte Bemühungen um Vermeidung und 

Verwertung von Abfällen , die primär schon im industriel len Be­

reich einset z en müßten , eine s trengere Regelung der Abfallentsor­

gung voraus setzen . Trotz oder gerade wegen der wüns chenswerten 

Abfa l lvermeidung und Abfallentsorgung muß das Hauptaugenmerk 

eines Abfallwirts chaftsgesetzes der im Interesse des Gesundheits­

s chutz e s  unentbehrli chen Entsorgungs s icherheit gelten . 

Dabei i st z u  beachten , daß im Schrifttum und auch in der Umwelt­

pol itik der Bundesrepubl ik Deutschland die bi sherige " Philoso­

phie " , die Sonderabfallentsorgung im wesentl ichen durch neuartige 

Anforderungen an die Deponien lösen zu wol len , verworfen worden 

i s t . " Im Extremfa l l  hätte diese Forderung zu dem Konzept der 

sogenann ten ' Hochsi cherhei tsdeponi e '  geführt . Dieses verkenn t 

jedoch , daß das Gefährdungspotential a uch in den ' Hochsi cher­

hei tsdepon i en '  n i cht abgeba u t  wird, sondern erhal ten bl eibt . Da 

anderersei ts ein Ba uwerk nich t  bel iebig lange abgedi ch tet werden 

kann , wäre dami t l edigl ich der Zei tpunkt des Ein tri t ts von Scha d­

stoffen in die Umwel t um eine bestimmte Zei tspanne verschoben 

worden . Hochsicherhei tsdeponien kommen daher höchs tens als Zwi­

schen l ager in Frage . 

Das Vorsorgeprin zip gebietet , Abfäl le so vorzubehandeln , daß sie 

a uf Da uer umwel tverträgl ich abgelagert werden können . Diese Vor­

behandl ung vor der Ablagerung wird di e En tsorgungskosten s teigen 

l assen . Steigende Kosten a l s  notwendige Konsequenz einer umwel t­

verträgli chen En tsorgung werden allerdings a uch verstärkte An­

strengungen bei Abfa l l verursa chern und En tsorgern a usl ösen , 

en t sprechende Abfäl l e  vermehrt zu vermeiden oder zu verwerten " 

( Bericht der Bundesregierung über den Vol l z ug des Abfal lgesetzes 

vom 2 7 .  Augus t  1 9 8 6 ,  Deutscher Bundestag , 1 1 .  Wahlperiode , Druck­

s a che 1 1 / 7 5 6  vom 1 . 9 . 1 9 8 7 ) . 

§ 6 des deutschen Abfallgesetzes vom 2 7 . August 1 9 8 6  verpfl ichtet 

die Länder , Abfal lentsorgungs pl äne aufzustel len . Abs . 1 regelt 
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- 6 4  -

S 4 

den Mindestinhalt der Pläne a l s  Grundlage für eine überörtli che 

Ordnung der Abfal l entsorgung , wobei Sonderabfälle besonders zu 

berücksichtigen s ind . I n  den Plänen kann abgestimmt werden , wel ­

cher Träger vorgesehen ist und welcher Abfallentsorgungsanlage 

s i ch die Entsorgungspf lichtigen zu bedienen haben . Auch in seiner 

heutigen Fas sung enthäl t  § 6 ledigl ich einen Rahmen für die Ent­

sorgungsplanung , der in erheblichem Umfang durch die Länder aus­

füllungsbedürf tig ist . Aber z umindest ansatzwei se wurden mit dem 

S 6 des deuts chen Abfal lgesetzes Rechtsgrundlagen für eine Steue­

rung der Abf a l l entsorgung im Sinne des in dieser Stellungnahme 

vertretenen Konzeptes geschaf fen . Dabei darf nicht übersehen 

werden , daß s chon die im § 3 Abs . 1 des deuts chen Abfal lgesetzes 

vorgesehene P f l i cht , " Abfälle dem Entsorgungspf l ichtigen zu über­

l a s s en "  die Abfa l l entsorgung z ur staatlichen Aufgabe der " Da­

seinsvors orge " macht und verhindert , daß die Abfa l l ströme sich 

a l lein an den Interessen der Abfallbesitzer ausrichten . Damit 

reagierte die deuts che Gesetzgebung auf die technis chen und orga­

n i sator i s chen An forderungen , die nötig s ind , um eine mögl ichst 

umwelts chonende und rationel le Abfallentsorgung zu gewährleisten . 

Nur s o  i s t  e s  auch möglich ,  die Abfälle aus größeren Einzugsge­

bieten z u s ammenzuführen und damit die notwendige Kapaz ität hoch­

entwickelter Sonderabfal lverbrennungsanl agen zu nutzen . Mit § 3 

Abs . 2 Abfal lgesetz hat man s i ch in der Bundesrepubl ik Deuts ch­

l and für die Abfal lentsorgung durch die öf fentl iche Hand ( statt 

privater Entsorgungs unternehmen ) ents chieden . Diese Weichenstel ­

l ung wird a l l erdings bundesrechtl ich abgeschwächt durch die Be­

stimmung , wonach die z uständigen Körperschaften sich z ur Erfül­

l ung i hrer P f l i cht Dritter bedienen z u  können , ohne damit 

fre i li ch ihre P f l i chtenstellung zu verl ieren . 

Voraussetzung für e ine funktionierende umweltverträgl iche Abfall­

entsorgung i s t  j edenfal l s , daß dem Abfallbesitzer durch die tlber­

l a s s ungspfl icht die Lenkungsbefugnis über den Entsorgungsvorgang 

aus der Hand genommen wird ( vgl . Kunig , Schwermer , Versteyl , Ab­

fallgesetz Seiten 9 6  und 9 7  und 1 05 , Verlag C . H .  Beck ) . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B UN D E S I NSTITUT F Ü R  G E S U N D H E I TSWE S E N  
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- 6 5  -

S 4 

Während ein Abfal lwirts chaftskonzept , das die Abfallentsorgung 

a l s  Aufgabe der öf fentl ichen Hand begreift , als Voraussetzung für 

eine umfa s sende Neuregelung der Abfal lwirtschaft anzusehen ist , 

wird auch nach I nkrafttreten eines Abfal lwirtscha ftsgesetzes die 

Entwi cklung und Forts chreibung von Abfallentsorgungsplänen not­

wendig sein . Daz u  bedarf es aber der Kenntni s  der aktuellen Daten 

über Anfall und Entsorgung von Abfällen , die nur aus periodis chen 

bundeswe iten Abfallerhebungen zu gewinnen s ind . 

Bi sherige bundesweite Abfallerhebungen , deren l etzte durch da s 

Österreichis che Bundesinstitut für Gesundheitswesen auf der Da­

tengrundage 1 9 8 3  durchgeführt wurde , erfolgten stets unter frei­

wil l iger Mitwirkung der Befragten . Die Schaf fung eines Abfallsta­

t i s tikgesetz es , das mangels An führung des Abfal laufkommens in den 

Erhebung sgegenständen im Anhang zu § 2 Abs . 2 Bundes statis tikG . 

BGBl . Nr . 9 1 / 1 9 6 5  idgF . ,  erforderlich ist , sol l te daher vom BMUJF 

vorbereitet werden . Ein sol ches Gesetz würde eine Verpf l ichtung 

z ur Auskunf terteilung begründen ( vgl . § 8 Abs . 1 Bundesstati­

s t ikG ) . E i ne ( bl oße ) Res sortstatistik gemäß § 5 Abs . 1 leg .  cit . 

s cheint angesichts der benötigten dif ferenzierten Informationen 

nicht ausreichend . Überdies müßten etwa die nach dem SAG zu füh­

renden Auf zei chnungen ( z . B .  § 1 5  SAG ) , die für eine systematis che 

Abfallerhebung ohnehin ni cht ausrei chen , erst mühsam über die 

Unterbehörden besorgt werden . 

Al l fä l l ige Einwendungen der sodann Auskunftspf l i chtigen aus dem 

Titel des Datens chutzes ( Grundrecht auf Datenschutz ) wären dann 

j urist i s ch unhal tbar , da aufgrund eines sol chen AbfallstatistikG 

eben eine " ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung " im Sinne von 

§ 6 DatenschutzG , BGBl . Nr . 5 6 5 / 1 9 7 8 , bestünde . 

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B U N D ES I NSTITUT F Ü R  G ES U N D H E ITSWE S E N  
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- 6 6  -

5 5 

Z u  § 5 l Landesweite Abfallwirtschaftskonzepte ) 

Gemäß § 5 sol l en auch die neun Landeshauptmänner j eweils  für ihr 

Bunde s l and ein Abfallwirtschaftskonzept erstel len und alle zwei 

Jahre f ortschreiben . Dazu wird in den Erläuterungen insbesondere 

ausgeführt : " Im Sinne einer föderalistisch s trukturierten Abfall­

wirtschaft erschein t es sinnvoll ,  a uch auf Landesebene Abfa l l ­

wirts cha ftskonzepte zu erarbei ten ,  die einersei ts das bundeswei te 

Abfa l l wirtscha ftskonzept konkretisieren und anderersei ts auf 

region a l e  Faktoren R ücksich t  nehmen sol l en . " 

Anders a l s  im § 4 Abs . 2 ( Abfal lwirtschaftskonzept des Bundes ) 

s i eht § 5 für die l andesweiten Abfal lwirts chaftskonz epte keine 

nähere inhalt l i che Determinierung vor . Der Entwurf geht näml ich 

von der Annahme aus , daß die landesweiten Abfal lwirts chaf skon­

z epte nur z ur S icherung der Durchführung des bundesweiten Abfal l ­

wirts chaftskon z eptes dienen ( Erl äuterungen Seite 5 )  und Unstim­

migkeiten oder gar Widersprüche zwi s chen dem Bundeskonzept einer­

seits und den Landeskonzepten andererseits ni cht auftreten 

könnten . 

Aufgrund der geltenden Verfas sungsrechts lage ( Bedarf sgesetzgebung 

des B undes ) und der daraus resultierenden Gesetzgebungszuständig­

keit des Bundes und der Länder für die Abfal lwirts chaft ist diese 

Annahme aber n i cht ohne weiteres begründet . Ob die Anordnung des 

§ 5 Abs . 2 ,  wonach der Landeshauptmann sein Konzept spätestens 

drei Monate vor der gepl anten Erlas sung dem Bundesminister für 

Umwelt ,  Jugend und Famil ie zu Kenntni s  zu bringen hat , genügen 

wird , um Unstimmigke iten , Widersprüche oder Konfl ikte zwi schen 

Bundes- und Landeskonzept zu vermeiden , bleibt abzuwarten . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B UN D E SI NSTITUT F Ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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- 6 7  -

S 6 

Zu S 6 ( Beirat f ür Abfallwirtschaft l  

Schon g egenwärtig besteht beim Bundesminister für Umwel t ,  Jugend 

und Fami l ie ein Beirat für Abfal lwirtschaft , dem allerdings neben 

Vertretern der Mini sterien , der Länder und der Interessenvertre­

tungen auch Vertreter unabhängiger Institute und unabhängige 

Fachl eute angehören . Nunmehr soll of fenbar ein neuer Abfal lwirt­

s ch a ftsbeirat auf gesetz licher Grundlage eingeführt werden . Die­

ser geset z l i che Beirat soll aus 1 5  Mitgl iedern bestehen , wovon 

fünf von Min i sterien z u  bestellen sind , fünf von Interes senver­

tretungen , drei von den Ländern und j e  einer von Städtebund und 

Gemeindebund . Bezeichnend für die Ausrichtung des vorliegenden 

Gesetzentwurfes i s t  es , daß zwar das Wirtschaftsres sort im Beirat 

f ür Abf a l lwirts chaft vertreten sein soll , ni cht aber da s Gesund­

hei tsres s ort . 

Der B eirat f ür Abfal lwirtschaft soll der Beratung des Bundesmini­

sters f ür Umwelt , Jugend und Familie " bei der Vol l z iehung dieses 

Bunde sgesetzes " dienen . Während dem bestehenden informellen Ab­

f a l lwirts cha ftsbeirat in erster Linie die Beratung in umwel tpol i­

t i s chen und rechtspolitis chen Fragen der Abfallwirtscha ft oblag , 

wäre die Tätigkeit des künftigen gesetz l ichen Beirates auf Fragen 

der Vol l z iehung des Abfal lwirtschaftsgesetzes beschränkt . In 

Anbetracht des Gebotes der Rechts staatlichkeit ( Art .  18 B-VG ) 

wäre damit das Feld der Beratungstätigkeit dieses Beirates we­

s en t l i ch kleiner a l s  das des bestehenden informellen Abfal lwirt­

schaftsbeirate s . Überdies wäre zu beachten , daß in der Abfal l ­

wirts chaft den I nteres senvertretungen keine Vol l zugsaufgaben 

z uk ommen . 

Unter den Aspekten der Rechts staatl ichkeit ,  der Zweckmäßigkeit 

und Spars amkeit der Verwaltung ist die hier s ichtbar werdende 

Tenden z , z ur Vol l z iehung einzelner Bundesgesetz e  j eweil s  Beiräte 

beim poli t i s ch und rechtl ich alleinverantwortl ichen Bundesmini­

ster einzurichten , sehr bedenkli ch und daher abzulehnen . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCH ES B UN D E S INSTITUT F ü R  G E S U ND H E I TSWE S E N  
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- 6 8  -

55 7 ,  8 

Zu § 7 ( Lande s abfal lbeirat ) 

Auch z ur Berat ung des Landeshauptmannes " bei der Vol l z iehung 

dieses Bundesgesetzes " soll bei j edem Amt der Landesregierung ein 

Landesabfal l be irat eingerichtet werden . Das wil l  der Bundesge­

setzgeber aufgrund seiner Kompetenz zur Bedarf sgesetzgebung an­

ordnen . Das heißt , daß der Bundesgesetzgeber von einem Bedürfni s 

nach Erla ssung einheitlicher Vortschri ften über die Bildung von 

Lande s abf a l l be iräten ausgeht . I nsbesondere s ieht der Bund das 

Bedürf n i s  nach Erlassung einer einheitl ichen Vorschri ft als gege­

ben a n , wonach dem Landesabfallbeirat vier Vertreter der Ämter 

der Landesregierungen angehören müs sen , nicht mehr und nicht 

wen iger . E in s ol ches Bedürfnis besteht aber of fens ichtlich ni cht . 

Es bes teht n äml ich überhaupt kein Bedürfnis nach Abfallbeiräten 

z ur Beratung des Landeshauptmannes " bei der Vol l z iehung dieses 

Bundesgesetzes " . Zu den Argumenten gegen die Bildung eines Beira­

tes für Abfal lwirtschaft zur Beratung des zuständigen Bundesmini­

sters ( §  6 ) ,  kommt näml ich noch hinzu , daß der Landeshauptmann 

a l s  Vol l z ugsorgan in der mittelbaren Bundesverwaltung an die 

Wei sungen des zuständigen Bundesminis ters gebunden ist . 

S innvo l l  wären periodische oder fallweise Zusammenkünfte der für 

die Besorgung der Angelgenheiten der Abfallwirtschaft zuständigen 

Landesräte mit dem Bundesmini ster für Umwelt , Jugend und Fami l ie 

im Beisein der z us tändigen Landes- und Bundesbeamten . Dazu bedarf 

e s  a l l erdings keiner gesetzlichen Bestimmungen . 

Z u  S 8 (Abfal lvermeidung l 

" Zur Reduktion der Abfallmengen und deren Schadstof frachten " ( §  4 

Abs . 2 Z .  2 )  ordnet § 8 Abs . 1 an , daß "Absprachen ( Kooperations­

abkommen ) mit den beteil igten Gebietskörperschaften und mit den 

unmittelbar betrof fenen Wirtschaftskreisen anzustreben " s ind . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B UN D E S INST I T UT F Ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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5 8 

Diese Bevorzugung von Absprachen ( Kooperationsabkommen ) gegenüber 

ordnungsrechtlichen Eingrif fen ist abzul ehnen . Das in der Umwel t­

pol itik anerkannte Kooperationsprinz ip darf nicht dazu mißbraucht 

werden , notwendige geset z l i che Regelungen oder deren Vol l z iehung 

z u  unterlas sen . Die bisherigen Erfahrungen im In- und Ausland 

haben gezeigt , daß Abfal lvermeidung und Wirtschaftsinteressen nur 

s chwer miteinander zu vereinbaren sind und Absprachen mit Produ­

z enten oder deren Vertretungen entweder nicht zustandekommen oder 

n i cht den erwüns chten Erfolg bringen . 

Beispiel sweise hat seit Mitte der a D er Jahre das Schweizer Bun­

desamt f ür Umweltschutz vergebl ich den Abschluß einer freiwilli­

gen Vereinbarung hinsichtlich Getränkeverpackungen zu erreichen 

versucht . Die Verhandlungen s chei terten letz tl ich daran , daß der 

einzelne Anbieter nicht aufgrund freiwill iger Vereinbarungen Ein­

s chränkungen i n  der Konkurrenz fähigkeit hinzunehmen gewillt war . 

Ohne eine entsprechende Regelung wurde befürchtet , daß selbst die 

von einzelnen Großverteilern und von verschiedenen privaten Un­

ternehmungen freiwi l l ig ergri ffenen Maßnahmen unter dem Druck der 

Konkurren z  bald z um Scheitern verurteilt sein würden . 

Das i s t  auch einzusehen , wenn man sich vor Augen häl t ,  daß nur 

die geset z l i chen Rahmenbedingungen , die alle im Wettbewerb ste­

henden Unternehmen unter staatlicher Kontrol le einhal ten müssen , 

die glei chen Bedingungen und Voraus setzungen für den Wettbewerb 

s chaf fen können . E s  kann nicht Aufgabe eines im Wettbewerb ste­

henden Unternehmens sein , durch Umweltbewußtsein , Eins icht und 

freiwi l l ige Umweltschutzmaßnahmen die Versäumnisse der staatl i ­

chen Gesetzgebung z u  kompensieren . 

Die s og . " freiwill igen Vereinbarungen mit der I ndustrie " wurden 

bislang z umeist dann bemüht , wenn an sich zulässige rechtliche 

Eingr i f fe aufgrund pOlitis cher Opportunitätsüberlegungen nicht in 

Anspruch genommen wurden ; sie erwiesen sich als  publ ikumswirksa­

mer Ersatz für ein , z ugegebenermaßen oft schwieriges ordnungs­

rechtliches Vorgehen . Doch z eigt sich sehr bald , daß die von den 

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D ES I NST ITUT F Ü R  G E S U ND H E ITSWESE N  
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- 7 0  -

S 8 

betei l igten Wirtschaftskreisen in einem sol chen Abkommen einge­

g angenen Verpf l ichtungen weit unter den aktuellen der gar poten­

t i el len Mögl ichkeiten des Wirtschaftszweiges lagen und liegen . 

E i n  Beispiel i s t  die j üngst zwi schen der Bundeskammer der Gewerb­

l i chen Wirt s cha f t  und dem Bundesministerium für Umwelt , Jugend 

und Famil ie abgeschlos sene Vereinbarung über die Schadstof fmin­

derung und Entsorgung von Al tbatterien . In dem abgeschlossenen 

Kooperati onsabkommen wurde vereinbart ,  den Quecksilbergehalt von 

Konsumbatterien z u  reduzieren . Diese Absprache stel lt auf den 

ersten B l i ck e inen umweltpol itischen Erfolg dar , bei genauerem 

Studium der Vereinbarung wachsen j edoch Zweifel an der Zweck­

mäßigkeit dieses Übereinkommens . Alkali-Mangan- sowie Zink-Kohle­

Batterien enthal ten näml i ch neben Quecksilber auch große Mengen 

der Schadstoffe Z ink ,  Blei , Cadmium und Nickel . Da das Abkommen 

j edoch l edigl i ch auf eine Reduz ierung des Quecksilbergehaltes , 

n icht j edoch des Gehal tes der anderen in Batterien enthal tenen 

S chwermeta l l e  abz ielt , i st der angestrebte Ef fekt der Vermeidung 

von Umweltbeeinträchtigungen damit nicht erreichbar . Offenbar im 

Hinbl ick auf das Abkommen werden nunmehr in Österreich Batterien 

mit niedrigerem Quecksil bergehalt von mehreren Supermärkten und 

Kaufhausketten unter dem Titel " besonders umweltfreundl i ch "  ver­

kauft und i n  der Werbung wird die Mögli chkeit ,  diese gemeinsam 

mit Hausmüll entsorgen z u  können , behauptet . Demgegenüber ist 

aber eine mög l i chst vol l s tändige getrennte Sammlung von Altbat­

terien wegen der o . a .  Schwermetallgehal te - die ihrerseits für 

s chwermetal lbelastete Emiss ionen aus Abfallverbrennungsanl agen 

s owie f ür die Nichtabsetzbarkeit des aus Hausmüll hergestellten 

Kompostes verantwortl ich sind - nach wie vor geboten . 

Die Bedenken gegen die vom vorl iegenden Entwurf bevorzugten Ko­

operation s abkommen s tützen s i ch aber nicht nur auf die bisherigen 

Erfahrungen aus der Praxis , sondern auch auf rechtli che Überle­

gungen . 

B isherige Vereinbarungen konnten zumeist nur mit einem 

( Groß- ) Teil , kaum aber mit al len in Frage kommenden Unternehmen 

Q ÖSTE R R E I C H ISCHES B UN D E S I NST ITUT F Ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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S 8 

geschlos sen werden . Die Frage , ob und inwieweit hier dem Gleich­

behandlungsgrundsatz Rechnung getragen wird , werden könnte bzw . 

Rechnung z u  tragen i s t , l eitet zu grundsätz l i chen rechts systema­

t i s chen Ref lexionen über . 

I n  rechtsdogmatischer Hinsicht s ind sol che Verträge unzwei felhaft 

a l s  Anwendung sfall  des sog . " verwal tungsrechtlichen " Vertrages 

und zwar in s ubordinationsrechtlicher Ausprägung anzusehen . Es 

i s t  unbestritten , daß ein sol ches Vorgehen im Bereich des öffent­

l i chen Rechts einer gesetzlichen Ermächtigung bedarf ,  nach wel ­

cher Zuständigkeit , Verfahren und I nhalt entsprechend den Forde­

rungen des Legal itätsprinz ips festzulegen s ind ( vgl . etwa 

Öh linger , Das Problem des verwaltungsrechtl ichen Vertrages , 1 9 7 4 , 

S .  3 7 ) .  Diese Anforderungen werden durch die gegenständl ichen Be­

s timmungen j edoch nicht erfüllt ( das Spannungsverhältnis zwi schen 

Privatautonomie und Vorausbestimmung des Vertragsinhalts durch 

den Gesetzgeber ist ein weiterer Einwand gegen die Rechtsf igur 

des verwal tungsrechtlichen Vertrages ) .  

Noch größere Bedenken bestehen allerdings im Hinbl ick auf das 

Recht s s chutz system im Bereich des öffentl ichen Rechts , das auf 

Verletzungen sol cher Verträge nicht anwendbar ist . Damit wird der 

verwal tung srechtliche Vertrag ein Torso , da diesbezügliche 

" Streitigkeiten " nur über den Umweg der Bekämpfung eines hoheit­

l ichen Recht saktes ( Bescheid ! )  möglich ist ( Doral t ,  Der verwal ­

tungs rechtli che Vertrag , Antoniolli-FS , S .  2 0 7 , verweist zu Recht 

darau f , daß auch eine weite Auslegung der Art . 1 3 0 , 1 4 4  B-VG 

n i cht dazu f ühren kann , den Vertrag unter den Bescheidbegri f f  zu 

subsumieren ) • 

Der vorliegende Entwurf bevorzugt Kooperationsabkommen derart , 

daß er im S 8 Abs . 2 nur f ür den Fal l , daß dadurch die Z iele der 

Reduktion der Abfallmengen und deren Schadstoffrachten nicht oder 

n i ch t  reChtzeitig erreicht werden , subs idiär eine Verordnungser­

mächtigung f ür den Bundesmini ster für Umwelt , Jugend und Famil ie 

im E invernehmen mit dem Bundesminister für wirts chaftl i che Ange-

Q ÖSTE R R E ICH I SC H E S  B U N D ES I NST ITUT F ü R  G ES U N D H E ITSWE S E N  
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l egenheiten vorsieht , wonach " unter Bedachtnahme auf § 1 0  Maß­

nahmen gemäß Abs . 4 anzuordnen sind .  Abs . 4 enthält den übl ichen 

Katalog einschlägiger Maßnahmen , wie Kennzeichnungspf l i cht für 

bestimmte Erzeugnisse , Rückgabehinwei se , Pflicht zu getrennter 

Sammlung , Beförderung und Behandlung , Rücknahme , Pfand- und 

Verwertung spfl i cht und schließlich auch Verkehrsbeschränkungen . 

Abfallvermeidungsmaßnahmen , die sich auf Produktion , Produktions­

verf ahren ( reststof farme Verfahren ) und Anwendungen bez i ehen , 

s ind hier n i cht vorgesehen . Auch für eine abfallwirtschaftliche 

Produktgenehmigung , beispiel sweise für Produkte , deren Entsorgung 

n i cht umwel tverträgl ich erfolgen kann , wird keine Verordnungs­

ermächtigung geschaf fen . Hier wäre beispiel sweise an die Entsor­

gungsprobl eme von Personenkraftwagen mit Kuns tstof fkarosserien zu 

denken , f ür die eine Vers chrottung nicht mehr in Betracht kommt . 

Da s Sonderabfal lgesetz vom 2 .  März 1 9 8 3 , BGBl . Nr . 1 8 6 / 1 9 8 3  in 

der Fa s s ung BGB1 . Nr . 3 7 6 / 1 9 8 8 , enthält im § 1 0  eine Verordnungs­

ermä chtigung des Bundesmini sters für Gesundheit und Umwelts chutz 

( nunmehr Bundesminister für Umwelt , Jugend und Fami lie ) ,  die es 

s chon seit 1 .  Jänner 1 9 8 4  ermög licht hätte , da für zu sorgen , daß 

Verpackungen und Behältnisse ( z . B .  PET-Flaschen , Blech- , Alu­

Dosen ) 

o nur f ür bestimmte Zwecke 

o nur i n  bestimmter Menge oder 

o gar n icht 

i n  den gewerbl ichen Verkehr gebracht werden , soweit deren Erfas­

s ung oder Beseitigung wegen ihrer Art , ihrer Zusammensetzung , 

i hres Vol umens oder ihrer Menge die Umwel t  mit gefährl ichen 

S chadstof f en belastet oder in anderer Wei se über das unvermeid­

l i che Ausmaß h inaus verschmutz t . Von dieser Verordnungsermächti­

gung wurde bisher a l lerdings kein Gebrauch gemacht . Vielleicht 

i s t  das auf die in § 1 0  vorgesehene Notwendigkeit der Herstellung 

des Einvernehmens mit dem Wirtschaftsres sort oder auf die ein­

s chränkenden Bestimmungen des letzten Satzes des § 1 0  zurückzu-

Q ÖSTE R R E ICH I SC H E S  B U N D E S I NSTITUT F Ü R  G ES U N D H E ITSWESEN 
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führen . Aber auch § 8 Abs . 2 des vorl iegenden Entwurfes sieht in 

der Verordnungs ermächtigung die Herstellung des Einvernehmens mit 

dem Bundesminister f ür wirtscha ftliche Angelegenheiten vor und 

§ 8 Abs . 3 hat den gleichen Wortlaut wie der letzte Satz des § 1 0  

S onderabfallgesetz . 

I nsgesamt z ielt der Entwurf eines Abfallwirtschaftsgesetzes im 

Bereich der Abfa l lvermeidung zu sehr auf Maßnahmen im Bereich des 

Hausmül l s , ins besondere der Verpackungen ab . Hausmüll besteht 

zwar der Mas se ( Gewi cht ) nach zu ca . einem Drittel und dem Volu­

men nach e twa z ur Häl fte aus Verpackungen . Davon geht ein Anteil 

von 6 , 6  Mas sen- bzw . 9 , 0  Vol - %  des gesamten Verpackungs abfalls 

auf Getränkeverpackungen z urück , der übrige Teil der Verpackungen 

entfäl l t  zu etwa gleichen Tei len auf den Lebensmittel- und 

Non- Food-Bereich . 

Da der Hausmü l l  seinerseits aber nur einen geringen Teil des ge­

s amten ö sterreichis chen Abfa llaufkommens ausmacht , sind abfa ll­

vermeidende bzw . -verringernde Maßnahmen im Bereich des Ver­

packungswesens zwar notwendig , j edoch ni cht von prioritärer Be­

deutung . 

Das größte Abf a l lvermeidungspotential l iegt vielmehr in j enen 

rund 3 0  bis 4 0  Mio . t Abfällen , die ni cht in Haushal ten , sondern 

i n  a nderen Berei chen , wie z . B .  Handel , Gewerbe , insbesondere 

Baugewerbe , I ndustrie , Bergbau , Landwirtscha ft u . a .  anfal len . 

Gegens tand einer effiz ienten Abfallvermeidungspolitik dürfen 

daher n i cht a l lein die rund 1 , 8  Mio .  t Hausmüll sein , die 

gegenwärtig in Ös terreich oftmals im Mittelpunkt der Abfall­

vermeidungsdiskussion s tehen . 

Abf a l lvermeidung smaßnahmen sol l ten im I nteres se des Bodenschut­

zes , des Grundwasserschutzes und des Gesundheitsschutzes primär 

auf hyg ienis ch bedenkl i che Abfälle und auf Abfäl le ausgerichtet 

sein , die wegen ihrer großen Mengen die Umwelt auch s ichtbar und 

spürbar s tark belasten . Dazu gehören zunächst f lüss ige Abfälle , 

Q ÖSTE R R E ICH ISCH ES B U N D ES I NSTITUT F Ü R  G ES U N D H E ITSWE S E N  
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die von den Abfal lgesetzen der Länder meist gar nicht a l s  Abfäl le 

qua l i f iz iert oder zu den von der Landesgesetzgebung ausgenommenen 

Sonderabfällen gez ählt werden . Aber auch gewisse feste Abfälle , 

die kaum von der Abfal lgesetzgebung erfaßt werden und deren 

Entsorgung weitgehend ungeregelt ist , belasten die Umwelt in 

bedeutendem Ausmaß . 

Bei der Abf a l lerhebung 1 9 8 4  in Betrieben wurden von den über 

1 1 . 0 0 0  befragten Betrieben 1 3 , 2  Mio . Tonnen Abfälle gemeldet . 

Eine Hochrechnung ergab ein j ährliches Gesamtaufkommen der be­

triebli chen und produktionsspezifischen Abfälle von rund 3 1 , 3  

Mio . Tonnen i nnerhalb eines Uns icherheitsbereiches von 2 4 , 1  Mio . 

b i s  4 5 , 7  Mio . Tonnen . ( Diese Z ahlen korrespondieren mit den ent­

sprechenden Daten aus der Bundesrepublik Deutschland , wo ca . 

2 8 0  Mio . t a l s  j ährl iches Gesamtabfallaufkommen angegeben 

wurden . ) 

Von den bei der österreichi schen Abfallerhebung 1 9 8 4  gemeldeten 

1 3 , 2  Mio . Tonnen fester und fl üssiger Abfälle wurden 5 Mio . 

Tonnen in den Betrieben behandelt oder beseitigt . Von den rund 

9 Mio .  Tonnen außerbetriebl ich entsorgter Abfälle ( einschl ießlich 

Behandlungsrückstände aus innerbetrieblicher Entsorgung ) wurden 

rund 4 , 2 Mio . Tonnen in die Kanalisation eingeleitet und rund 

2 , 2  Mill i onen zu einer Baus chutt- oder Bodenaushubdeponie ver­

bracht . 

Die größten Mengen j ährl ich anfallender Abfälle wurden von fol­

genden Abf a l larten gemeldet : 

o f a s t  2 Mil lionen Tonnen Bodenaushub , 

o über 1 , 7  Mio . t organisch belastete Spül- und Was chwässer aus 

der Lebens - und Genußmittelbranche , 

o über 1 , 4  Mio . t Schlämme aus der Zel lstoff- und Papierfabrika­

tion , 

o über 1 , 2 Mio . t Klärschlamm , 

Q ÖST E R R E IC H ISCHES B UN D E S I NSTITUT F Ü R  G E S U N D H E I TSWESEN 
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o 5 0 0 . 0 0 0  t Abwäs ser mit organis chen Anteilen aus der Grundstoff-

industrie , 

o f a s t  4 0 0 . 0 0 0  t Sul fitablauge aus der Zellstofferzeugung , 

o f a s t  4 0 0 . 0 0 0  t Texti l fabrikations schlämme , 

o über 4 0 0 . 0 0 0  t Hol zabfälle , 

o rund 3 0 0 . 0 0 0  t Laugengemi sche , 

o 2 6 0 . 0 0 0  t Chemiegipsgemi sche , 

o 2 5 0 . 0 0 0  t Bauschutt , 

o über 2 0 0 . 0 0 0  t Ammoniakl ösung , 

o über 2 0 0 . 0 0 0  t Hüttenschutt , 

o f a s t  2 0 0 . 0 0 0  t Sand- und Erdschlämme , 

o f a s t  2 0 0 . 0 0 0  metall sal zhaltige Spül- und Waschwäs ser , 

o f a s t  1 4 0 . 0 0 0  t Straßenaufbruch , 

o f a s t  1 0 0 . 0 0 0  t ölverunreinigtes Erdreich , 

o f a s t  9 0 . 0 0 0  t Kohlenasche , 

o f a s t  8 0 . 0 0 0  t Schlämme aus Fäl l - und Löseprozes sen , 

o f a s t  8 0 . 0 0 0  t Molke . 

Von den gemeldeten Abfal lmengen waren insgesamt 1 , 0 6 6 . 3 0 0  t jenen 

Abfa l l arten z u zuordnen , die nach der ÖNORM S 2 1 0 1  als  " über­

wachungs bedürftige Sonderabfälle " gel ten . Unter diesen Abfall­

arten überwiegt die Gruppe "Abfälle von Mineralölprodukten " ,  

deren Aufkommen rund 6 5 0 . 0 0 0  t beträgt . 

D i e  von den Ämtern der Landesregierungen übermittelten Ergebnisse 

bzw . Meldescheine gemäß § 3 Sonderabfal lnachwei sverordnung ( Er­

z eugermeldungen über voraussichtlichen Anfal l )  ergaben ( nach 

e i ner Korrektur ) ein j ährl iches Aufkommen von rund 2 0 0 . 5 0 0  Tonnen 

" ge f ährli cher Sonderabfälle " . 

Für das Bezug s j ahr 1 9 8 7  wurde i nzwis chen nach Auswertung der Mel ­

dungen gemäß § 4 der Sonderabfallnachweisverordnung ( Begleit­

s cheine ) von den Ämtern der Landesregierungen eine Menge von rund 

3 50 . 0 0 0  Tonnen " gefährl icher Sonderabfäl l e "  ermittelt . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D ES I N ST I TUT F Ü R  G ES U N D H E I TSWESEN 
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Abgesehen von den auf Monodeponien abzulagernden Sonderabfäl len 

werden von den bei der Abfallerhebung 1 9 8 4  ermittel ten betriebl i­

chen Abfäl len mindestens etwa 7 0 0 . 0 0 0  t den unternehmenseigenen 

oder ö f f entl i chen Beseitigungsanlagen zuzuführen sein . 

Ungeachtet der wiederhol ten Bekenntni sse zur Abfal lvermeidung 

wurde d i e  beste Gelegenheit z ur Festlegung gesetzlicher Vor­

schr i ften f ür eine wirksame Abfal lvermeidung nicht genützt . Die 

Gewerberechtsnovelle 1 9 8 8  hätte näml ich die Gelegenheit geboten , 

Abfal lvermeidung und Abfal lverwertung z um Gegenstand des gewerb­

l i chen Betriebsanlagen-Genehmigungsverfahrens zu machen . Sol l te 

diese Gelegenheit nur aus verfas sungsrechtli chen Gründen ( Ver­

s teinerungs theorie ) ungenützt verstrichen sein , so hätte sich 

nunmehr diese Gelegenheit in einem Abfallwirtschaftsgesetz des 

Bundes aufgrund des neuen verfas sungsrechtl ichen Kompetenztatbe­

s tandes " Abfal lwirts chaf t "  geboten . 

Aber wieder wird auf die Vorberei tung wirksamer ordnungsrechtl i­

cher Maßnahmen z ur Abfallvermeidung verzi chtet . Das diesbezügli­

che Vorbi l d  des Reststof f-Vermeidungs- bzw . Verwertungsgebotes 

nach § 5 des deutschen Bundes- Immissionsschutzgesetzes bl eibt 

weiterhin unbeachtet . Der an sich gute Ansatz des § 1 5  in der 

Fassung des vorliegenden Entwurfes wird durch die einschränkende 

Formul ierung entwertet und verl iert damit weitgehend seine Wir­

kung . Mit der geplanten Bundesabgabe auf die Deponierung von 

Abfällen l äßt s i ch aber gewiß kein Abfallvermeidungseffekt er­

z ielen , da die Kausalkette zwis chen Einhebung der Abgabe und Ver­

meidung von Abfäl len aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage und 

Praxi s  n i cht z u  schließen i s t . 

Der vorliegende Gesetzentwurf erweckt zwar den Anschein , die Ab­

f a l lvermeidung i n  den Vordergrund zu stel len , bei näherem Hin­

s ehen erwe i s t  er s ich aber in dieser Hinsicht als nahezu wir­

kungslos . Die Abfallvermeidung ist näml ich gar nicht Gegenstand 

unmittelbar anwendbarer Bestimmungen des Abfallwirtschaftsge­

setzes . Der Entwurf s ieht nur drei Instrumente z ur Abfal lver­

meidung vor : 
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1 .  Freiwil l ige Absprachen , die bevorzugt werden . 

2 .  E ine Verordnungsermächtigung des Umweltmini sters , von der er 

aber nur s ubs idiär und nur im Einvernehmen mit dem Wirt­

s chaftsminister Gebrauch machen darf . 

3 .  E ine diesbe z üg l i che Genehmigung von Betriebsanlagen , die sich 

aber nur auf unverwertbare Abfälle bezieht ( §  1 5 ) . 

Die Verordnungsermächtigung des § 8 ,  deren Anwendung von der Zu­

stimmung des Wirtscha ftsmini sters abhänig ist , wird überdies 

durch § 8 Abs . 3 noch inhaltl ich eingeschränkt . 

Bei der Erla s sung der Verordnung ist auf 

o die Erfü l l ung der Anforderungen an die Warenverteilung , 

o die Bedürfnisse der Verbraucher , 

o die Darbietung von Produkten 

o die Herste l l ungs- und Verpackungskosten 

o die volkswirts chaftl ichen Auswirkungen und 

o die techn i s che Durchführbarkeit 

entsprechend Bedacht zu nehmen . 

Dieser Katal og , der dem § 1 0  Sonderabfal lgesetz entnommen ist , 

l iest s i ch wie e ine vol l ständige Liste mögli cher Einwände des 

Wirt s cha ftsre s s orts gegen eine vom Umweltres sort beabs ichtigte 

Verordnung z ur Abfallvermeidung . Der z itierte Katalog legt damit 

auch die Frage nahe , ob es sich bei dem vorl iegenden Gesetzent­

wurf wirkl i ch um ein vom Umweltres sort vorbereitetes Abfallwirt­

s chaf tsgesetz handelt ,  das Anspruch erhebt , a l s  Umweltschutzge­

setz zu gelten . 

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B U N D ES I N ST ITUT F Ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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Zu § 9 CAbfal lverwertung l 

Nach § 9 Abs . 1 soll die Abfal lverwertung Vorrag vor sonstigen 

Behandl ungsverfahren haben ; allerdings nur unter vier im Gesetz 

aufgezähl ten Bedingungen , die sich teilweise an § 3 Abs . 2 des 

deutschen Abfal lgesetzes vom 2 7 . 8 . 1 9 8 6  anlehnen , wobei aber die 

dort angeführte Möglichkeit der Schaffung eines Marktes für die 

gewonnenen Stof fe oder Energie in den Absätzen 2 und 3 des § 9 

einschränkend geregel t wird . 

Auf unmittelbar durch die Behörde vol l z iehbare gesetzliche Gebo­

te , bei spiel sweise auf das Gebot , Mül lverbrennungsanlagen nur zu 

genehmigen , wenn s ie die gewonnene Energie verwerten , was leider 

keine Selbstvers tändli chkeit i st ( z . B .  alte MVA Wel s ) ,  wird ver­

z i chtet . 

Der fundamenta le Unters chied zur deutschen Regelung ist aber in 

folgendem zu s ehen : 

1 .  Während § 5 des deuts chen Bundes-Immis sions s chutzgesetzes im 

Betriebsanlagen-Genehmigungsverfahren ein Verwertungsgebot für 

Reststoffe anordnet , fehlt im vorliegenden Entwurf so eine 

unmittelbar anwendbare gesetz liche Bestimmung . 

2 .  Während s i ch das im Jahr 1 9 8 6  in das deuts che Abfal lgesetz 

eingefügte Gebot der Abfallverwertung unmittelbar an die ent­

s orgungspf l i chtigen Körpers cha ften und an die entsorgungs ­

p f l i chtigen Abfal lbes itzer richtet , sieht § 9 des vorl iegenden 

Entwurfes primär freiwil l ige Maßnahmen der Abfallverwertung 

und s ubs idiär eine Verordnungsermächtigung für den Umweltmini­

s ter vor , von der er allerdings nur im Einvernehmen mit dem 

Wirtscha ftsminister Gebrauch machen darf . 

3 .  Nach dem deuts chen Abfal lgesetz ( §  1 )  s ind bewegl i che Sachen , 

die der Besitzer der entsorgungspf l ichtigen Körperschaft oder 

Gl ÖSTE R R E ICH ISCHES B UN D E S I N ST ITUT F Ü R  G ES U N D H E ITSWES E N  

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)156 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 157 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 7 9  -

S 1 0  

dem von dieser beauftragten Dritten überl äßt , auch im Falle 

der Verwertung Abfä l l e , bis sie oder die aus ihnen gewonnenen 

S tof fe oder erzeugte Energie dem Wirtschaftskreislau f  zuge­

f ührt werden . Im vorliegenden Entwurf fehlt eine sol che Be­

s t immung , wes halb zu befürchten ist , daß Abfälle mit der 

bloßen Erklärung , sie verwerten zu wol len , dem Geltungsbereich 

des Ahf a l lwirtscha ftsgesetzes entz ogen werden könnten ( s iehe 

die Aus führungen zu § 2 ) .  Diese Bedenken werden durch § 1 0  

vers tärkt , der einen Schutz öffentlicher I nteres sen nur bei 

der S ammlung und " Behandlung " ,  nicht aber bei der " Verwertung " 

vors ieht . Daß § 2 Ahs . 9 unter "Abfallbehandlung " auch die 

" Verwertung " versteht , ist im Hinbl ick auf die Abweichungen 

des § 2 vom allgemeinen Sprachgebrauch ni cht ausreichend , um 

die Bedenken z u  z erstreuen . 

I n  j edem Fa l l  einer Verwertung müßte geprüft werden , ob nicht 

durch die Abf a l lverwertung neue oder größere Umweltbeeinträchti­

gungen ents tehen . Al s Beispiel sei die Cadmiumproblematik ge­

nannt , die dadurch ents tand , daß bei der Z inkproduktion Cadmium 

a l s  Abfa l lprodukt anfäl l t  und z u  Farbstof fen , Stabi l i satoren und 

ähnli chen Produkten verarbeitet wurde und so erst durch die 

Abfallverwertung dif fus in die Umwelt eindringen konnte . 

Eine Verordnung mit dem Z iel , bestimmte Abfälle zu bezeichnen , 

die einer Verwertung nicht zugeführt werden dürfen , wenn bei 

i hrer Verwertung größere Umwel tbelastungen zu befürchten s ind als 

bei ihrer Aufbereitung oder Entsorgung , sol l te nicht im Einver­

nehmen mit dem Wirtschaftsminister , sondern mit dem Gesundheits ­

min i ster erla ssen werden . 

Zu § 1 0  ( Schutz der öf fentlichen Interes sen ) 

Nach dem a l lgemeinen Sprachgebrauch reicht es nicht aus , den 

S chutz öf fent l i cher I nteres sen nur " bei der Sammlung und Behand-

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B UN D ES I NSTITUT F IJ R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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- 8 0  -

S 1 0  

l ung von Abfällen "  vorzusehen , auch wenn § 2 abweichend vom all­

gemeinem Sprachgebrauch unter "Abfallbehandlung " auch die " Ver­

wertung " und " Entsorgung " versteht ( s iehe diesbezügl ich die 

Aus führungen zu § 2 ) . 

Die Auf z ählung der zu s chützenden öf fentl ichen I nteres sen ist 

wört l i ch dem § 5 Ahs . 1 des Sonderabfal lgesetzes entnommen . Der 

Einleitung s s atz wurde allerdings so verändert , daß nunmehr der 

S chutz der öf fentlichen I nteres sen nur noch während ( " bei " ) der 

Samml ung und Behandlung von Abfällen bestehen muß , nicht aber 

nach Beendigung dieser Tätigkeit . Dem Katalog der zu schützenden 

öf fentl ichen I nteressen kommt kaum eine größere normative Wirkung 

z u  a l s  einer programmatis chen Erklärung . Mit dem § 1 0  allein kön­

nen die dort angeführten öffentl ichen I nteres sen nicht wirksam 

ges chütz t  werden . Dazu bedarf es konkreter Bestimmungen für Er­

r i chtung und Betrieb von Abfa l lbehandlung s- und Abfal lentsor­

gungsanl agen . Im Sinne des Vorsorgeprinz ips müßte die Erri chtung 

sol cher Anlagen einer Umweltverträgl ichkeitsprüfung im Sinne der 

eins chl äg igen EG-Richtl inie vom 2 7 . Juni 1 9 8 5  unterzogen werden . 

Überdies müßten Errichtung und Betrieb der Anlagen so erfolgen , 

daß die nach dem Stand der Technik vermeidbaren Umwel tauswirkun­

gen unterbleiben und auch nach Sti llegung der Anlagen keine 

s chädl i chen Umwel tauswirkungen auftreten . 

I n  den Erläuterungen wird ausgeführt , daß zur Beurteilung des 

" unvermeidl i chen Ausmaßes " gemäß Z .  3 die verbindlich erklärten 

Grenzwerte , Richtl inien sowie technische Anleitungen heranzu­

z iehen s ind .  

Hiezu i s t  z u  bemerken , daß die Festsetzung von Grenzwerten für 

S chadstof f e  im Boden in Gesetzen , Normen und Richtl inien fragwür­

dig ers cheint . Die Mobil ität der Schadstoffe im Boden ändert sich 

mit vers chiedenen Eigens chaften des Bodens . Der pH-Wert wird 

bei spi e l sweise durch die Anwendung von Klärschlamm und/oder Mül l ­

kompost meist angehoben . Dies und die gleichzeitig erfolgende 

Zufuhr an organis chen Substanzen fördert die Fixierung von Ionen . 

Q ÖST E R R E I CH ISCHES B U N D ES I NSTITUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWESEN 
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- 8 1  -

5 1 1  

Durch die i m  Boden andauernd vorhandene biologis che Zersetzung 

von P f lanzen und Mikroorgani smen sowie durch den sauren Regen 

kann der pH-Wert wieder gesenkt werden und die festgehal tenen 

Schadstof f e  werden freigesetz t .  

Generel l  i s t  daher der Eintrag von Schadstof fen in den Boden 

n i cht mitte l s  Grenzwerten auf j enes " unvermeidli che Ausmaß " zu 

reduz i eren , das der Boden gerade noch aushält , s ondern e s  muß da­

nach getrachtet werden , den Eintrag sol cher Schadstof f e  nach al­

l en Mög l ichkeiten zu reduzieren . Darum gilt es , anstatt der mit 

der Festsetzung von Grenzwerten progagierten Symptombekämpfung 

- die vor a l l em unter dem Gesi chtspunkt des Langzeitaspektes kei­

nerlei Aus sagen z ul äßt - die Schadstof fquellen zu finden und zum 

Vers i egen z u  bringen . Nur soweit das ni cht möglich ist , darf man 

s i ch mit e iner bl oßen Redukti on des Eintrags von Schadstof fen 

zufrieden geben . 

Zu § 1 1  ( Bereitste l lung und Ausweisung von Standorten durch 

die Gemeinde ) 

§ 1 1  Abs . 1 verp f l ichtet " jede Gemeinde " in ihrem Gebiet " zur 

Sammlung und Behandlung der Abfälle"  ( darunter wäre im Sinne des 

§ 2 Ahs . 9 auch die " Entsorgung " zu verstehen ) " gemäß § 2 0  

Abs . 1 "  ( da runter wäre nur die Abfuhr von Hausmüll z u  verstehen ) 

" geeignete Flächen i n  ausreichendem Ausmaß " vorzusehen , bei denen 

der S chutz der ö f fentli chen I nteres sen gesichert ist . Die vorge­

sehenen Flächen s ind dem Landeshauptmann mitzutei len und im 

tl Landeswe iten Abf al lwirtschaftskonzept " zu veröf fentlichen . 

Die bis z um  3 1 . 1 2 . 1 9 8 8  i n  Geltung gestandene Verfas sungsrechtsla­

ge verwehrte dem Bund verbindliche Festlegungen betr . die Stand­

orte von Abf a l l beseitigungsanlagen ( auch von solchen , die der 

Entsorgung von S onderabfäl len dienen ! ) .  Erst durch die Bundes-

Q ÖSTE R R E I CH ISCH ES B UN D E S I NST ITUT F Ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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- 8 2  -

S 1 1  

Verfassungsgesetz -Novelle 1 9 8 8 , BGBl . Nr . 6 8 5 / 1 9 8 8 , wurde in 

Art . 1 0  Abs . 1 Z .  1 2  die Kompetenznorm "Abfal lwirtschaf t  hin­

s i chtl ich gefähr l icher Abfäl l e ,  hinsichtl ich anderer Abfälle nur 

soweit ein Bedürfnis nach einheitlicher Regelung besteht " ,  einge­

f ügt . 

Die verbi ndli che Ausweisung von Stand�rten betref fend Behand­

l ungsanlagen f ür gefähr l iche Abfälle ist sohin durch die neue 

Abfallwirtschaftskompetenz für diese Abfal lkategorie gedeckt 

( vgl . dazu auch die Erläuterungen zur Regierungsvorlage , 6 0 7  

BlgNR XVI I .  GP . , S .  9 ) . Da es allerdings ni cht gelungen i st , den 

Regel ungsgesichtspunkt "Abfal lwirts cha ft " uneinges chränkt der 

Gesetzgebung s zus tändigkeit des Bundes zuzuordnen , ergeben sich 

nach wie vor bei der Abgrenzung der Gesetzgebung szuständigkeit 

von Bund und Ländern zur Regelung von Angelegenheiten der Ab­

f a l lwirts cha f t  Probleme . Auch wenn man dem Bund die Kompetenz zur 

Beurtei l ung der Frage , ob hinsichtl ich " anderer " als " gefährl i­

cher " Abfälle ein Bedürfnis nach einheitlicher Regelung besteht , 

z ugestehen muß , kann doch nicht von vornherein angenommen werden , 

daß ihm nunmehr auch die Kompetenz in allen Angelegenheiten der 

Hausmül l entsorgung z ukommt . Soweit er für sol che Angel egenheiten 

die Gesetzgebung f ür s i ch in Anspruch nimmt , wird er überdies 

auch f ür deren Vol l z iehung z uständig sein . Es ist also nicht ohne 

Prüfung der Frage , ob ein Bedürfnis nach einheitlicher Regelung 

besteht , z ul ä s s ig , e ine Verpf l i chtung der Gemeinden zum Ausweis 

von Standorten f ür Behandlung sanlagen von Hausmüll und hausmül l ­

ähn l ichem Gewerbemül l  z u  normieren . Die Statuierung einer solchen 

Verpf l ichtung i s t  nur insofern zuläss ig , al s ein diesbezügliches 

Regelungsbedürfnis besteht . 

Mögl icherweise soll  der Voraus setzung der Bedarfsprüfung dadurch 

entsprochen werden , daß im Abs . 2 eine Befreiung von der Ver­

p f l i chtung der Gemei nden nach Abs . 1 vorgesehen ist , wenn die 

Behandlung der Abfälle durch Gemeindeverbände und Verwaltungsge­

meins chaften durchgeführt wird und " in einer Gemeinde des Gemein­

deverbandes oder der Verwal tungsgemeinschaft " geeignete Flächen 

i n  ausreichendem Ausmaß zur Verfügung stehen . 

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D ES I N ST I TUT F Ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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- 8 3  -

S 1 1  

Abgesehen von der verfassungsrechtl ichen Problematik der Bestim­

mungen des § 1 1  s ind sie auch aus fachl ichen Gründen problema­

tis ch . Die Bestimmungen s ind näml ich so allgemein gefaßt , daß 

darunter Flächen für alle Arten der Behandlung und Entsorgung von 

Abfä l l en j eg l i cher Herkunft ( also auch ortsfremder Hausabfälle 

und Abfä l l e  aus I ndustrie , Gewerbe und Landwirtschaft ) verstanden 

werden könnten . Gedacht wurde aber bei der Formul ierung des § 1 

o f f en s i chtli ch nur an Hausmül ldeponien . 

Aber auch das i s t  im Hinbl ick auf die Anführung des § 2 0  Abs . 1 

im ersten Satz des § 1 1  Abs . 1 fraglich . § 2 0  Abs . 1 handelt 

n äml i ch nur von der " Abfuhr " des Abfal l s  der in " privaten Haus ­

halten " anfäl l t  " sowie für verglei chbare Abfäl le aus Betrieben 

und anderen E i nri chtungen " .  Sollen nur Flächen für die " Abfuhr " 

von Abf ä l l en , a l s o  die Straßen , die von Mül l fahrzeugen benützt 

werden , von den Geme inden aus zuweisen sein? 

Aus den Erläuterungen erfährt man nur , daß § 1 1  eine umweltver­

trägl iche Abf a l l behandlung im eigenen Land S ichergestellt werden 

s o l l . Das l egt die Vermutung nahe , daß es sich um die Auswei sung 

von F l ächen f ür Hausmülldeponien handeln könnte . Oder sollen doch 

auch Flächen f ür Sonderabfalldeponien ausgewiesen werden? Eine 

vol lkommene Autarkie j edes Bundeslandes wäre hins ichtlich der 

S onderabfal l entsorgung n icht erstrebenswert .  

I m  H inbli ck auf eine moderne Abfallentsorgung , die alle bewährten 

E inrichtungen z ur Abfa l l behandlung und Abfall entsorgung ( Sonder­

abfa ll verbrennung , Hausmüllverbrennung , chemisch-physikalische 

Behandlung , Hausmüll deponie , Sonderabfalldeponie ) in einem orga­

n i s atorischen Verbund nützt , die Abfälle j eweil s  der geeigneten 

Behandlung bzw . Entsorgung zuordnet und die Abfall s tröme weit­

räumig den geeigneten Anlagen zuführt , mutet die Regelung des 

S 1 1 , wie immer s ie zu verstehen sein mag , anachronistisch an . 

Das g i l t  insbesondere auch gegenüber bereits bestehenden weitaus 

moderneren l andesgeset z l ichen Regelungen . So ordnet bei spiel s ­

wei se § 3 Abs . 1 Z .  3 des Steiermärki schen Mül lwirtschaftsge-

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B U N D ES I NST ITUT FüR G ES U N D H E I TSWE S E N  
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- 8 4  -

S 1 1  

s e t z e s  vom 2 4 . November 1 9 8 7  an : " Nich t  verwertbarer Mül l i s t  je 

n a ch Bescha ffenhei t durch Kompostierung ,  ther.mische Verfahren , 

chemisch-physika l ische Verfahren oder sonstige Maßnahmen zu be­

handeln . Der Restmül l ist  in mögl ichs t beständiger ( d . h .  che­

mis ch , physika l isch und biologisch s tabi l er) For.m in einer ge­

ordneten Deponi e  zu l agern (Mül lentsorgung ) . "  Mit dieser Bestim­

mung wird j enen Fakten , Erkenntnis sen und Z ielen entsprochen , die 

im I ntere s se der Entsorgungssicherheit zu beachten s ind . 

Wei ters ordnet das Steiermärki sche Müllwirtschaftsgesetz an , die 

Mül lwirtschaf t  nach regionalen Gesichtspunkten zu gestalten und 

s i eht die Bildung von Mül lwirtscha ftsverbänden vor . Diese haben 

Mül lwirts cha f tspläne zu erstel len und Müllbehandlung sanlagen zu 

erri chten und zu betreiben . Al s in Betracht kommende Anlagen 

werden u . a .  auch Anl agen zur thermischen , chemi schen oder physi­

kal i s chen Behandl ung angeführt . 

Hervorzuheben i st auch , daß das Burgenländis che Müllgesetz 1 9 8 0  

e inen l andesweiten Gemeindeverband mi t der Bezeichnung " Burgen­

l ändi s cher Mül lverband " ges cha ffen hat , dem grundsätz l ich alle in 

diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten obliegen . Der Verband 

hat insbesondere für die Errichtung geeigneter öf fentlicher Mül l ­

beseiti gungsanl agen zu sorgen , wobei ausdrückl ich auch die Mül l ­

verbrennungsanlage angeführt wird . 

Die Bemühungen der Länder um eine geordnete , systemati sche Stand­

ortfestlegung f ür Hausmüllbehandlugnsanlagen s ind sehr unter­

s chiedl ich . I n  Kärnten etwa besteht ein auf dem Ktn . Raumord­

nungsG , LGBI . Nr . 7 6 / 1 9 6 9 , und dem Ktn . AbfallbeseitigungsG , 

LGBl . Nr . 1 9 / 1 9 7 8  ( nunmehr : Ktn . Abfallordnung 1 9 8 8 , LGBI . Nr . 

7 7 / 1 9 8 8 ) beruhendes Entwicklungsprogramm Abfal lbeseitigung , LGBI . 

Nr . 6 7 / 1 9 8 6 .  Darin werden Abfallbeseitigungsberei che unter kon­

kreter Festlegung von Standorten angeführt . I n  anderen Ländern 

wiederum bestehen diesbezüglich keine oder nur ansatzweise Be­

s timmungen . 

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B U N D ES I NST I TUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWESEN 
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- 8 5  -

S 1 2  

I m  Hinbl ick auf den Lands chaftsverbrauch und die Grundwasserge­

f ährdung durch Deponien , muß man s ich bemühen , deren Zahl zu 

vermindern , die Vorbehandlung von abzulagernden Abfällen einzu­

f ühren und a l l e  organis chen Stoffe in Abfallverbrennungsanlagen 

mit modernster Rauchgasreinigung zu minerali s ieren , bevor s ie zur 

Abl agerung i n  Deponien gel angen . 

Abfal lverbrennungs anlagen s ind nicht nur zur Reduz ierung des 

Mül lvolumens erforderl ich sondern in erster Linie z ur Verringe­

rung des Gefahrenpotentials der abzulagernden Abfälle . 

Die Deponien s o l l ten - wie alle anderen Abfallbehandlungs- bzw . 

- beseitigungsanl agen - nach sorgfältiger Standortwahl und Durch­

führung einer Umweltverträgli chkeitsprüfung dem Stand der Technik 

entsprechend erri chtet , ausgestattet und betrieben werden . 

Aus den angeführten Gründen wäre es - gel inde gesagt - nicht 

s innvoll und zweckmäßig , jede Gemeinde dazu zu verpf l ichten , 

geeignete Flächen für eine Abfalldeponie vorzusehen und im 

" Landesweiten Abfal lwirts chaftskonzept " zu veröf fentl ichen . 

I n  der Bundes republ ik Deutschland wurde bereits bei der Vorberei ­

tung des Abfal lgesetzes vom 7 . 6 . 1 9 7 2  auf die ursprünglich vorge­

s ehene I npf l ichtnahme der Gemeinden verzichtet . Der Konzeption 

e iner großräumigen Entsorgung entsprechend haben die Länder nicht 

primär einzelne Gemeinden , sondern überwiegend die Kreise und 

kreis freien Städte mit der Entsorgungspflicht betraut . 

Zu § 1 2  ( Standorte für Abfallbehandlungsanlagen l 

Sol lte gemäß § 1 1  Abs . 1 wirklich j ede Gemeinde dazu verhalten 

sein , Flächen f ür eine Abfalldeponie aus zuweisen , was nach dem 

Wortl aut des Gesetzes unklar bleibt , so stell t  § 1 2  Abs . 1 j eden-

Q ÖSTE R R E I C H ISCHES B U N D E S I NSTITUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWESEN 
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- 8 6  -

S 1 2  

f a l l s  klar , daß der Landeshauptmann bei der Festlegung von Depo­

niestandorten n icht an die von den Gemeinden ausgesuchten und im 

" Landesweiten Abfallwirtschaftskonzept " veröf fentlichten Flächen 

gebunden i s t . Gemäß 5 1 2  Abs . 1 hat er näml ich nur " unter Be­

dachtnahme " auf die gemäß 55 4 und 5 erarbeiteten Konzepte 

" gee ignete Standorte für Abfal lbehandlung sanlagen zu erheben " . 

Sohin i s t  er dabei auch nicht an das " Bundesweite Abfallwirt­

s chaftskonzept " gebunden , auf das er gleichfal l s  nur Bedacht zu 

nehmen hat . Allerdings ist auch der Bundesminister für Umwelt , 

Jugend und Famil ie bei der Festlegung der Standorte für Abfallbe­

handlungsanlagen für Abfälle , " die nicht unter § 2 0  Abs . 1 fal­

l en " , ni cht an die ihm vom LandeShauptmann bekanntgegebenen 

Standorte gebunden . Gemäß § 1 2  Abs . 2 hat näml ich der Bundesmi­

ni ster bloß " auf der Grundlage der Standorterhebung " des Landes­

hauptmannes mit Verordnung geeignete Standorte festzulegen . 

Die Standorterhebung des Landeshauptmannes und die Festlegung der 

Standorte durch Verordnung des Bundesmini sters haben allerdings 

überhaupt nur zu erfolgen , "wenn andernfal l s  erforderl i che Ab­

f a l l behandlungsanlagen ni cht zeitgerecht realis iert werden kön­

nen . " Dabei bleibt noch die Frage of fen , was "Abfallbehandlungs­

anlagen f ür j ene Abfälle " s ind , " die ni cht unter § 20 Abs . 1 

f a l l en " . 

§ 2 0  Abs . 1 l autet : " Zur Abfuhr des Abfa l l s ,  der in pri va ten 

Ha usha l ten an fäl l t  sowi e  für vergl ei chbare Abfäll e  a us Betrieben 

und anderen Einri cht ungen ha t die Gemeinde nach Maßgabe des 

Abs . 2 eine Müll abfuhr einzuri chten " . 

S i nd nun Abf ä l l e  im S inne des S 20  Abs . 1 nur Hausmül l und haus­

mül l ähnl icher Gewerbe- und Geschäftsmüll , oder gehören zum Ab­

f al l , " der i n  privaten Haushalten anfällt " ,  n icht auch die Pro­

blemstoffe . Nach dem Wortlaut des § 2 0  Abs . 1 werden zu den Ab­

f ä l l en , die unter diese Bestimmungen fallen auch Problemstof fe 

gehören . Damit fal len aber auch gleichartige ( " vergleichbare " )  

Abfälle ohne Mengenbeschränkung unter 5 2 0  Abs .  1 .  

� ÖSTE R R E ICH ISCHES B UN D ES I NSTITUT F ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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- 8 7  -

5 12 

Die neue Abfal lgesetzgebung der Länder ( z . B .  Sal zburger Landesge­

setz vom 2 6 . Feb . 1 9 8 6 , LGBl . Nr . 4 2 , NÖ Abfallwirtschaftsgesetz , 

S te iermärkis ches Mül lwirtschaftungsgesetz vom 2 7 . 1 1 . 1 9 8 7 ) hat 

nämli ch den Begr i f f  " Problemstoffe"  eingeführt . Problemstof fe aus 

Haushal ten s ind bisher in der Regel wie " Nichtabfäl l e "  und " Son­

derabfäl l e "  vom Ans chlußzwang an die öf fentliche Mül l abfuhr aus­

g enommen . 

Al s " Problemsto f fe aus Haushal ten " gelten beispiel swei se im Sinne 

des Sal zburger Landesgesetzes , BGBl . Nr . 4 2 / 1 9 8 6 : " alle in Haus­

halten übl icherweise anfallenden gi ftigen , chemisch-aggressiven , 

ökologis ch bedenkl ichen oder lei cht entzündlichen Abfälle , die 

wegen ihrer Art oder Menge n icht gemeinsam mit Hausmüll beseitigt 

werden dürfen , wie z . B .  Abbei zmittel , Altöle , Bad-/WC-Reiniger , 

Batterien , Des infektionsmittel , Dichtungsrnas sen , Dispersions far­

ben , Druckgaspackungen ( Spraydosen ) ,  Farben , Lacke , Fleckputzmit­

tel , Fotochemikal ien , Hol z s chutzmittel , Klebstoffe , Kosmetika , 

Leuchtsto f fröhren , Lösungsmittel , Arzneimittel , Mottens chutzmit­

tel , P f l anz ens chutz- und Schädl ingsbekämpfung smittel , Rosts chutz­

mittel und Thermometer " .  

Obwohl unter § 2 0  Abs . 1 uneinges chränkt auch die mit diesen 

" Problemstof fen aus Haushal ten " " vergleichbaren Abfälle aus Be­

trieben " f a ll en , s ind Standorte für die Deponierung dieser Abfäl ­

l e  nicht etwa vom Bundesminister für Umwel t ,  Jugend und Familie 

festzulegen , sondern gemäß § 1 2  Abs . 3 vom Landeshauptmann . 

Wie auf Grund dieser neuen Rechtslage unter Mitwirkung j eder 

Gemeinde , des Landeshauptmannes ,  des Abfallbeirates des Landes­

hauptmannes , des Abfallbeirates des Bundesministers für Umwel t ,  

Jugend und Famil ie und s chl ießlich dieses Bundesministers selbst 

ein S tandort festzul egen i s t , ist s chwer vorstellbar , z urnal of­

fenbar niemand von den Beteil igten an die Entscheidung des ande­

ren gebunden i s t . Auch der Zweck dieses undurchsichtigen Ge­

s trüpps von s chwammigen Bestimmungen ist unkl ar . Soll damit etwa 

die Verantwortung für die Festlegung von Deponiestandorten ver­

teil t  und anonymisiert werden? 

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B U N D ES I N ST ITUT F Ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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- 8 8  -

S 1 2  

Bemerkenswert i s t , daß der Ents cheidungsprozeß zwar einem kompli­

z ierten , weitläuf igen Verfahren mit vielen Beteil igungen von 

Ämter n , Behörden und Beiräten unterworfen wird , eine Öf fentli ch­

keits betei l igung bei der Festlegung von Deponiestandorten und 

S tandorten für andere Abfal lentsorgungs- bzw . Abfallbehandlungs ­

anlagen aber n icht vorgesehen ist . 

Der große Aufwand an Verfahrensbestimmungen zur Festlegung von 

Deponiestandorten und Standorten von anderen Abfallbehandlung san­

l agen s teht in einem krassen Mißverhältnis zu der unzulänglichen 

materiel lrechtli chen Behandlung dieses Themas im § 1 2  Abs . 4 .  

Nur ganz a l lgemein werden drei Auswahlkriterien nebeneinander 

genannt : Bedarf , Wirts cha ftli chkeit und Urnweltverträgl i chkeit .  

S odann erfolgt e ine taxative Aufz ählung der fünf Untersuchungthe­

men : Geol ogie und Hydrol ogie , Hydrographie , kl imati s che Bedingun­

gen , Topographie , I nfrastruktur . Schutz z iel s ind aus schl ießlich 

die im § 1 0  genannten öf fentlichen I nteressen . 

Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen , daß im wesentli chen 

nur an die Anforderungen eines Standortes für Abfalldeponien 

gedacht wurde , aber auch diesbezüglich § 1 2  Abs . 4 eine zu enge 

Fas sung erhiel t . 

Aus der breiten Palette der Verfahren zur Abfallbehandlung und 

-deponierung und der Abfal larten ergeben sich bei der Standort­

f indung unters chiedliche Anforderungen an die j ewei l igen Anlagen­

s tandorte . So wäre insbesondere zwischen den Anforderungen an 

Standorte für Abfallsammel stel len , Umladestationen und Zwi schen­

l ager , f ür chemis ch-physikalisch-biotechnische Behandl ungsanla­

gen , f ür thermis che Abfallbehandlungsanlagen sowie für Abfal lde­

ponien zu unters cheiden . Ebenso ist darauf hinzuweisen , daß mo­

derne Deponiestandortkonzepte die für die Ablagerung vorgesehenen 

Abfa l l s toffe zu Stof fgruppen ähnlicher Zusammensetzung zusammen­

fas sen und auf die ortsspezifischen Randbedingungen des geplanten 

Deponiestandorts abstimmen . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D E S I NSTITUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWESEN 
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- 8 9  -

S 1 2  

I n  den Erläuterungen z u  § 1 2  wird darauf verwiesen , daß die Kon­

z entration der Emis s ionen einer endgültigen Ablagerung die natür­

l ichen Schads to f fkonzentrationen des Standortes ni cht wesentlich 

übers chrei ten s o l l en .  Hiezu müßte zunächst die an einem geplanten 

Deponiestandort vorherrs chende natürl iche Schadstof fkonzentration 

ermitte l t  werden . Eine solche Untersuchung ist j edoch i n  den An­

f orderungen a n  die Standortauswahl gemäß § 1 2  Abs . 4 nicht er­

wähnt . 

Das Österreichi s che Bundesinstitut für Gesundheitswesen ( ÖBIG ) 

hat s i ch berei t s  in seiner Publ ikation " Grundlagen für ein Ab­

f a l lwirtschaftsgesetz des Bundes " aus dem Jahr 1 9 7 8 , a l so vor 

mehr a l s  z ehn Jahren , ausführl ich mit der Frage befaßt , welche 

Unterl agen vor der Wahl eines Standortes bei zubringen bzw . zu 

erarbeiten s ind ( Seiten 331 bis 33 5 ) . 

I nzwi s chen wurde am 2 7 . Juni 1 9 8 5  die EG-Richtl inie über die 

Umweltverträgl i chkeitsprüfung bei bestimmten öffentl ichen und 

privaten Pro j ekten erlas sen . Nach Anhang I unterl iegen " Abfall­

bes eitigungsanl agen zur Verbrennung , zur chemi schen Behandlung 

oder z ur Erdlagerung von giftigem und gefährlichem Abfal l "  zwin­

gend j eden f al l s  einer Umweltverträgli chkeitsprüfung im Sinne der 

Richt l i nie . " An lagen für die Beseitigung von Industrie- und Haus­

mül l  ( sowei t  n icht durch Anhang I erfaßt ) "  unterl iegen der Um­

wel tverträgl ic hkeitsprüfung , wenn ihre Merkmale nach Auf fassung 

der Mitg l i edstaaten dies erfordern ; das heißt , wenn auf Grund 

i hrer Art , ihrer Größe oder ihres Standortes mit erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwel t  zu rechnen ist . 

D i e  Umweltverträgl ichkeitsprüfung im Sinne der EG-Richtlinie ist 

n icht l edigli ch eine Untersuchung oder ein Gutachten . Sie i s t  ein 

staat l i ch geregeltes Verf ahren mit bestimmten verf ahrensmäßigen 

und inhal t l ichen Mindestelementen , wobei den Informationspflich­

ten der Proj ektträger und der Öffentl ichkeitsbeteil igung eine 

wes entl i che Bedeutung zukommt . 

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D ES I NSTITUT F Ü R  G ES U N D H E ITSWESEN 
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- 9 0  -

5 1 3  

D i e  I nformationspf l ichten der Pro j ektträger gegenüber Behörden 

und Ö ff entl i chkei t  s ind im Anhang I I I  der Richtl inie festgelegt . 

Die im § 1 2  Ahs . 4 des Entwurfes vorgesehene Untersuchung der 

Umwel tverträgl ichkeit würde der Umweltverträgl ichkeitsprüfung 

nach der EG-Richt l inie in keiner Wei se entsprechen . Insbesondere 

g i l t  das für die Informationspflichten des pro j ektträgers ( Art . 5 

u .  Anhang I I I ) die Öf fentlichkeitsbeteiligung ( Art . 6 )  und den 

Minde s t i nhal t  der Prüf ung ( Art . 3 ) . 

Aber auch die materiellrechtlichen Entscheidungsgrundlagen des 

§ 1 2  Ahs . 4 f ür die Standortauswahl s ind zu dürftig . Es wäre zu 

emp f ehlen , z ur detail l ierten Festlegung der Informationspf l ichten 

des Pro j ektträgers , z ur Festlegung des Untersuchungsrahmens ,  zur 

Gestal tung der Öf fentl ichkeitsbeteil igung und zur Festlegung der 

Auswahlkriterien eine Verordnungsermächtigung zu scha f fen , wobei 

aber z ur ausreichenden Determinierung gesetzliche vorgaben ge­

macht werden müßten , die einerseits nicht hinter der EG-Richtl i ­

nie über d i e  UVP z urückbleiben dürften und die andererseits fach­

l i ch ausreichende materiel lrechtliche Ents cheidungsgrundlagen für 

die Festlegung des Standortes der Anlage vorzusehen hätten . 

Zu § 1 3  (Anforderungen an Abfallbehandlungsanlagen ) 

Die a l lg emeine Anerkennung des Vorsorgeprinz ips im In- und Aus­

l and und durch i nternationale Organisationen hätte erwarten las­

s en , daß dieses fundamentale Prinz ip der Umwel tpolitik auch in 

e inem n euen ö sterreichis chen Ahfallwirtschaf tsgesetz verwirklicht 

wird ; ä hn l i ch etwa wie das im Dampfkessel-Emi s sionsgesetz ( nun­

mehr Luf treinhal tegesetz für Kesselanlagen ) geschehen i s t . 

Anal og z u  § 4 Ahs . 1 des Ahfallgesetzes der Bundesrepublik 

Deuts ch land und zu § 2 Luftreinhal tegesetz für Kes selanlagen 

hätte S 1 3  etwa l auten müs sen : 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D ES I NSTITUT F ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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- 9 1  -

S 1 3  

.. § 1 3  ( 1 )  Abfäl l e  dürfen n ur i n  den dafür zugelassenen (genehmig­

ten )  Anl agen oder Einrichtungen (Abfallen tsorgungsanlagen ) be­

handel t ,  gel agert oder abgelagert werden . 

( 2) Anl agen z ur Samml ung, Behandl ung oder En tsorgung von Abfäl len 

s i n d  derart z u  erri ch ten , a uszurüsten und zu betreiben , daß 

1 .  von ihnen keine nach dem Stand der Technik vermeidbaren 

s chädli chen oder l ästigen Umwel ta uswirkungen a usgehen und 

2 .  durch sie keine Immissionen bewirkt werden , die 

a )  das Leben oder die Gesundhei t von Menschen oder das 

Eigen tum oder sonstige dingl i che Rech te der Na chbarn 

gefährden oder 

b) zu einer unzumutbaren Bel äs tigung der Na chbarn im Sinne 

des § 7 7  Abs . 2 der Gewerbeordnung 1 9 73 führen sowie 

3 .  durch si e keine sonstigen gesetzlichen Bestimmungen und 

keine öffen tl i chen In teressen (§ 1 0 )  verl etzt werden . 

( 3 )  Nähere Regel ungen nach Abs . 2 ,  insbesondere Fes tl egungen von 

Emi ssions- und Immissionsgrenzwerten , können durch Verordn ung 

des Bundesministers für Umwel t ,  Jugend und Familie im Einver­

n ehmen mi t dem Bundeskanzl er (Bundesminister für Gesundhei t 

und öffen t l i cher Dienst)  getroffen werden . tt 

( 4) Die im Abs . 2 genann ten Anlagen sind von der zuständigen 

Behörde einma l jährl ich a uf die Einhal tung der Bes timmungen 

dieses B undesgesetzes und der a uf seiner Grundlage erlassenen 

Verordnungen zu überprüfen . Das Ergebnis der Überprüfung ist 

i n  einem Feststel l ungsbescheid festzuhal ten .  Erforderli chen­

fal ls ha t die Behörde mi t einem wei teren Bescheid die notwen­

digen Anordnungen z ur Sanierung der Anl age im Sinne des 

Abs . 2 zu treffen . Hiefür ist eine angemessene Fris t  einzu­

räumen , die fünf Jahre ni cht übersteigen darf. Wird einer 

sol chen An ordnung nich t  fris tgerecht en tsprochen , so ha t die 

Behörde eine höchstens sechsmona tige Na chfris t  zu setzen . 

Na ch erfolgl osem Abl a uf der Na chfris t  ist sinngemäß na ch 

Abs . 5 vorzugehen . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D E S I NST ITUT F Ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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- 9 2  -

S 1 3  

( 5 )  Im Fal l e  einer akuten Gefährdung von Leben oder Gesundhei t 

von Menschen , deren Besei tigung una ufschiebbar ist , ha t die 

Behörde unverzügl ich mi t Bescheid dem Ausmaß der Gefährdung 

en tsprechend die gänzl i che oder tei l weise Schließung des Be­

triebes der Anlage und erforderl ichenfa l l s  a uch sonstige 

Sicherhei tsmaßnahmen oder Vorkehrungen zu verfügen . Ha t die 

Behörde Grund zur Annahme , daß zur Gefahrenabwehr Sofort­

maßnahmen an Ort und Stel l e  erforderl ich sind, so darf sie 

n a ch Vers tändi gung des Betriebsinhabers , seines Stel l ver­

treters oder des Eigen t ümers der Anlage oder, wenn eine 

Verständigung dieser Personen nich t  mögl i ch ist , einer Per­

s on , die ta tsächl ich die Betriebsführung wahrnimmt , sol che 

Maßnahmen a uch ohne vora usgegangenes Verfahren und vor Er1as­

s un g  eines Bescheides an Ort und Stel le treffen ; hi erüber ist 

jedoch binnen zwei Wochen ein schri ftl i cher Bescheid zu er­

l assen , widri gen fa l l s  die getroffene Maßnahme a l s  a ufgehoben 

gil t .  Der Bescheid gi l t  a uch dann als erlassen , wenn er gemäß 

§ 1 9  des Zus tel l ungsgeset zes wegen Unzuste1 1barkei t an die 

Behörde z urückges tel l t worden i s t . " 

( 6) In den Verfahren nach Abs . 4 und 5 haben die Na chbarn ( §  75 

Abs . 2 und 3 der Gewerbeordnung 1 9 73 ,  BGB1 . Nr. 50/ 1 9 74 in 

der gel tenden Fassung) Parteistel l ung. 

Eine s o l che unmittelbar anwendbare gesetz liche Regelung würde das 

Vors orgepr in z i p  im Abfal lwirts cha ftsgesetz verwirkli chen . 

S 1 3  i n  der vorliegenden Fassung des Entwurfes macht hingegen das 

vors orgeprinzip zu einem bloßen Lippenbekenntni s . 

I n  Wahrheit werden näml i ch durch S 1 3  überhaupt keine gesetzli­

chen Anf orderungen an Abfal lbehandlungsanlagen normiert . Es wird 

l edig l i ch in das Ermes sen des Bundesministers für Umwelt ,  Jugend 

und Famil ie gestel l t , den Versuch zu unternehmen oder auch zu 

unterlassen , s i ch mit dem Bundesmini ster für wirtschaftli che 

Angelegenheiten und dem Bundesminister für Land- und Forstwirt-

� ÖSTE R R E I CH ISCH ES B UN D E SINSTITUT FüR G E S U N D H E ITSWESEN 
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- 9 3  -

S 1 3  

s chaf t  z u  einigen , mit einer Verordnung zum Schutz der öf fentli­

chen I nteres sen gemäß § 1 0  nach dem Stand der Technik " j ene An­

f orderungen " festzulegen , denen Anlagen zur Sammlung und Behand­

l ung " von bestimmten Abfäl len " zu entsprechen haben . Das Ermes sen 

des Bundesministers f ür Umwelt , Jugend und Famil ie wird im Abs . 1 

a l so nicht nur durch das Erforderni s der Einigung mit dem Wirt­

s cha f t s - und dem Landwirtschaftsressort eingeschränkt , s ondern 

auch dadurch , daß ihm nur für Anlagen zur Sammlung und Behandlung 

" von bes t immten Abfällen "  die Erlassung einer Verordnung erlaubt 

wird . Um wel che Abf äl l e  es s i ch bei den " bestimmten Abfällen "  

h ande l t , ist dem Gesetz nicht z u  entnehmen . Damit ist der Verord­

nungs inhal t  nicht genügend determiniert und sohin verfas sungs ­

rechtl ich bedenklich . Überdies könnte von der Verordnungsermäch­

tigung auch gar n i cht Gebrauch gemacht werden , wenn ungewiß ist , 

f ür wel che Anl agen z ur Sammlung und Behandlung eine Verordnung 

erl a s s en werden darf . 

Das dem Bundesminister für Umwelt , Jugend und Famil ie eingeräumte 

Ermessen , nach Einigung mit dem Wirtschafts- und Landwirts chafts­

res s ort eine Verordnung für Anlagen zur Sammlung und Behandlung 

" bestimmter Abf ä l l e " z u  erlassen ,  wird aber durch Abs . 2 weiter 

e i ngeschränkt . Für Anlagen , die gar keine Abfal lbehandlungsanla­

gen s ind , in denen aber dennoch die im Betrieb anfallenden Abfäl­

le und g l eichartige Abfälle aus anderen Betrieben behandelt ( etwa 

verbrannt ) werden , darf der Bundesmini ster für Umwelt , Jugend und 

Fami l ie keine Umweltschutzanforderungen festlegen , nicht einmal 

im Einvernehmen mit dem Bundesmini ster für wirtschaftliche Ange­

l egenheiten . Diese Bestimmung des § 1 3  Abs . 2 spricht wohl für 

s i ch und bedürfte an sich gar keines Kommentars .  Dennoch sollen 

hier die Erläuterungen dazu z itiert werden : 

" Mi t  der Formul ierung des § 1 3 ,  wona ch der Umwe1 tminis ter mi t 

Verordn ung t echnische Anforderungen für jene Anlagen festl egen 

kann , deren betriebl i cher Zweck die Behandl ung von Abfäl len i s t ,  

sol l kla rges tel l t  werden , daß der Umwe1 tminister nicht generel l 

für a l l e  Abfa l lbehandl ungsanlagen technische Anforderungen fest-

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D E S I NSTITUT F ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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- 9 4  -

l egen kann , s ondern n ur für rypische Abfallbehandl ungsanlagen 

(Deponien ,  Verbrenn ungsanlagen ) . 

5 13 

Diese Bes timmung wird garan tieren , daß etwa keine Gefährdung des 

Grundwa ssers bzw. Gefährdungen von Na chbarn durch Abfallbehand­

l ungsanlagen a uftreren können . Durch die Zusicherung eines hohen 

r echnischen Standards wird a uch der Ablehn ung von Abfallbehand­

l ungsanlagen durch die Bevölkerung besser en tgegen treten werden 

und dami t a uch ein hohes Maß an Akzeptanz erreich t  werden können . 

Beispielsweise wird in Rich tl inien vorgesehen werden , daß Depo­

nien in Hinkunft über Einzäunungen und Waagen zu verfügen haben . " 

Warum der Bundesminister für Umwelt , Jugend und Familie zwar für 

" typis che Abfa l l behandlung sanl agen " Anforderungen festlegen darf , 

n icht aber f ür andere - möglicherweise dafür ungeeignete - Anla­

gen , ist n i cht einzusehen , es sei denn , die Behandlung von Abfäl­

l en in Anlagen , die nicht da zu bestimmt sind , wird verboten . Das 

s ieht § 4 Abs . 1 des deutschen Abfal lgesetzes vor und das wurde 

hier mit dem Versuch einer Neuformulierung des § 1 3  vorgeschla­

gen . 

Gegenwärtig werden i n  Österreich einige Abfallarten innerbetrieb­

l i ch in den f ür Produktionsprozesse vorgesehenen Anl agen mitbe­

hande l t ,  ohne j edoch die genaue Herkunft oder Zusammensetzung der 

e ingesetzten Abfälle z u  kennen . In der Mehrzahl der Fäl le werden 

die Abf ä l l e  z ur energetis chen Verwertung in innerbetrieblichen 

Feuerungs anlagen herangez ogen . Beispiel swei se wird häufig Al töl 

in anderen a l s  e iner Abfallbehandlung dienenden Anlagen als ko­

s tengüns tiger Zusatzbrennstof f  eingesetzt . Gerade das Beispiel 

� töl z eigt j edoch , daß dieser Abfall derart verunreinigt sein 

kann , daß eine thermis che Behandlung nur in einem Spezial-Hoch­

temperaturverbrennungsofen möglich ist . 

Warum zwar das Wirtschaftsres sort und das Landwirtschaftsres sort 

beim S chutz der Gesundheit und der Umwelt ein Mitwirkungsrecht , 

j a  Einspruchsrecht , erhal ten s ollen , nicht aber das Gesundheits­

res s ort , i s t  g l eichfa l l s  nicht einzusehen . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D E S I NSTITUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWESEN 
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- 9 5  -

5 13  

Schl i eß l i ch i s t  d i e  Erwartung , daß durch § 1 3  e i n  hohes Maß an 

Akz eptanz errei cht werden wird , wohl zu optimistisch , wenn man 

die Anwendbarkei t  dieser Bes timmungen näher prüft .  

Um das Entstehen neuer Al tlasten zu verhindern , sol lte getrachtet 

werde n , den technis chen Standard der Abfallentsorgung im gesamten 

Bundesgebiet auf einem hohen Niveau so zu harmonisieren , daß die 

Abf a l l ströme n i cht zu unzulänglichen aber bill igen Anl agen fehl ­

geleitet werden . Das l äßt sich allerdings nur erreichen , wenn die 

öf f entliche Hand ( die s i ch auch Privater bedienen kann ) zur Ent­

sorgung verp f l ichtet wird , für den Abfal lbesitzer eine tlberlas­

sung s p f l i cht besteht und genügend Sonderabfa l lverbrennungsanla­

gen , Hausmüllverbrennungsanlagen , chemi s ch-phys ikal ischen Behand­

l ungs an lagen , Sonderabfa l ldeponien und Hausmül ldeponien vorhanden 

s ind , d i e  dem Stand der Technik entsprechen . 

Nur eine thermi s che Vorbehandlung wird das Entstehen neuer Al tla­

s ten verhindern können . 

Im Entwurf z u  e inem Al tlastensanierungsgesetz ( BMUJF , 

Z l .  0 8  3 5 2 3 / 5 - I - / 8 / 8 8 ) verweist das Umweltres sort bezügl ich der 

" an lagenbezogenen " Altlastenregelungen auf das künftige Abfa l l ­

wirtschaftsgeset z . 

Die durch Verordnung an Abfal lbehandlungsanlagen zu s tel lenden 

Anf orderungen s ind in der Tat von herausragender Bedeutung , um 

das Entstehen der "Al tlasten von morgen " zu verhindern . Fachl iche 

Vorarbe iten wurden bereits in Gestalt der vom BMUJF zusammen mit 

dem BMLF herausgegebenen " Richtl inien für Hausmül ldeponien " ge­

l e is tet . Für den Bereich der Sonderabfalldeponien wurde , soweit 

bekannt , e ine e igene Arbeitsgruppe beim BMUJF eingerichtet . Auch 

das Österreich i s che Normungs institut ist seit längerem mit der 

Erarbei tung einschlägiger ÖNORMEN befaßt ( ÖNORMEN S 2 0 7 0  bis 

2 0 7 5 )  • 

� ÖSTE R R E I CH ISCH ES B U N D E S I NST ITUT F ü R  G E S U N D H E ITSWESEN 
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- 9 6  -

5 1 4 

Wenn i n  den Erläuterungen darauf verwiesen wird , daß Deponien in 

Hinkunf t  über Einzäunungen und Waagen zu verfügen haben , wird das 

deren Akzeptanz noch nicht erhöhen . Diese beiden technischen Aus ­

s ta ttungsmerkmale s ind zwar notwendig , allerdings im Gegensatz z u  

der bei Deponien z ur verhinderung von Umweltbeeinträchtigung not­

wendigen Vorbehandlung der Abfälle sowie den technischen und geo­

l og i schen Barrieren von untergeordneter Bedeutung . 

Unter dem Aspekt der Vorsorgesanierung ist es besonders enttäu­

s chend , daß im § 1 3  n i cht einmal der Versuch unternommen wird , 

Anforderungen an bestehende Anlagen zu formulieren , die sofort 

unmittelbar angewendet werden könnten . Das ist umso bedauerl i ­

cher , a l s  der Betreiber der Anlage , der möglicherweise zum Verur­

s acher einer kün ftigen Al tlas t wird , gegenwärtig noch zur vor­

s orgl i chen Sanierung der Anlage verpf l ichtet werden könnte . 

Zu § 1 4  ( Genehmigung für Abfallbehandlungsanlagen ) 

Auch d i e  Bestimmungen des § 1 4  über die Genehmigung für Abfal lbe­

handlungs an l agen verwirkl ichen nicht das Vorsorgeprin z ip , von dem 

i n  den Erläuterungen zu § 1 3  zutreffend gesagt wird , daß es in­

ternational anerkannt ist . 

Die n i cht z ur Abfal lentsorgung bestimmten Anlagen , in denen Ab­

f ä l l e  ents orgt werden , sollen nach § 1 4  Abs . 1 überhaupt von der 

Genehmigung ausgenommen werden und für die Genehmigung der " typi­

s chen " Abf a l l ents orgungsanlagen sol len die Bestimmungen der Ge­

werbeordnung gelten , in denen das Vorsorgeprinzip auch nicht ver­

wirkli cht i s t . 

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B U N D ES I N ST ITUT F Ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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- 9 7  -

S 1 4 

Gemäß § 1 4  Abs . 1 zweiter Satz soll die Genehmigung die nach an­

deren bundes rechtli chen Vors chriften erforderl ichen Bewill igungen 

( Genehmigungen ) einschl ießen . Nicht ganz klar ist , ob diese Ent­

scheidungskonzentration auch die Anwendung der anderen bundes ­

rechtl i chen Genehmigungsvorschriften aus schließen sol l , was nach 

dem Wortl aut des § 1 4  z u  befürchten wäre . 

Nach Abs . 2 sol l einz iges materielles Beurteilungskriterium der 

umfa s s enden Bewilligung das analog anzuwendende gewerbl i che Be­

tri ebsanlagenrecht sein . 

Das wir f t  die Frage auf , ob über das Betriebsanlagenrecht der 

Gewerbeordnung 1 9 7 3  ( und die vagen und daher wenig brauchbaren 

Best immungen des § 1 0 ! )  hinaus keine weiteren Kriterien zu 

erf ül len s ind . Wird damit beispie l sweise für den Bereich der 

Abf a l ldeponien das Was serrecht außer Kraft gesetzt? I st auch da s 

Luf treinhal tegeset z  für Kes selanlagen , erst mit 1 .  Jänner 1 9 8 9  in 

Kra f t  getreten , künftig auf Dampfkesselanlagen , die der Abfa l l ­

verbrennung dienen , n i cht anwendbar? 

Für diese " Super-Bewil ligung " soll im übrigen die Bez irksverwal ­

tungsbehörde z u ständig sein ( S  4 5 ) .  Bedenkt man d i e  etwa nach der 

Gewerbeordnung 1 9 7 3  oder dem Was serrechtsgesetz 1 9 5 9  bestehenden 

Z u ständigkeiten des Landeshauptmanns ( al lenfal l s  des zuständigen 

Bundesmin i s ter s ) ,  die ihre Rechtfertigung in der Kompl exität 

sol cher Anlagen haben , so ergibt s ich daraus auch eine nicht un­

beträchtl iche Änderung der Zuständigkeitsordnung . Es muß somit 

bezwe i f el t  werden , daß für alle Arten von " Abfal l behandlungsan­

l agen " ( die Heterogenität dieser Anlagenarten i s t  zu bedenken ! )  

immer und auss chließl i ch die Bez irksverwaltungsbehörde zuständig 

sein soll , z umal im Einzel fall eine Mehrz ahl umweltrelevanter 

Materiengesetze anzuwenden sein wird . 

Überdies wird o f fenbar übersehen , daß "Abfallbehandlungs anlagen " 

bzw . z umi ndest einzelne Anlagengruppen in tlbereinstimmung mit der 

einschlägigen EG-Richtl inie in Hinkunft einer rechtlich geregel-

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B U N D ES I N ST ITUT F ü R  G E S U N D H E I TSWESEN 
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- 9 8  -

5 1 5 

ten Umwel tverträgl i chkeitsprüfung zu unterstel len sein werden . 

Die s ogenannte S tandort-UVP , die in § 1 2  Abs . 4 in Aussicht ge­

s te l l t  wird , i s t  daf ür gewiß kein Ersatz . Auch dem Problem der 

Bürgerbeteil igung ( bes ser : Öf fentlichkeitsbeteiligung ) schenkt 

der vor l i egende Entwurf keine Beachtung . 

Die Bestimmungen über die Genehmigung für Abfallentsorgungsanla­

gen müßten vol lk ommen neu gestaltet werden . Dabei wäre an die 

vorge s chlagene Neufassung des § 13 anzuknüpfen und auf die Ein­

f ührung e iner Umweltverträglichkeitsprüfung Bedacht zu nehmen , 

deren Ergebni s  a l s  Genehmigungsvoraussetzung zu berücksichtigen 

wäre . 

Der nach dem Wortlaut des § 1 4  Abs . 1 mögliche Ausschluß der An­

wendung des Was s errechtsgesetzes und des Luftreinhal tegesetzes 

für Kesselan l agen s amt Durchführungsverordnungen wäre eine unver­

tretbare gegen den Umweltschutz gerichtete drastische Vers chlech­

terung der gegenwärtigen Rechtsl age . 

Z u  § 1 5  ( Genehmigung für Betriebsanlagen ) 

Die Bestimmungen des § 1 5  z ur Vermeidung von Abfällen im betrieb­

l i chen Berei ch wären an s ich sehr begrüßenswert . Leider werden 

s i e  aber durch die Bestimmung des Abs . 2 ,  wonach nur unverwertba­

re Ab f ä l l e  z u  vermeiden s ind , entwertet . Nahezu alle Abfäl le 

können n äml ich thermis ch ( energetisch ) verwertet werden und § 9 

s i eht die energetische Verwertung auch ausdrückl ich vor . Damit 

z ieht S 1 5  die Abfal lverbrennung der Abfallvermeidung vor . Die 

Abfa l l verbrennung i s t  in e iner modernen Abfallwirtschaf t  zwar 

unentbehr l i ch , doch müßte die Vermeidung von Abfällen vor der 

Verwertung Vorrang haben . Das Wort " unverwertbaren " im Abs . 2 

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D E S I NSTITUT F Ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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- 9 9  -

S 1 5 

muß daher j eden f al l s  entfallen . Al lein dieses Wort verändert den 

Sinn , die Anwendbarkeit und den umweltpol itis chen Effekt des 

S 1 5 .  

Der n egative E f fekt der Formul ierung des § 1 5  Abs . 2 wird im Zu­

s ammenhang mit der abzulehnenden Definition des Begrif fes Abfall 

im § 2 Abs . 1 und den unzulänglichen Bestimmungen des § 8 über 

die Ab f a l l vermeidung noch verstärkt . Nach diesen Bestimmungen hat 

es der Abf a l l produz ent in der Hand , das Abfal lvermeidungsgebot 

des § 1 5  durch die bloße Erklärung , den Abfall irgendeinmal , 

i rgendwie und irgendwo verwerten zu wol len , faktisch außer Kra ft 

zu set z en . 

Ungeachtet des sen i s t  zu bemerken , daß gegenwärtig im gesamten 

Bereich der Abfal lwirtschaft eine äußerst dynami sche und innova­

tions freundli che technis che Fortentwi ckl ung zu beobachten ist . 

Die s tarre Fests chreibung einer abfallvermeidenden Maßnahme gemäß 

dem z um  Genehmigungs zeitpunkt gel tenden Stand der Technik stel lt 

demgegenüber ein Hemmnis zur parallelen Ein- und Weiterführung 

i nnerbetriebli cher abfallvermeidender Technologien dar . 

Besonders wichtig erscheint in diesem Zusammenhang der Hinweis 

auf die im J ahre 1 9 8 7  in Dänemark in Kra ft getretene generelle 

Befri stung der Anlagengenehmigung . Al le acht Jahre - in der Che­

mischen I ndustrie sogar alle vier Jahre - i s t  eine neue Genehmi­

gung erforderl ich , die j eweil s nur nach dem neuesten technischen 

und wis senscha ftli chen Stand erteilt wird . Hier muß nicht die 

Behörde Vermeidungsmöglichkeiten nachweisen und auf dem Weg von 

nachträgl ichen Auf lagen gegen den Betreiber durchsetzen , sondern 

der Betreiber muß von s i ch aus tätig werden und der Behörde mit 

dem Antrag auf die erneute Genehmigung seine Vermeidungsanstren­

gungen vorlegen . Damit wird gleichzeitig auch der a l lgemeinen 

Entwicklung in der Abfallwirtschaft Rechnung getragen . 

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D E S I NST ITUT F Ü R  GESUN D H E ITSWE S E N  
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- 1 0 0 -

S 1 5 

Mit Rück s i cht auf die immer größer werdenden Akzeptanzprobleme 

und dem wachsenden Umweltbewußtsein der Bevölkerung wäre eine 

größere Transparenz und öf fentliche Zugängigkeit der Genehmi­

gung sverfahren f ür Abfallbehandlungs- und Betriebsanlagen wün­

s chenswert . Damit könnten auch Bürgerinitiativen und Umwel tver­

bände gegenüber Betreibern und Behörden auf Vermeidungsmaßnahmen 

hinwirken . Die bal dige Einführung einer Umweltverträgl ichkeits­

prüfung im Sinne der einschlägigen EG-Ri chtl inie würde diese 

Gelegenheit wenigstens bei den größten neuen Produzenten betrieb­

l icher Abfä l l e  s chaf fen . 

Die Übers chrift des § 1 5  sol l te besser lauten : "Abfal lwirt­

s cha f t l i che Genehmigung für Betriebsanlagen " .  

§ 1 5  Ab s . 2 könnte in Anlehnung an § 3 des Steiermärki schen Mül l ­

wirts cha ftsgesetzes , § 3 des deuts chen Abfal lgesetzes und § 5 

BimS chG etwa wie folgt l auten : 

.. ( 2) Di e Genehmigung ist zu erteilen , wenn zu erwarten i s t ,  daß 

beim Betrieb der Anlage von vornherein oder bei Einhal tung 

der erforderl i chen fa l l s  vorzuschreibenden Auflagen 

a )  das Anfa l l en von Abfäl len ,  insbesonders von gefährl ichen 

Abfäl l en ,  en tsprechend dem Stand der Technik (§ 71 a GewO 

1 9 73) vermieden wird, 

b) n i ch t  vermeidbare Abfäll e  verwertet werden , sowei t dies 

rechni sch mögli ch i s t ,  die dabei entstehenden Mehrkos ten 

in einem angemessenen Verhäl tni s  zu den Kos ten anderer 

Verfahren der En tsorgung stehen und für die zu gewinnen­

den Stoffe oder die Energie ein Markt vorhanden i s t  oder 

geschaffen werden kann , 

c) en tstehende Wärme , die nich t  an Dri t te abgegeben wird, 

für Anl agen des Betreibers genutz t  wird, sowei r dies nach 

Art und Standort der Anlage technisch mögl i ch und zumut-

Q ÖST E R R E ICH ISCHES B U ND E S I NST I TUT FÜR G E S U N D H E ITSWESEN 
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- 1 0 1  -

55 1 6 ,  1 7  

bar sowie mi t den in § 1 0  angeführten öffen tl ichen In­

teressen vereinbar ist und 

d) nich t  nach l i t .  a oder b vermeidbare oder verwertbare 

Abfäl l e  na ch den Bes timmungen dieses Bundesgesetzes en t­

sorgt werden . "  

Zu § 1 6  ( Enteignung ) 

Diese Bestimmung entspricht der in Geltung stehenden Bestimmung 

von § 1 4 a SAG . Dagegen ergeben si ch keine Einwände , z umal die 

sukzes s ive Kompetenz durch die Auslegung der Europäi s chen Men­

s chenrechtskonvention vorge zei chnet ist ( vgl . auch das Erk . des 

Verf a s s ungsgerichtshofes vom 2 4 . Juni 1 9 8 8 , G 1 , 2  u . a . / 8 8  und die 

j üng st erfolgte Novel l ierung des Wasserrechtsgesetzes 1 9 5 9  durch 

BGBl . Nr . 6 9 3 / 1 9 8 8 , insbesonders die § 1 1 7  nunmehr angefügten 

Abs . 4 bi 5 7 ) . 

Zu § 1 7  ( Einfuhr ) 

Mit der SAG-Novelle , BGBl . Nr . 3 7 6 / 1 9 8 8 , wurde die Zuständigkeit 

z ur Importbewil l igung vom zuständigen Landeshauptmann auf den 

Bundesminister für Umwel t ,  Jugend und Fami l ie übertragen . Diese 

aus der S i cht der " Vollzugsnähe " nicht unproblematische Bestim­

mung wird beibehal ten . 

Die Voraussetzungen für die Bewil ligung zur Einfuhr von Abfäl len 

s ind im § 1 7  Abs . 2 geregel t .  Die Importbewil ligung kann erteilt 

werden , wenn unter Bedachtnahme auf die l angfri stige S icherung 

ausreichender Behandlungsmögl ichkeiten für Abfälle in Österreich 

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D ESI NST I TUT F Ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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5 1 7 

und auf die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Behandl ung von 

Abfä l l en in Österreich der Schutz öffentl icher Interes sen ( §  1 0 ) 

gesichert i s t . Diese Kriterien entsprechen dem geltenden Recht . 

Da gegenwärtig i n  Österreich ausreichende Behandlungsmögl ichkei­

ten , die geeignet s ind , den Schutz öf fentlicher Interes sen ( §  1 0 ) 

z u  s i chern , n i cht exi s tieren , dürften derzeit überhaupt keine 

Importe von Abf ä l len bewil l igt werden . Jedenfal l s  müßten im na­

tionalen I nteres s e  Importbewil ligungen viel eher versagt werden 

a l s  Exportbewil l igungen für Entsorgungsverfahren , die weniger 

s chädlich s i nd a l s  die Entsorgung im Inland . 

Ein grundl egendes Probl em ergibt sich daraus , daß eine rechtzei­

tige Anz eigep f l i cht durch den Importeur weder de lege lata be­

steht , noch im AWG statuiert werden sol l . Wie , so ist zu fragen , 

s o l l  der importierte Abfall wieder zurückverbracht werden , wenn 

die Bewil l igungsvoraussetzungen nicht bestehen und die Bewi l l i ­

gung daher z u  versagen i s t . Denn er bef indet sich wahrscheinl ich 

im Ents cheidungs zeitpunkt bereits auf österreichi schem Hoheitsge­

biet , da die Anz eige " spätestens am ersten Arbeitstag , welcher 

der Einfuhr folgt " vorliegen muß . Daß damit ein fakti sches Prä j u­

di z ges chaf fen , der z ur Entscheidung berufene Umweltmini ster oft 

vor e inem Fait accompl i  stehen wird , ist anzunehmen . 

Auch die Bereitschaft der Zollbehörden zur Eingangskontrolle ist 

a l s  begrenzt anzusehen ; deren Überlastung ist bereits aus dem 

Gefahrgutbereich hinlänglich bekannt . Die Bereitschaft zur Einho­

l ung eines amtlichen Feststel lungsbescheides wird daher nicht 

a l l zu groß sein . Im übrigen wären in Zusammenarbeit zwi schen 

Bez irk sverwal tungsbehörden und Z ollbehörden j ene organisatori­

s chen Vorkehrungen zu s chaf fen , die es ermögl ichen könnten , daß 

die Behörde die zweitägige Frist ( §  3 8  Abs . 2 )  auch tatsächlich 

e inhal ten kann . Ohne Unterstützung der Grenzbez irke seitens des 

Landes ( ad hoc Beistel lung eines Toxikologen , Probennahme und 

Analyse ) wird dies mi t S icherheit nicht funktionieren . 

Q ÖSTE R R E I C H ISCHES B U N D E S I NSTITUT F ü R  G E SU N D H E I TSWE S E N  
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S 1 7  

D a s  z u  § 2 Abs . 1 Gesagte betreffend die Problematik der Abgren­

z ung zwis chen " Abfa l l " und "Wirtschaftsgut " gilt gleichermaßen 

f ür die Bestimmungen der §§ 1 7 , 1 8  und 1 9 . 

Ein wirksamer S chutz der Umwelt vor schädl ichen Abfallentsor­

gungsmaßnahmen erfordert daher , das immer auf s neue wiederkeh­

rende Problem der Abgrenzung zwischen Abfall und Wirtschaftsgut 

z u  ents chärfen . Dieser Problematik wurde in der Bundesrepublik 

Deuts chland durch die Legaldefiniton des Abfal l s  und damit be­

gegnet , daß die Dritte Novelle zum Abfallbeseitigungsgesetz 

( AbfG ) die Mög l ichkeit gescha f fen hat , die abfal lrechtl ichen 

Überwachungsvorschri ften auf gefährl iche Stoffe im Grenzbereich 

von Abf a l l  und Wirts chaf tsgut aus zudehnen . 

Bei spiel sweise wird gegenwärtig Aluminiumschrott als  Wirtschafts­

gut aus dem Ostblock nach Österreich importiert und zu Sekundär­

a l uminium aufgearbeitet . Die Verwertung dieses Abfall stoffes 

f ührt bei des sen Aufarbeitung zu einem neuen Abfall - näml ich der 

Aluminiumsa l z s chl acke - einem äußerst reaktiven und im Kontakt 

mit Was ser toxi s che Gase entwickelnden Abfal lstof f . Dieser Abfall 

kann seinerseits wieder einer Verwertung zugeführt werden oder 

i s t  gemäß den Aus führungen des bundesdeuts chen LAGA-Kataloges 

aufgrund s einer besonderen Umwel trelevanz aus schl ießl ich in einer 

Untertagedeponie abzulagern . In Österreich wird hingegen die 

Aluminiums al z s chl acke angesichts mangelnder Verwertungsanlagen 

bzw . Untertagedeponien oberirdisch deponiert . 

Dieses Beispiel soll verdeutl ichen , daß die Bewil l igung zur Ein­

f uhr von Abf ä l l en gemäß § 1 7  Abs . 2 nicht aus schl ießlich unter 

Bedachtnahme auf die l angfristige Sicherung ausreichender Be­

handlungs - und Verwertungsmögl i chkeiten für importierte Abfälle 

i n  Österreich s owie unter Bedachtnahme auf die volkswirtscha ft­

l ichen Auswirkungen der Behandlung und dem Schutz öf fentl icher 

I nteres sen zu erteilen wäre . 

Q ÖST E R R E I C H ISCHES B U N D E S I NSTITUT F U R  G E S U N D H E ITSWESEN 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)206 von 259

www.parlament.gv.at



1 
1 
1 
1 
1 
I 
I · 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
1 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 207 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 1 0 4  -

5 1 8  

Vielmehr wäre e s  vonnöten , dem Importbewil l igungsantrag - der 

beim Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Familie einzu­

reichen i s t  - auch einen Nachweis über Art , Menge , Zusammen­

setzung , H erkunf t  und weiteren Verbleib des importierten Abfalles 

beil egen z u  müs s en . Sol l ten die im Zuge der Entsorgung ( z . B .  

Auf arbeitung , Behandlung , Verwertung , etc . ) anfal l enden Rückstän­

de bzw.  Res tstoffe sowie die Sekundärabfälle an Dritte ( z . B .  

Abfallsamml er und/oder -beseitiger ) übergeben werden , s o  müßte 

bereits dem Antrag z ur Einfuhrbewil ligung ein Nachweis über die 

Art der Entsorgung der bei einer im Inland beabs ichtigten Be­

handlung bzw . Verwertung der importierten Abfälle erneut anfal­

l enden Reststoffe beigelegt werden . 

Gemäß den Aus führungen des § 1 7  Abs . 1 ist der Landeshauptmann 

des Bundes landes , in dem die Abfälle erstma l s  gelagert oder be­

hande l t  werden sol len , vor Beurteilung der Einfuhrbewi l l igung 

anzuhören . Entgegen den in § 2 angeführten problemati schen Be­

gri f f s best immungen wird hier zwi schen einer " Behandlung " und 

einer " Lagerung " von Abfäl len unterschieden . Dem steht die Def i­

n i t i on des § 2 Abs . 9 gegenüber , in der " Abfallbehandlung " als 

eine Auf bereitung , Verwertung oder Entsorgung von Abfäl len - und 

damit den Begrif f  der " Lagerung " inkludierend - definiert wird . 

Z u  § 1 8  ( Aus fuhr ) 

Die Bewil ligungspfl ichtigkeit von Abfallexporten ist angesi chts 

der internationalen Rechtsentwicklung unbestritten . Spät aber 

doch wurde sie f ür die Aus f uhr gefährlicher Sonderabfälle durch 

die SAG Novelle in das Abfal lrecht eingeführt ( §  9a SAG ) . 

Demgemäß verp f l i chtet Abs . 2 Z .  3 zu Recht zur Bedachtnahme auf 

völkerrechtliche Verpf l i chtungen ( OECD , de facto Beachtung auch 

der einschlägigen EG-Richtl inien? ,  bevorstehende UNEP-Konvention 

zu Basel , etc . ) .  

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D E S I N ST I TUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWESEN 
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5 1 8  

Insbesondere auch im Hinbl ick auf die in Abs . 6 geregelte Rück­

verbringungspfl icht in da s I nl and ist zu bemängeln , daß eine 

nähere Spe z i fiz ierung des Exportbewi lligungsantrages ( Unterlagen , 

aus denen die Qual ität der zu exportierenden Abfälle hinausgeht ) 

ebens o  fehlt wie die dringend erforderliche materiel le Prüfung 

der Abfälle , die s achgerecht nur beim Grenzaustritt erfolgen 

kann . Diese wäre einerseits Voraussetzung für die Verhinderung 

der Geset z esumgehung und andererseits für die später al lenfalls 

virulent werdende Frage , ob es sich bei den zu reimportierenden 

Abfäll en tatsächl ich um j ene handel t ,  die seinerzeit exportiert 

wurden , von eminenter Bedeutung . Um diese " Beweissicherungs­

p f l icht " kommt wohl keine sinnvol le Reg lementierung von Abfal l ­

exporten herum . 

Abge sehen davon , daß die S iebenmonatsfrist sehr großzügig bemes ­

s en s cheint , s ind folgende Kritikpunkte anzuführen : 

o Der s chwammige Abfallbegri ff , wie er in der Legaldefinition des 

§ 2 Abs . 1 vorgeschl agen wird , wird zu einer weitgehenden Um­

g ehung auch der Exportbestimrnungen führen . Denn bei tatsäch­

l icher oder bloß vorges chobener Entgeltlichkeit werden sich 

die beteil igten Verkehrskreise auf die Wirtschaftsgut ( Wert­

s to f f - ) eignung des Exportgutes beru fen und daher gar keinen 

E xportantrag s tellen . 

o Ange s i chts aktueller Erfahrungen ( " Petersberg " )  ist zu fragen , 

was ges chehen sol l , wenn der Exporteur keinen Antrag auf Bewi l ­

l igung der Rückverbringung s tel lt ( bzw . z umindest nicht recht­

z eitig ) .  Es s cheint unumgänglich ,  daß die öffentliche Hand 

d ie s f a l l s  einspringt , um diplomatische Verwicklungen zu ver­

meiden . Durch Kautionsleistung seitens des Exporteurs oder Ähn­

l i ches ( etwa eine gesetzlich vorzuschreibende Versicherung ) wä­

re j eden fa l l s  sicherzustellen , daß die letztliche Entsorgung 

n icht z u  Lasten der öf fentlichen Haushalte geht . 

� ÖSTE R R E ICH ISCHES B U N D ES I NSTITUT F Ü R  GESUN D H E I TSWE S E N  
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S 1 9 

o Gän z li ch unverständlich s ind die diesbezüglichen Erläuterungen , 

die l auten : " Zu Abs . 6 ist festzuhal ten , daß nach Ablaufen der 

s iebenmonatigen Fri s t  die Zurückbringungspfl i cht nur dann nicht 

besteht , wenn die erteilte Exportbewil l igung entsprechend abge­

ändert wird . " Diese kryptische Bemerkung kann doch wohl nicht 

dahingehend interpretiert werden , daß das Umweltres sort durch 

" Na chbe s serung " der Exportbewil ligung die I dentität des Export 

Reimport-Gegenstandes rechtl ich abändert , um die Reimportver­

p f l i chtung aus zuschl ießen ! Die Erläuterungen erscheinen drin­

gend erläuterungsbedürftig l 

Zu § 1 9  ( Durchfuhr ) 

I n s oweit es s ich um die Wiederholung gel tenden Rechts handelt 

( vg l . § 9 b  SAG ) keine Bemerkungen . 

Z ur vorgesehenen Routenbindung der Abfalltransporte ( Abs . 3 )  ist 

I auf das Koordinationsproblem mit dem Gefahrguttransportrecht 

aufmerksam z u  machen . Ein zumindest de facta einvernehml iches 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Vorgehen mit dem Bundesmini sterium für öf fentl iche Wirtschaft und 

Verkehr s cheint , nicht zuletzt auch aufgrund der di fferierenden , 

s ich nur teilweise überlappenden Abfal l - / Stof fbegri f fe dieser 

beiden Rechtsbereiche ( Abfallrecht - Transportsicherheitsrecht ) 

g eboten . 

Bekanntl ich ermächtigt § 3 5  Abs . 3 des Bundesgesetzes über die 

Beförderung gef ährl icher Güter auf der Straße , BGBl . Nr . 2 0 9 / 1 9 7 9  

idF BGBl . Nr . 1 8 1 / 1 9 8 8 , zur Routenbindung von Gefahrguttranspor­

ten durch Verordnung . Handelt es sich um den Transport von Stof­

f en der Klassen 4 . 2 , 4 . 3 ,  5 . 1 ,  5 . 2 ,  6 . 1 ,  6 . 2 ,  7 und 8 so ist der 

BMUJF an der Verordnungsgebung beteil igt ( §  4 6  Abs . 5 Z .  3 GGSt ) .  

Auf S 3 5  Ahs . 3 leg . cit . gestützt erging die Verordnung über die 

Beförderung gefährlicher Güter auf bestimmten Straßenstrecken , 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B UN D E S I NST ITUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWES E N  
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S 20 

BGBl . Nr . 1 4 0 / 1 9 8 1  idgF . E s  ist evident , daß eine Abgrenzung des 

in Abs . 3 AWG-Entwurf vorgesehenen Verordnungsrechts mit § 3 5  

Abs . 3 GGSt und der hierzu ergangenen Verordnung notwendig ist . 

Allenfa l l s  könnte auch angenommen werden , daß § 3 5  Abs . 3 GGSt 

hin s i chtl i ch des Umweltschutzes durch § 1 9  Abs . 3 AWG derogiert 

werden s o l l . Doch i s t  eine sol che Regelungstechnik aus Gründen 

I der Rechts s icherheit j edenfal l s  abzul ehnen ! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Zu § 2 0  ( Einri chtung der Müllabfuhr ) 

Gan z  allgemei n  i st z u  den §§ 2 0  bis 2 3  festzustel len , daß es si ch 

- vergl i chen mit den eins chlägigen Bestimmungen der Abfal lgesetze 

der Länder - um e ine auf fäl l ig s ummaris che Regelung handelt . 

Gegenstand der Mül labfuhr ( obwohl der gesamte Entwurf von einem 

einheit l i chen Begriff " Abfal l " spricht und in den Legaldefini­

tionen der Subbegri f f  " Mül l " nicht auf s cheint , wird in den 

§§ 2 0  f f  s ehr wohl wieder auf den Begri f f  Mül l  rekurriert ! )  soll 

j ener Abf a l l  s ein , der in privaten Haushal ten anfäl l t  sowie 

" verglei chbare Abfälle aus Betrieben und anderen Einrichtungen " .  

" Problems tof f e "  im Sinne der derzeit geltenden Landesgesetz e 

wären dari n  e ingeschlos sen . ( Siehe dazu die Aus führungen zu 

§ 1 2 . )  

Z um  einen fehlt e s  an einer Klärung des Begri f fes des "Abfal l s , 

der i n  pri va ten Haushalten anfäl l t "  ( in Übereins timmung mit ÖNORM 

5 2 0 0 0  von den Landesgesetzen z umei st definiert al s " Vorwiegend 

f e s ter Abfal l aus privaten Haushalten . . .  , der aufgrund seiner 

Bes chaf fenheit der Abfallbehandlung . •  zugeführt werden kann " ; der 

Hinweis auf diese ÖNORM in den Erläuterungen reicht nicht aus ) . 

Z um  anderen i s t  nicht klar umri s sen , was unter " vergleichbaren " 

Abfä l l en , vor a l l em aber , was unter " anderen E inrichtungen " zu 

vers tehen i s t . 

Q ÖSTE R R E ICH ISCHES B UN D E S I NST I TUT F Ü R  G ES U N D H E ITSWESEN 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)214 von 259

www.parlament.gv.at



1 
1 
I 
1 
1 
1 
I : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 215 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 1 0 8  -

5 2 0  

D i e  Sammlung und Abfuhr des Sperrmül l s  bleibt unerwähnt I 

Der Rechts- wie der Behandlungssicherheit gänzl ich abträglich ist 

die Bestimmung des Abs . 2 l etzter Satz in Verbindung mit Abs . 5 .  

Die durch Abs . 2 letzter Satz erfolgende Ausnahme bestimmter 

Abf äl le vom Anschlußzwang wäre nicht einmal mit einer ( Mini ­

mal - ) Kontrol le der sodann eingeschlagenen Entsorgungswege ver­

bunden . Modernere Abfallregelungen der Länder sehen daher einer­

seits s onstige " Behandlungsinitiativen " ( z . B .  eine periodi sche 

S perrmü l l s ammlung und - abfuhr durch die Gemeinde ) vor , anderer­

seits hat die Ausnahme bestimmter Liegenschaften vom Anschluß­

zwang durch Ausnahmegenehmigung unter Erteilung der erforder­

l i chen Auf l agen ( vgl . etwa § 1 2  NÖ Abfallwirtschaftsgesetz , 

LGB l . 8 2 4 0 - 0 ) z u  erfolgen . 

Der z ul et z t  vorgetragene Einwand gilt vor allem im Hinbl ick auf 

Abs . 5 .  Hausmü l l ähnl icher Mül l  aus Gewerbebetrieben und anderen 

E inrichtungen s ol l  j e  nach der durch den Besitzer dieser Abfäl le 

getro f f enen Di sposition der Abfuhrpf l icht unterl i egen oder eben 

n icht . Ein Nachwe i s , in wel cher Art die Eigenentsorgung unter 

Verz i cht auf die öf f entliche Mül labfuhr erfolgt bzw . erfolgen 

soll , wird n icht verlangt . Daß dies dem Gedanken der Entsorgung s­

s icherheit abträgl i ch ist , l iegt auf der Hand . 

Unbegre i f l i ch i s t , warum die Vorschrift des Absatz 6 ,  wonach 

Abf ä l l e  nur in hiefür genehmigten Anlagen behandelt werden dür­

fen , nur f ür Hausmül l und hausmüllähnlichen Abfal l  aus Betrieben 

gelten s ol l . Andere Abfäl le aus Betrieben dürfen in nicht geneh­

migten Anl agen behandel t  werden , ja müs sen überhaupt nicht zu 

Anlagen gebracht werden . Wohl aber unterliegen sie gemäß § 2 0  

Abs . 5 dem Ans chlußzwang , wenn s ie nicht " einer zulässigen Be­

handlung " z ugeführt werden . Angesichts der bekannten Probleme der 

Entsorgung von Abf ällen aus Industrie und Gewerbe ist diese Bun­

desregelung äußerst schwach . 

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B UN D E S I NSTITUT F Ü R  G ES U N D H E I TSWE S E N  
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S 2 0  

I m  übr igen ergibt sich aufgrund der verfas sungsrechtl ichen Fun­

dierung dieser Bestimmung ( und der nachfolgenden §§ 2 1  bis 2 3 ) 

die Frage , ob weitergehendes Länderrecht aufrecht bleibt . Da es 

s ich nur um eine Bedarfskompetenz des Bundes handelt , i s t  hin­

s i chtl i ch der n i cht geregel ten Bereiche davon auszugehen , daß 

mange l s vom Bund a l s  gegeben erachtetem Regelungsbedarf die 

Regelungs z uständigkeit der Länder und daher auch bestehende , 

weitergehende Ländervorschri ften aufrecht bleiben . Die sich da­

raus ergebende Rechtsunsicherheit - anges ichts der untauglichen 

verfas sungsrechtl ichen Grundl agen durchaus vorhersehbar - ist 

evident . S omit würde auch weiterhin teilweise unterschiedl iches 

"Mül lmanagement "  j e  Bundesland bestehen . 

Warum der Bund die Kompetenz zur Regelung der öffentlichen Mül l ­

abfuhr und des Anschlußzwanges für Hausmüll i n  Anspruch nimmt , 

wenn s ich seine Regelung aus schl ießl ich an den bestehenden lan­

desgeset z l ichen Regelungen orientiert und sowohl in der umweltpo­

l it i s chen Z ielsetzung als auch in der Regelungsdichte weit hinter 

dem geltenden Landesrecht zurückbl eibt , ist unverständlich und im 

Hinbl i ck auf die bloße Bedarf sgesetzgebungskompetenz auch verfas­

s ungsrechtl i ch n icht unbedenkl ich . 

Die im § 2 0  vorgesehene Regelung entspräche ni cht einem Bedürfnis 

nach Erlassung bundeseinheitlicher Vorschri ften , zumal die gel ­

tende Rechts lage im wesentlichen aufrechterhalten und nur die 

Regel ungsqual ität und Regelungsdi chte der Landesgesetzgebung 

vermindert wird . 

Zwe i f e l l os besteht kein Bedürfnis , die öffentliche Mül labfuhr und 

den Anschlußzwang f ür Hausmüll im gleichen Sinn und annähernd in 

glei chem Umf ang bundesgesetzl ich zu regeln ,  wie das gegenwärtig 

s chon durch l andesgesetzliche Regelungen geschehen ist . 

E s  besteht aber sehr wohl ein Bedürfnis nach einheitl icher Rege­

l ung der Erfa ssung , Z uordnung und sachgerechten Entsorgung al ler 

Abfälle durch die öf fentliche Hand . Das bedeutet , daß das im 
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- 1 1 0  -

S 2 1  

wesent l ichen a u f  d i e  Entsorgung von Hausmüll beschränkte System 

der öf f ent l i chen Mül labfuhr und des Anschlußzwanges durch ein 

Entsorgungs system für alle Abfälle zu ersetzen i s t . I nsbesondere 

i s t  der auf Hausmüll bes chränkte Ans chlußzwang durch eine grund­

sät z li ch a l l e  Abfälle erfassende Pflicht zur Überlas sung der Ab­

fälle an entsorgungspflichtige Körpers chaften ( Überlas sungs ­

p f l i cht ) z u  ersetzen . Vorbild für eine sol che Regelung könnte 

§ 3 des Abfallgesetzes der Bundesrepublik Deuts chl and vom 

2 7 . 8 . 1 9 8 6  sein , doch sollte die Möglichkeit ,  betriebl iche Abfälle 

von der Entsorgung durch die öf fentliche Hand aus zuschl ießen , auf 

j ene Fäl le beschränkt werden , in denen die Abfal lproduzenten 

selbst über geeignete Entsorgung sanl agen verfügen , die den in 

dieser Stellungnahme zu § 1 3  formul ierten Anforderungen ent­

s prechen . 

Unvers tändlich i s t , warum sich da s Gebot , Abfälle nur in hiefür 

genehmigten Anl agen zu behandeln , auf Hausabfälle und vergleich­

bare Abfäl le aus Betrieben beschränken soll . 

Zu § 2 1  ( Bildung von Gemeindeverbänden l 

Auch die Bestimmung des § 2 1 , wonach sich die Gemeinden zu Ge­

meindeverbänden und Verwal tungsgemeins chaften zusammens chl ießen 

" können " ,  i s t  n i chts Neues und bleibt hinter den einschlägigen 

l andesgesetz l ichen Regelungen z urück . Da man in den Ländern 

l ängs t  erkannt hat , daß einzelne Gemeinden in der Regel mit der 

Aufgabe der Haus- und Sperrmüllentsorgung überfordert s i nd ,  sehen 

a l l e  Bundesländer , mit Ausnahme von Vorarlberg und Wien , die Bil­

dung von Gemeindeverbänden z ur Besorgung der Aufgaben der Abfall­

entsorgung durch Verordnung ( Kärntner Abfall ordnung 1 9 8 8 ,  NÖ Ab­

fallwirts chaftsgesetz , OÖ Abfallgeset z , das Sal zburger Mül lab­

f uhrgesetz 1 9 7 4 , Tiroler Abfallbeseitigungsgesetz )  oder durch das 

Gesetz selbst ( da s  Burgenländische Mül lgesetz 1 9 8 0  und das 

Steiermärkische Mül lwirtschaftsgeset z ) vor . 
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- 1 1 1  -

55 2 2 , 2 3  

Zu § 2 2  ( Besorgung durch private Einrichtungen ) 

Die Bestimmung des § 2 2  wonach sich die Gemeinden , Gemeindever­

bände und Verwal tungsgemeinscha ften zur Erfül l ung ihrer Aufgaben 

privater Unternehmer bedienen können , entspricht im a l lgemeinen 

geltenden Landesregelungen . Im Wiener Mül labfuhrgesetz 1 9 6 5  wird 

a l l erdings ausdrückl ich bestimmt , daß die öf fentliche Mül labfuhr 

der Stadt Wien obl iegt . 

Zu § 2 3  ( Getrennte Sammlung ) 

Der Gedanke der getrennten Sammlung ist untrennbar mit der Frage 

verbunden , was mit den so gesammelten Abfäl len/Problemstof­

fen/Werts toffen nach deren Samml ung zu ges chehen hat und tat­

sächl i ch ges chieht . Wenn Bemühungen nach Mül l trennung , wie 

aktue l l e  österreichische Erfahrungen leider zeigen , mangel s 

Verwertbarkeit l etz tlich zu einem Deponieren oder zum Export 

d ieser Abfäl l e  f ühren , so s ind s ie s innlos und verteuern nur 

unnötig die Müll abfuhr . Mül ltrennung kann also immer nur ein 

G lied in einer umfassenden Entsorgungskette sein . Im Wege der 

vorgesch lagenene marktwirtschaftlichen Strukturierung der Ab­

f a l lwi rt s chaft können die erforderlichen Vorkehrungen nicht 

getrof f en werden . Die z u  erstel lenden Konzepte , vgl . §§ 4 ,  5 ,  

a ll e i n  reichen daz u  j edenfal l s  nicht aus . 

Die im § 2 3  Abs . 1 vorgesehene Verpflichtung der Gemeinden , 

mindes tens einma l  j ährl i ch eine getrennte Sammlung von gefährli­

chen Abfällen i n  Kleinmengen ( " Problemstoffe"  aus Haushal ten ) 

durchzuführen , trägt weder den derzeit in Österreich bereits 

vorhandenen noch den z ukünftig in diesem Bereich erforderl ichen 

Maßnahmen Rechnung . So besteht bereits heute in den Ländern 

Niederösterreich , Sal z burg und Vorarl berg die Verpf l i chtung der 
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- 1 1 2  -

S 2 4  

Gemei nden , mindestens zweimal j ährl i ch eine getrennte Sammlung 

von Problemstof f en z u  veranstalten . Anstatt die Probl emstof f ­

samml ung z u  f ördern und z u  intensivieren muß die Bestimmung des 

§ 2 3  Abs . 1 a l s  Rückschritt gegenüber einzelnen derzeit bereits 

geltenden l andesgesetz l ichen Bestimmungen betrachtet werden . 

Es i s t  privaten Hausha l ten nicht zuzumuten , gefährl i che Abfälle 

über e inen Zeitraum von mindestens einem Jahr ( bei Versäumni s  

eines Sammeltermins mindestens zwei Jahre ! )  in der Wohnung oder 

im Kel ler " zwis chenzul agern " .  Außerdem entsteht eine besondere 

Belastung des in Kleingewerbebetrieben anfal lenden Mül l s  durch 

die dort eingetragenen Problemstoffe , worüber kaum Kenntnisse 

vor l i egen . Im S inne e iner umfassenden Abfal lwirtschaft wäre es 

vonnöten , die getrennte Sammlung von Problemstoffen auch auf die 

K leingewerbebetriebe aus zudehnen . 

Z u  Ahs . 2 s tel l t  sich die Frage , inwieweit eine Rechtsverordnung 

z ur Durchführung einer Abfa l lverwertungsvereinbarung zwi s chen Ab­

fal l behandlern bzw . zwi schen einem einz igen tatsächlichen Behand­

l er und dem Bundesministerium für Umwel t ,  Jugend und Familie er­

g ehen kann . Diese " Bindungswirkung " einer Vereinbarung , die im 

übr igen das Verordnungsrecht gemäß § 9 ausz uschl ießen vermag , 

s cheint mit dem Rechtsquellensystem schwer vereinbar zu sein . 

Zu Ahs . 4 i s t  z u  bemerken , daß anzustreben wäre , die getrennte 

Samml ung mög l i chst von der öffentlichen Müll abfuhr durchführen zu 

l a s se n . E in Verbot , Abfäl le , die zur getrennten Samml ung bestimmt 

s ind , der Müll abfuhr z u  übergeben , i s t  daher abzulehen . 

Z u  S 2 4  ( Gefährliche Abfälle)  

Die Bestimmung des § 24  Abs . 1 Z .  1 ,  wonach der Bundesminister 

für Umwelt , Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B U ND E S I NSTITUT F Ü R  G E S U N D H E I TSWE S E N  

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)224 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11/SN-173/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 225 von 259

www.parlament.gv.at



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 1 1 3  -

S 2 4 

n i s ter f ür wirtschaftliche Angelegenheiten durch verordnung " die 

g e fährli chen Abfälle ( §  2 Abs . 2 ) "  festzulegen hat , entspricht 

e i nigermaßen dem § 1 6  Abs . 1 Sonderabfal lgesetz , wenn auch die 

Diktion - abges ehen von dem durch die neue Verfassungsrechtslage 

bedingten Abgehen von der Bezeichnung " Sonderabfäll e "  - ohne 

ersicht l ichen Grund unterschiedl ich ist . Sol l  damit noch deut­

l icher z um  Ausdruck gebracht werden , daß ein gefährl icher Abfal l 

erst dann zum gefährlichen Abfall im Sinne des Gesetzes wird , 

wenn d a s  der zuständige Bundesminister im Einvernehmen mit dem 

Wirt s chaftsmin i ster durch einen konstitutiven Rechtsakt ( mit Ver­

ordnung ) fl f estlegt " ?  

Zwar i st e s  im I nteresse der Abfal lbesitzer gelegen , den Katalog 

gefähr l i cher Abf ä l l e  durch Verordnung abs chl ießend geregelt zu 

s ehen . Dem s teht j edoch die Erfahrung im Zuge der Verordnungs­

bzw . ÖNORMEN-Erstellung gegenüber . Das erst j üngst heftig dis­

kutierte Bei spiel des Aluminiums chl ackestaubs , der nach der der­

z e i t  von der a l s  Rechtsverordnung in Geltung stehenden ÖNORM 

S 2 1 0 1  n i cht erfaßt i s t  und daher - entgegen al lgemeiner Auf­

f a ssung über die Umweltschädli chkeit dieses Staubes - ni cht als 

g e f ährl i cher Sonderabfall im Rechtssinn gilt . 

E s  soll te s i chergestellt werden , daß die j enigen Pflichten , wel che 

die Besi t z er von gefährlichen Abfällen ( spez i f i sch ) tref fen ( z . B .  

die Mel dep f l i cht des Abfallerzeugers gemäß § 2 8 ) nicht erst dann 

e intreten , wenn die einschlägige verordnung erlas sen wurde , son­

dern - bei zumutbarem Wi ssenstand - auch über den Umfang dieser 

Verordnung hinaus . Diese unmittelbare Verbindl ichkeit i s t  j edoch 

of fenbar nicht g egeben . 

Rät selhaft i s t  die Bes t immung des § 2 4  Abs . 1 Z .  2 .  Danach soll 

der Umweltmin i ster im Einvernehmen mit dem Wirts chaftsminister 

durch Verordnung festlegen , welche gefährlichen Abfälle in priva­

ten oder öf f entlichen Haushalten anfal len . Diese Abfälle gelten 

nämli ch gemäß § 2 Abs . 3 bis z ur Weitergabe oder Behandlung durch 

I die Abfuhrp f l ichtigen a l s  Problemsto f fe . I s t  die Verordnung a l so 
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- 1 1 4  -

S 2 4 

nur deshalb erforderl ich , weil diese Kategorie gefährl icher Ab­

f ä l l e  durch S 2 Abs . 3 für eine Zeitspanne zu " Problemstof fen " 

erk lärt werden? Problemstoffe im Sinne der Landesgesetzgebung 

s ind nicht nur " gefährliche Abfäl l e "  aus Haushalten , sondern auch 

Abfäll e , die nicht wegen ihrer Gefährlichkeit , sondern aus ande­

ren Gründen n i cht in das Entsorgungskonzept der öf fentlichen 

Müll abfuhr pas sen ( siehe dazu die Aus führungen zu § 2 ) . 

Nach den Erläuterungen z u  § 2 4  sieht der Entwurf eines Abfal l ­

wirtschaftsgesetzes neben den gefährlichen Abfäl len noch die Ka­

tegorie der hausmül l ähnl i chen Gewerbe- und I ndustrieabfälle sowie 

j ene Sonderabfäl le , die bisher als  nicht überwachungsbedürftige 

Abfä l le n a ch dem Sonderabfallgesetz anzusehen waren , vor . Es wird 

j edoch ausdrück l ich darauf hingewiesen , daß für die bi sher nicht 

überwachungs bedürftigen Sonderabfälle im Entwurf für ein Abfal l ­

wirts chaftsgesetz keine ausdrückl iche Bezei chnung gewählt wurde . 

Damit hören s ie a l l erdings nicht auf , zu exi stieren . 

Gerade f ür die Kategorie der nicht überwachung sbedürftigen Son­

derabfä l l e  besteht bis lang in Österreich das größte I nformations­

und Rege1 ungsdefizit . Da der Bundesminister für Umwelt , Jugend 

und Famil i e  f ür derartige Abfälle Standorte für diesbezügliche 

Abfal l behandl ungsanlagen festzulegen haben soll , wäre die Kennt­

n i s  s ämt l icher Daten , die diese Abfal lkategorie betref fen , unum­

gäng l i ch . E s  wäre daher auch zweckmäßig , ihre Bezeichnung als  

S onderabfä l l e  bei zubehal ten . Die derzeit unternommene Überarbei ­

tung der ÖNORM S 2 1 0 0  sol l te Anl aß für Überl egungen sein , diese 

eben f a l l s  durch Rechtsverordnung in Geltung zu setzen , wofür im 

AWG die entsprechende verordnungsgrundlage geschaf fen werden 

müßte . 

Eine Bes timmung der angeführten Abfallkategorie mittel s einer 

katalog i s i er ten Auf z ählung der zu den nicht gefährlichen Abfäl len 

gehörenden Abf a l larten i s t  im vorl iegenden Entwurf eines Abfal l ­

wirts chaf t sgesetzes nicht vorgesehen . Wiederum werden mit dem 

Entwurf eines Abf a llwirtschaftsgesetzes - ähnl ich wie nach dem 
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- 1 1 5  -

S 25 

Sonderabfal lgesetz - nur die qual itativ bedeutsamen Abfälle 

( gefähr l i che Abfäl l e ) e iner besonderen Regelung zugeführt . Hinge­

gen bleiben die quantitativ relevanten Abfallarten - mit Ausnahme 

der a l lgemeinen Auf zeichnungspflicht des Abfal lbesitzers gemäß 

§ 2 7  Abs . 1 - von einem für eine ökologi sch orientierte und pla­

neris ch vorausschauende Abfal lwirtschaft unbedingt erforderlichen 

Information s system ausgenommen . Allerdings überrascht das deshalb 

nicht , wei l  diese mengenmäßig bedeutsamste Kategorie von Abfäl len 

aus I ndustrie und Gewerbe auch keinem Entsorgungssystem unterwor­

f en wird . 

Z u  § 2 5  ( 50rgfaltspf l icht l 

S ieht man davon ab , daß diese Bestimmung mögl icherweise a l s  

5chutzgesetz z ivi lrechtl iche Bedeutung ( Bewei slastumkehr nach dem 

Grundsatz : " Die Rechtswidrigkeit indi ziert das Verschulden " )  

haben kann , i s t  sie anges i chts ihrer sehr a l lgemeinen Fas sung für 

die Rechtsanwendung von geringer Tragweite . 

Anz uregen wäre dagegen ein a l lgemeines Ablagerungs- bzw . Be­

handlung sverbot hinsi chtlich aller Arten von Abfällen außerhalb 

von " Abfallbehandlungsanl agen " ,  wie es für Hausabfäl le im § 2 0  

Abs . 6 normiert wird und wie e s  in dieser Stel lungnahme für a l le 

Abfä l l e  im § 1 3  Abs . 1 vorgesehen ist . Ein sol ches Verbot findet 

s ich - s inngemäß - auch in den meisten Abfallregelungen der Län­

der . Die Übertretung eines sol chen Verbots könnte auch a l s  hin­

läng l i ch prä z iser Verwal tungsstraftatbestand dienen . 
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- 1 1 6  -

5 2 6  

Z u  § 2 6  ( Verpf l ichtung z ur Behandlung ) 

Von der im Abs . 1 vorgesehenen Verpflichtung , Abfälle der Mül l ­

abfuhr " zur Abfuhr " z u  übergeben , sind nur die i n  privaten Haus­

hal ten anfallenden Abfälle betrof fen , sowie die " vergleichbaren " 

Abfälle aus Betrieben . 

I n  den Abs . 1 und 3 o f fenbart sich die grundlegende Schwäche des 

Entwur f s . Der Bes itzer von Sonderabfällen , die ni cht mehr so 

heißen , hat keine Verpf l ichtung , seine Abfälle einer entsorgungs­

p f l i chtigen Körpers chaft zu überlas sen und seiner Behandlungs­

p f l i cht sol l auch wei terhin kein Recht auf Abnahme der Abfälle , 

keine Übernahmeverpf l i chtung eines Sammlers bzw . Entsorgers 

gegenübers tehen . Nur hinsichtl ich der Erfassung der Abfälle aus 

Privathaushalten ( und des hausmüllähnl ichen Gewerbemül l s ) soll es 

beim s trengen Ans chlußzwang bleiben ( S  20 Abs . 2 ) . Bei der Be­

handlung der sonstigen Abfälle , insbesondere auch der gefährl i ­

chen Abfäl l e , werden ungeachtet aller negativen Erfahrungen noch 

immer und weiterhin die marktwirtschaftlichen Mechanismen bemüht . 

Nach S 8 Abs . 1 Sonderabfallgesetz haben derzeit Sonderabfallbe­

s itzer bei Übergabe von Sonderabfal l an Sonderabfal l s ammler oder 

Sonderabf a l l beseitiger den Abfall zu deklarieren und unaufgefor­

dert Mitteilung zu machen , daß auf Grund der Zusammensetzung des 

übergebenen Sonderabfa l l s  besondere Gefahren mit der Beseitigung 

verbunden sein können , wenn ihnen dieser Umstand bekannt sein 

muß . Diese Bestimmung gilt derzeit noch für alle Sonderabfälle , 

a l so n i cht nur f ür gefährliche Abfälle . Im neuen Abfal lwirt­

s chaftsgesetz sol l e s  aber eine sol che Bestimmung nicht mehr ge­

ben . Die Dek larationspfl icht für Sonderabfäll e  wird abgescha f ft . 

Hin s i chtlich der Entsorgung nicht gefährlicher Sonderabfälle 

enthäl t  der Entwurf eines Abfallwirtschaftsgesetzes überhaupt 

kaum eine Regelung . Trotz der hiefür s chon vor der Bundes-Verfas­

s ungsgesetznovel l e  1 9 8 8  bestandenen Zuständigkeit des Bundes zur 
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- 1 1 7  -

5 2 6  

Gesetzgebung und Vol l z iehung blieb die Entsorgung von nicht ge­

f ährli chen Sonderabfäl l en weitgehend ungeregel t .  Es ist daher 

n i cht verwunder l i ch , daß sich neuerding s die Landesgesetzgebung 

auch d i eser Materie verstärkt annimmt . So hat die Kärntner Ab­

f a l l ordnung 1 9 8 8  ( Gesetz vom 1 3 . Dezember 1 9 8 8 , über die Samm­

l ung , Abf uhr , Verwertung und Beseitigung von Abfällen , LGBI . 

Nr . 7 7 / 1 9 8 8 )  den neuen Begriff "Großmül l "  eingeführt und diese 

Abf a l lkategorie in die l andesgesetz l i che Regelung einbezogen . Im 

§ 4 Abs . 6 wird definiert , was darunter zu verstehen ist und in 

den f ol genden Absätzen 7 und 8 wird geregelt , wel cher produk­

tion s s pe z i f i scher Abfa l l  als  Hausmüll gilt und für wel che Abfälle 

das Landesgesetz " insbesondere " nicht gilt . Die Regelungsabsti­

nenz des vorliegenden Entwurfes eines Abfal lwirtschaftsgesetzes 

des Bundes hin s i chtl i ch der Entsorgung von nicht gefährlichen 

Sonderabfällen wird nicht nur die Vol l ständigkeit der Regelung , 

s ondern auch die Abgrenzung der Gel tungsberei che l andesgesetz­

l i cher und bundesgesetz l i cher Regel ungen problematis cher machen , 

a l s  s i e  e s  s chon gegenwärtig sind . Wel che l andesgesetzlichen 

Regelungen durch das Abfal lwirts cha ftsgesetz des Bundes aufge­

hoben werden , wird nicht einfach zu beantworten sein . Um das zu 

demons trieren , werden die Absätze 6 bi s 8 des § 4 der Kärntner 

Abf a l l ordnung 1 9 8 8  zitiert : 

.. ( 6) Al s Großmül l gel ten 

a )  Ha usmül l in Mengen , die nich t  übl i cherweise anfa l len ;  

b) Abfäl l e  a us landwirtschaftl i chen Betrieben , Gärtnereien , 

Ba umschul en u . ä . , sowei t sie nicht un ter Abs . 4 oder 7 

fal l en ;  

c )  Erde , Aushub- , Abra um- und Abbruchma terial , Räumgut u .  ä .  , 

sowei t sie nich t  un ter Abs . 7 fallen ;  

d )  Reifen von Fahrzeugen , Fahrzeug- oder Maschinenwra cks 

oder Teil e  davon , sowei t sie nich t  un ter Abs . 7 fal l en ;  

e) produktionsspezi fischer Abfa l l  a us Gewerbe- und Indu­

s triebetrieben , sowei t er nich t  un ter Abs . 7 oder 8 
fäll t .  
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- 1 1 8  -

S 2 6  

( 7) Produktionsspezifischer Abfall a us Gewerbebetrieben , der 

nich t  unter Abs . 8 fäl l t ,  gil t  als Ha usmül l im Sinne des 

Abs . 3 ,  sofern die Samml ung und die Abfuhr in Mül lbehäl tern 

für Ha usmül l  z u  den ortsüblichen Abfuhrter.minen mögl ich ist . 

( 8 )  Dieses Geset z  gil t insbesondere nich t  für 

a )  gefährl i che Abfäl l e ,  

b) Abfäl l e ,  die vom Sonderabfa llgesetz des Bundes erfaßt 

sind, 

c) Abfäll e  im Sinne des Schrottlenkungsgesetzes , 

d) Abfäl l e  im Sinne des Al tölgesetzes , 

e )  Kada ver und Kon fiska te , Schl acht- und Fl eischereiabfäl l e ,  

f) radi oakti ve Stoffe , 

g )  Gi fte , 

h )  Abfäl l e ,  die beim Aufsuchen , Gewinnen und Aufberei ten von 

minera l i s chen Rohs toffen anfallen .  11 

Z u  Abs . 2 des § 2 6  i st folgendes zu bemerken : 

Im S inne e iner möglichst weitgehenden Entfrachtung der Abfälle 

von umwel trelevanten Schadstof fen und einer Getrennthal tung ver­

wertbarer Abf ä l le sol lten ni cht nur Private die im Haushalt an­

f a l l enden Problemstof fe über die Problemstof f s ammlungen der Ge­

meinden oder durch andere Einrichtungen entsorgen können . Viel ­

mehr wäre danach z u  trachten , die in Kleingewerbebetrieben in 

wes ent l i ch größeren Mengen , j edoch in höherer Sortenreinheit an­

f a l l enden gefährlichen Abfälle in Kleinmengen ( " Problemstof f e " ) 

eben f a l l s  über die Problemstoffsammlungen der Gemeinden oder über 

andere g l e i chwertige E inrichtungen zu entsorgen . Diesbezügliche 

Modellversuche wurden bei spielsweise schon im Land Niederöster­

reich mit Erfolg durchgeführt . Die in l andwirtschaftl i chen Be­

trieben anfallenden Spritzmittelbehäl ter wurden getrennt gesam­

mel t und im Anschluß daran einer entsprechenden Entsorgung zuge­

f ührt . 

Q ÖST E R R E ICH ISCHES B U N D ES I NSTITUT F ü R  G E S U N D H E I TSWE S E N  
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- 1 1 9  -

S 2 7  

Für private Haushalte i st der Ersatz des Abhol systems der öf fent­

l ichen Mül labfuhr durch ein Bringsystem ( Verpflichtung Problem­

stof f e  z u  e iner Sammel stel le zu bringen ) oft unzumutbar ( beson­

der s  f ür a l leinstehende Kranke , Alte und Behinderte ) .  

Auf eine S 8 Abs . 2 SAG entsprechende Bestimmung wurde erfreu­

l i cherweise ver z i chtet . Mit der Übergabe von Abfäl len an einen 

befugten S ammler und/oder Behandler soll also in Hinkunft für den 

Ab f a l l besi t z er keine Haftungsbeschränkung verbunden sein . Dies 

i s t  ang e s i chts aktuel l er Erfahrungen ( " Giftmül lodys see " ,  Regreß­

versuche ) nur zu unterstreichen . 

Ungenügend i s t  a l l erdings der vorgeschlagene Abs . 5 ,  wonach der 

Transporteur bei " Ni chtabl ieferung " der Abfälle ledigl ich zur 

Rückstel l ung verpflichtet ist . Da ein Transportunternehmen , das 

Abfäl l e  " im direkten Auftrag des Abfal lbesitzers nur befördert " ,  

gemäß § 2 Abs . 8 nicht a l s  Abfal lbes itzer gilt , bleibt er von der 

Auf zeichnungspf l i cht ( §  2 7  Abs . 1 )  vers chont . Unter diesen Um­

s tänden wird e s  i hm leicht gemacht , seine Abfälle doch lieber 

i rgendwo anders abzuliefern , anstatt seiner Verpf l ichtung zur 

Rückstellung nachzukommen . 

Zu § 2 7  ( Auf zeichnungspf licht , Mitführen eines Begleitpapiers )  

§ 2 7  Abs . 1 entspri cht § 1 5  SAG . Doch tri f ft die im geltenden 

Sonderabfallgesetz festgelegte Verpflichtung des Sonderabfal lbe­

sitzer s , für j edes Kalender j ahr fortlaufende Auf zeichnungen über 

Art , Meng e , Herkunft und Verbleib des Sonderabfall s  zu führen und 

darüber der Behörde auf Verlangen Auskunft zu erteilen , gemäß § 3 

Abs . 3 SAG auch die Tranporteure . Da aber nach § 2 Abs . 8 des 

vor l i eg enden Gesetzentwurfes befugte Transportunternehmen , die 

Abf ä l l e  im direkten Auftrag des Abfallbesitzers " nur " befördern , 

n icht mehr a l s  Abfal l besitzer gelten sol len , hat § 2 7  Abs . 1 
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- 1 2 0  -

S 2 7  

e inen anderen I nhalt erhalten , a l s  die gleichlautende Bestimmung 

des § 1 5  SAG . Transportunternehmen werden von der Auf zeichnungs­

pf l icht befreit . Damit wird eine Kontrol le der im Auftrag des 

Ahfal l besitzers von einem Transportunternehmen verbrachten Abfäl­

le unmögl ich gemacht . Gemäß § 27 Abs . 2 braucht näml ich der 

Transporteur l edigli ch ein Begleitpapier mitzuführen , aus denen 

die Namen oder Firmen der Abfallbesit zer ersichtlich s ind , in 

deren Auf trag s ie die Abfälle verbringen . Darüber haben die 

Trans porteure auf Verlangen durch Vorlage des Begleitpapiers 

Auskunf t  zu geben . Über die Fracht , also über die Abfälle und 

über die Z ielbest immung des Abfalltransportes muß aus dem Be­

gleitpapier n i chts ersichtl ich sein und darüber besteht gemäß 

§ 2 7  Ahs . 2 auch keine Auskunftspflicht . 

I n  den Erläuterungen wird z u  § 2 7  ausgeführt : " In dieser Bes tim­

mung wurden im In teresse der Lückenlosigkei t der Kon trol le ver­

schärfte Auskun ftspfli chten der Transporteure vorgesehen . Sol l ten 

si e den Auskunftspfl i chten n i cht na chkommen können , so werden sie 

vom A WG a l s  Abfa l l besi tzer behandel t .  " 

Der Verwal tungsgeri chtshof hat mit Erkenntnis vom 6 .  Sept . 1 9 8 8  

z u  Recht erkannt , daß s ich " niemand mit der Behauptung , lediglich 

a l s  Transporteur tätig z u  sein , dem Gel tungsbereich und damit 

auch der Nachwei spfl icht des Sonderabfal lgesetzes entz iehen kön­

nen s o l l " .  

Nunmehr s o l l  aber dieser umweltfreundl ichen Judikatur des Verwal ­

tungsgerichtshofes durch das Abfal lwirtschaftsgesetz der Boden 

entzogen werden . 

Die a llenfall s  versuchte Rechtfertigung für diese umweltfeindli­

che Neuregelung , daß Abfalltransporte ohnehin den Vorschriften 

über das Befördern gefährlicher Güter unterlägen , wäre nicht 

s t ic hha ltig . Die kommentierte Ausgabe des Abfal lgesetzes von 

Kunig , S chwermer und Versteyl , Beck ' sche Verl agsbuchhandlung , 

München 1 9 8 8  f ührt dazu zutref fend aus : "Na ch der Gesetzessys te-
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- 1 2 1  -

S 2 8  

ma tik, die a uf die l ückenlose Oberwa chung einer ordn ungsgemäßen 

Abfa l l en ts orgung abziel t ,  verbieten si ch Oberl egungen , den Be­

gri ff des Beförderns i . S . d. AbfG an Ka tegorien der Vorschri ften 

über das Befördern gefährl icher Güter a uszuri ch ten . " 

Im Art . 1 3  der S chweizer Verordnung über den Verkehr mit Sonder­

abf ä l l en vom 1 2 . November 1 9 8 6  wird u " a .  bestimmt , daß der Trans­

porteur die Sonderabfälle nur dem auf den Begleitschein einge­

tragenen Empfänger übergeben darf . Gemäß Art . 1 4  muß der Trans­

porteur die ihm vom Abgeber übergebenen Begleitscheine nach An­

hang I verwenden . Diese Begleits cheine bestehen aus vier Blättern 

im Format A 4 und haben genaue Angaben über den Abf all ( Zusammen­

setzung oder Art des Sonderabfa lls , Entstehung des Abfal l s ,  Ge­

f a hr en , Behandlung , Beseitigung ) und über den Empfänger zu ent­

hal ten . Entstehen bei der Behandlung wiederum Sonderabfälle und 

l eitet der Empfänger diese weiter , so muß er sowohl unter " Be­

hand l ung " a l s  auch unter " Weiterleitung " den z utref fenden Code 

eintragen . Der Empfänger darf Sonderabfälle nur entgegennehmen , 

wenn die nach Anhang I erforderl ichen Begleitscheine bei l iegen 

und voll ständig ausgefüllt s ind . 

Weder i n  der Bundesrepubl ik Deutschl and noch in der Schweiz sind 

a l s o  die Transportunternehmen von der Nachwei spf l i cht und der 

l ückenlosen Überwachung der Abfal ls tröme ausgenommen . 

Z u  § 2 8  (Me ldepfl icht des Abfallerzeugers für gefähr­

l iche Abfäl l e ) 

Gemäß dem Wortlaut des § 2 8  haben die Meldungen des Abfallerz eu­

gers für gefährl iche Abfälle in Übereinstimmung mit den gemäß 

§ 2 7  zu f ührenden Auf zeichnungen Angaben über die Art , Menge und 

Verbl eib der gefährl ichen Abfäl l e ,  mit Ausnahme der Probl emstof­

f e , zu beinhal ten . 

Q ÖSTE R R E I CH ISCHES B UN D ES I NSTITUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWES E N  
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- 1 2 2  -

5 2 9  

Hiezu i s t  festzuhal ten , daß Abfal lbes itzer gemäß § 2 7  Abs . 1 ge­

trennt f ür j edes Kalender j ahr fortlaufende Aufzeichnungen über 

Art , Menge , Herkunft und Verbleib des Abfal l s  zu führen haben . 

D i e  Bestimmungen des § 2 8  sehen hingegen keine Meldepfl i cht über 

d i e  Herkunf t  der gefährlichen Abfälle vor . 

Zu § 2 9  ( Au fzeichnungspf licht des Abfall sammlers und des Abfal l ­

behandlers für gefährliche Abfälle ) 

Die Abs . 1 bis 5 entsprechen den einschlägigen Bestimmungen der 

Sonderab f a ll gesetz novel le , BGBl . Nr . 3 7 6 / 1 9 8 8 , und s ind somit 

geltendes Recht . 

Ni cht einzusehen i s t , warum für Problems toffe die Auf zeichnung s­

pf l i ch t  f ür gefährli che Abfälle nicht gelten sol l . Sicherlich ist 

n i ch t  zu ver l angen , daß hinsichtl ich der in privaten oder öf fent­

l i chen Haushal ten angefallenen gefährlichen Abfälle ( " Problem­

s to f f e "  gemäß Def inition des § 2 Abs . 3 )  der einzelne Abfal l -

erzeuger einer Meldepf l i cht unterl iegen sollte . Jedoch sol lte 

I j eder im Rahmen der Problemstof fsammlung und -entsorgung tätige 

Abf a l l s ammler und - behandler genau den gleichen Auf zeichnung s-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

und Meldep f l i chten unterl iegen , wie dies für alle anderen gefähr­

l i chen Abfälle im vorliegenden Entwurf eines Abfallwirtscha ftsge­

setzes vorgesehen ist . 

Unvers tändlich i s t  auch , weshalb der Problemstofftransport von 

der Verp f l ichtung z ur Mitführung der Begleitscheine ausgenommen 

s ei n  s ol l . Eine sachliche Rechtfertigung dieser Ausnahme ist 

nicht ersichtli ch . 

I n  Hinkunf t  sollen im Zuge der geplanten Errichtung eines Daten­

verbundes s ämt l i che dem Landeshauptmann von den Abfallsammlern 

und Abfallbehandlern gemeldete Daten bezüglich der gefährlichen 
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- 1 2 3  -

5 2 9  

Abfä l l e  mitte l s  Datenendgeräten automationsunterstüt z t  erfaßt 

werden . Die z u  mel denden Daten sol len j edoch weiterhin mit soge­

nannten Beg leitscheinen - also unter Beibehaltung der alten " Zet­

telwirt s c ha f t "  - dem Landeshauptmann übermittelt werden . Damit 

wird eine elektronische Datenerfas sung und -verarbeitung ad ab­

s urdum geführt . Das Ös terreichi sche Bundesinstitut für Gesund­

heitswes en hat hiezu s chon mehrmal s  Stel l ung bezogen . 

Auch wenn s ich die Pflicht , Begleits cheine auszufül len und den 

z uständigen Behörden zu übergeben auf alle gefährl ichen Abfäl le 

erstreckt , so ist dieses I nstrument doch vornehml ich z ur Über­

wachung des Abfa l ltransports gedacht . Für Abfal lerzeuger , die 

i hre Abf ä l l e  auf dem eigenen Firmengelände entsorgen , ist diese 

Art der Nachweispf l i cht hiefür kein geeignetes Überwachungs in­

strument . 

I n  diesem Bereich der Abfal lwirtschaft erhalten die Behörden vorn 

Abfa l lerzeuger i n  der Regel keine Angaben bezügl ich Art , Menge , 

Herkunf t  und Verbleib der in diesen Anlagen erzeugten Abfäl le und 

Restst of fe . E ine bundesweite Analyse der Struktur der Abfallent­

s tehung i s t  derzeit in Österreich nicht vorhanden . 

I n  den Erläuterungen z u  § 2 9  wird darauf verwiesen , daß durch die 

datenmäßige Erfas sung des gesamten Behandlungsabl aufes bundeswei­

te Abf a l l s tatistiken mög lich würden . Dies stimmt nur insofern , 

a l s  s ich diese Abfall s tatistiken auf die meldepf lichtigen gefähr­

l i chen Abfälle und Al töle bez iehen . Außerdem können derartige 

Abf a l l s tatisti ken nur die ordnungsgemäß gemeldeten gefährlichen 

Abfäl l e  ausweisen . All j ene Abfallerzeuger , die den Anfall von 

gefähr l i chen Abfä l len nicht ordnungsgemäß melden , werden in sol ­

chen Abfall s tatistiken hingegen nicht erfaßt . 

So wird bei s piel sweise das reale Aufkommen an gefährlichen Abfäl­

l en in Ö sterreich gegenwärtig auf rund 5 0 0 . 0 0 0  t/a " geschätz t " ,  

wohingegen mitte l s  Begleitscheinsystem nur rund 3 7 5 . 0 0 0  t/a er­

f aßt werden . 
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- 1 2 4  -

5 3 0  

Desweiteren wird i n  den Erläuterungen zu § 2 9  auf die zentrale 

Rol l e  des Datenverbundes bei der Einbindung von Abfal l s ammlern 

und -behandlern mit einem extrem hohen Aufkommen an Begleitschei ­

nen verwiesen . I n  diesem Zusammenhang stel lt sich d i e  Frage , ab 

wel cher Größenordnung ein " extrem hohes Aufkommen " an Begleit­

s cheinen vor l i egt , da dann die Möglichkeit einer elektroni schen 

fibermittlung der Begleits cheine vorgesehen ist . Hiezu bedarf es 

allerdings auch bei den Abfal l s ammlern und -behandlern entspre­

chender Datenendgeräte . 

Neuerl ich s i eht auch der vorliegende Entwurf die Mögl i chkeit vor , 

mittel s Verordnung nähere Vors chriften über Art , Aufbau und Füh­

rung der Abfa l lnachweise zu erlas sen . I nsbesondere soll diese 

Verordnung bes t immen , ab wel cher Menge an gefährli chen Abfällen , 

mit Aus nahme der Problemstoffe , sol che Nachweise zu führen s ind . 

Hiezu i s t  z u  bemerken , daß die Pfl icht z ur Auf zeichnung und Mel ­

dung der Art , Menge , Herkunft und des Verbleibs von gefährl ichen 

Abfäl len in Abhäng igkeit ihres Mengenanfalls bedenklich er­

s cheint . Die Ge fährl ichkeit eines Abfal l s  ist keinesfal l s  eine 

Funktion seiner Menge . 

Zu § 3 0  ( Erlaubni spf l i cht für das Sammeln und Behandeln von 

Abfäl len ) 

Wer n icht gefährliche Abfäll e  im eigenen Betrieb entsorgt ( ver­

wertet , behandelt , deponiert ) sol lte entgegen den Bestimmungen
, 

des 5 3 0  Ahs . 3 doch um eine Erlaubnis des Landeshauptmannes z ur 

Ausübung dieser Tätigkeit ansuchen müssen . Dies schon deshalb , da 

e s  dem subj ektiven Urteil des Abfallerzeugers unterliegt , wann 

eine Sache ( Abfall oder Altöl ) als gefährl icher bzw . a l s  nicht 

gefähr l icher Abfall anzusehen i s t . Dieses Deklarationsproblem hat 

bewiesenermaßen in der Vergangenheit dazu geführt , daß aufgrund 

� ÖSTE R R E I CH ISCHES B U N D E S INST ITUT F Ü R  G E S U N D H E ITSWES E N  
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- 1 2 5  -

55 3 2  - 3 7  

e xtrem hoher Entsorgungskosten bzw . zu geringer Behandlungskapa­

z itäten für gefährliche Abfälle , sol che Abfälle umdeklariert und 

i n  weiterer Folge einer kostengünstigeren bzw . für den betref fen­

den Abfa l l  ungeeigneten Behandlungsmethode zugeführt wurden . 

Nur wenn die unternehmenseigene Abfallentsorgung nach der Beur­

teilung der Behörde dem vom Gesetz geforderten Niveau entspricht , 

i s t  e i ne Befreiung von der grundsätzlich festzulegenden Überlas ­

s ung s p f l icht gerechtfertigt . 

Z u  den §§ 3 2  - 3 7  ( Besondere Bestimmungen für Altöl ) 

E s  i s t  den Erl äuterungen , die von der Erforderlichkeit eines 

eigenen Altölabschnitts im künftigen AWG ausgehen , entgegenzu­

treten . Altöl stel lt Abfall und zwar - zumindest ab einer be­

stimmten " Verunreinigungsqualität " - gefährlichen Abfal l dar . Es 

i s t  n i cht einzusehen , warum für die Abfallkategorie Altöl ein 

e igener Regelung sabs chnitt einzuführen ist ; diesen Gedanken fort­

geset z t  müßte der Gesetzgeber für die wichtigsten Abfallarten 

s tets ein eigenes Regime einführen . Kasuistische Legistik ist 

regel ungstechnisch grundsätz lich abzulehnen . Durch ein hinrei­

chend determiniertes a l lgemeines Verordnungsrecht gekoppelt mit 

einer Verbes serung des Stammrechts , i nsbesondere hins ichtl ich der 

Anforderungen an Abfal lbehandlungsanlagen und die Abfal lverwer­

t ung könnten die vorges chlagenen Sonderregelungen mühelos " aufge­

f angen " werden . 

S 3 2  Abs . 1 wiederholt § 2 Abs . 4 AltölG , BGBl . Nr . 3 7 3 / 1 9 8 6 ; 

insowei t  keine Bemerkungen . Abs . 2 i s t  e ine Wiedergabe von § 2 

Abs . 1 ,  2 und 3 AltölG ( in der durch die Altölverordnung , BGBI 

3 8 3 8 / 1 0 8 7 , modi f i z ierten Form ) , wobei die Legaldefinition um die 

Wendung " gebrauchte oder durch eine produktspezifische Verwen­

dung , woz u  auch Lagerung und Transport gehören , verunreinigte " 
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- 1 2 6  -

55 3 2  - 3 8  

( S  2 Abs . 1 Z .  1 1 .  Halbsatz AltölG ) gekürzt wurde . Grund und 

a l l f ä l lige Folge dieser Herausnahme können nicht näher beurteilt 

werden ! 

Die Problematik der Übernahme dieser Qual itätsgrenzen für Altöl 

besteht darin , daß die Zweiteilung Altöl im eigentl ichen Sinn 

( des AltölG ) und Al töl a l s  Sonderabfall in das AWG übernommen 

wird . D amit wird ein und derselbe Abfall unter dem Regime ein und 

desselben ( Abfal lwirtschafts- ) Gesetzes letztlich unters chiedl i­

chen Regelungen unterstellt , was sachl ich nicht gerechtfertigt 

und unnötig ist . 

S 3 3  Abs . 1 wiederholt § 1 2  Abs . 2 AltölG ; diesbezüglich keine 

Bemerkungen . § 3 3  Abs . 2 ist entbehrl ich , da sich dies bereits 

aus § 1 3  selbst ergibt ; zu beachten ist allerdings , daß diese 

Anforderungen nicht für Anlagen gelten , die im Betrieb anfallende 

Altöle sowie z ugekaufte Altöle behandeln ( auf diese abzulehnende 

Zweiteilung wurde bereits oben hingewiesen ! ) .  

Auch § 3 6  i s t  e ine Wiedergabe der einschlägigen Bestimmung des 

AltölG ( §  1 6 ) ,  mit der erfreulichen Ergänzung , daß nunmehr j eder 

g ewerbsmäßige Abgeber von Motoröl am Ort der Abgabe eine Ölwech­

seleinrichtung zu erri chten und zu betreiben hat ( bisher nur bei 

Abgabe von Mengen über 1 Liter ! ) .  

§ 3 7  entspricht § 1 8  AltölG ; keine Bemerkungen . 

Zu § 3 8  

Keine Bemerkungen . 
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- 1 2 7  -

S 4 0  

Z u  § 4 0  ( Kontrol lrechte ) 

Dies e  § 7 SAG nachgebildete Bestimmung wird wohl nach herrs chen­

der , des senungeachtet ver fehlter Auf fassung nur auf s og . "wilde 

Ablagerungen " angewendet werden . Diese verengte Auf fassung findet 

j edoch im Tatbes tand keine Stütze und i s t  auch aufgrund der Rege­

l ungs lücken des SAG wie auch des vorliegenden Entwurf s  ( da wie 

dort f ehlt es an einer Sanierungspf l i cht für bestehende Behand­

l ungsanlagen ) s a chli ch nicht gerechtfertigt . Die I npf l ichtnahme 

des Transporteurs i s t  keine Verstrengerung gegenüber dem gelten­

den Recht , s ondern nur eine notwendige Ergänzung , da der Trans­

p orteur , der Abfälle im direkten Auftrag des Abfal lbesitzers nur 

befördert , gemäß § 2 Abs . 8 j a  nicht Abfal lbesitzer ist bzw . sein 

s o l l ! 

Überdies wurde auch i n  diesem Entwurf auf eine Rückwirkung der 

Rechtsgrundlage f ür Behandlung saufträge verz i chtet , sodaß ent­

s prechende Bes cheidaufträge oder faktis che Ersatzvornahmen nur 

bez üg l i ch sol cher gesetzwidriger Ablagerungen bzw . " Behandlungen " 

ergehen können , die nach dem I nkrafttreten des AWG ( bzw . allen­

f a l l s  - bei angenommener Regelungs identität - nach dem 1 .  Jänner 

1 9 8 4 , dem Tag des Inkra fttretens des SAG ) entstanden s ind . Verab­

s äumt wurde auch , die Möglichkeit zu s chaf fen neben dem Liegen­

sCha f tseigentürner dessen Rechtsnachfolger in die Pflicht zu neh­

men , wenn diese ( r )  von der Ablagerung Kenntnis hatte ( n )  oder bei 

gehöriger Aufmerksamkeit Kenntnis haben mußte ( n ) . E ine sol che Be­

s timmung f indet s ich im z ur Begutachtung vers andten Entwurf eines 

Bundesgesetzes , mit dem das Was serrechtsgesetz 1 9 5 9  geändert wird 

( BMLF , Z l . 1 8 . 4 5 0 / ( 1 7 3- 1  B/ 8 8 , § 31 Abs . 4 des Entwurf s ) . 

D ie praktis che Relevanz der vorgeschlagenen Bestimmung wird daher 

ä hn l i ch j ener des § 7 SAG - s ehr gering sein . 
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- 1 2 8  -

55 4 0 - 50 

Zu den 55 40 bis 4 6  

Keine Bemerkungen . 

Zu 5 4 7  ( Stra fbestimmungen ) 

Der in Abs . 1 Z .  2 festgelegte Stra f tatbestand ers cheint aufgrund 

der Rechts figur des öf fentlichrechtlichen Vertrages problema­

t i s ch . 

Im übrigen wurde verabsäumt , die in § 2 0  Abs . 5 statuierte 

P f l i cht z ur selbs tverantwortlichen Behandlung bei Ausnahme von 

der " Abfuhrp f l icht " verwaltungs stra frechtlich abzusichern . 

Der vorgesehene Stra frahmen in Höhe von 4 0 0 . 0 0 0 , - - öS bzw . 

6 0 . 0 0 0 , -- öS i s t  al s viel zu gering anzusehen . Heutzutage werden 

insbesondere f ür einige gefährli che Abfälle Behandlungskosten 

( exklus ive Trans portkosten ! )  von bis zu 3 0 . 0 0 0 , -- öS/t ( z . B .  für 

PCB-kontaminertes Altöl ) in Rechnung gestel lt . Bei den in § 4 7  

vorgesehenen Geldstra fen ist daher z u  befürchten , daß das Ein­

kalkul i eren der S trafe in Zukunft bil liger als eine ordnungsge­

mäße Entsorgung werden könnte , zumal generel l  mit einem drasti­

s chen Ans ti eg der Entsorgungskosten gerechnet wird . 

Zu den 55 4 8  bis 5 0  

Keine Bemerkungen . 
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